


DIENST 
Presseerklärung der Fraktion der 
AlternativenListe (295/84-1 7 .8 .84) 

ZWANGSNORMIERUNG IN DER JUSTIZVOLL-
ZUGSANSTALT TEGEL 

[m :uge einer sogenannten 'llaftrawn
rcvision' 1\ird seit eihigcn Tagen 
in der Teilanstalt I der Justi: 
vollzugsanstalt Tegel alles ausran
giert, ~o.-as nicht einer 1~i llkürl ich 
angesetzten ~orm entspricht . 

Gerade Gefangene, clie tmfreil>illig 
sehr viel Zeit auf engstem Hawn 
verbringen, haben stets versucht , 
du rch selbstgebastelte ~löbcl, Fo
tos und Vorhänge ihre unmittelbare 
Umgebung so angenehm ~o.ie möglich :u 
gestalten . 

Auch im Gefängnis richtet man sich 
ein, ist die persönliche ~otc le
bensnotwendig. 

1\'as bis voreinigen Tagen noch mög
lich war , fällt nun einer stupiden 
Bürokratenordntmg :um Opfer . 

Ocr \~elgepricsene Rcsozi3lisie
rungsvollwg soll mm in kahlen 
Zellen, diemit Standarchnöbeln aus
gestattet 1'erden, erfolgen. Für 
viele Gefangene , die diese ~löbel 
erst nach \'lochen erhalten sollen , 
bedeutet dies, daß sie :ur :eit in 
Zellen ohne Tisch , teih~eise auch 
ohne Sttml, ihr Essen einnehmen 
1\erden. Gan: :u sch1,·eigen von der 
noch zu klärenden Frage, ob das Ei
genturn der Gefangenen direkt von 
de r Zelle !Ur ~lüllkippe transpor
tiert wurde. 

Der . justizpolitische Sprecher der 
AL- Frakt ion , Dieter Kunzelmann, 
meinte dazu : "henn die Ven,·al ttmg 
stets so gründlich und penibel 1,·äre 
bei ihren Säuberungsaktionen im Ge 
fängnis 1vie bei dieser unsilmigen 
Kahlschlagsanienmg , daru1 gäbe es 
längst keinen Anstaltsleiter Lange
Lehngut und keinen Justizsenator 
Oxfort mehr, nachdem an die Öffent
lichkeit gedrungen ist, daß die Ge
~angenen auf tmverantl~ortl iche \Iei
se jahrelang mit dioxinhaltigen 
Desinfektionsmitteln in Berührung 
kamen." 

Er forderte die sofortige Einstel
ltmg ~er kleinkarierten Schikanen. 

AL-Pressestelle 
Rita Hermanns (Pressesprecherin) 
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Bereits seit l'ioehen i.:n Gespräch und 
durch die Kleine Anfrage ~r . 3804 -
l.lber .C::in.heits::obiliar fürdi~ Teil
anstal-:: I äer JlfA Tegel - des SP::>
Abgeordnet:en Dr . A.'1dreas Ger 1 zur 
GetJißheit ge·,;orden , istder für den 
'hbhngruppenbereich- TA- I ' angeord
nete :-Jassen-Kahlschlag (siehe auch 
"Insassenvercretung" , Seite 26) . 
i-•Jer i.!mer noch z· .. ,-eifel hegte und 
sich nicht vorstellen konnte, daß 
man so offensichtlich und für jeden 
bcobacht.bar den Strafvollzug in die 
Zeit vor dem lnkrafttreten des 
Strafvollzugsgesetzes zurückdrehen 
•Ni.ird.e, der wurde von den Aktionen 
der letzten Tage nichc nur über
rollt, sondern ganz grob eines Bes
seren belehrt. 

Aus den Beamten der TA I zusamren
gestellte RollkCllll'a!1dos nahm:m sic.l1 
einzelne Stationen vor, sperrten 
die Gefangenen in die Gruppenräurre 
und fledderten alles aus den Zellen 
der Inhaftierten , was ihrer Meinung 
nach gegen "Sicherheit und Ordnung" 
verstieß oder unter dem Deckmäntel
chen der "Brandschutzsicherung" 
entwerrlet \'Jerden konnte. Begriffe 
wie beispielsv,oeise Besitzs~wah
rung oder Eigentumsverhältnisse 
wurden dabei nicht beac.l1tet und Be
schlüsse der Gerichte, •.-.oonach "pau
schale Enteignungen rechtswidrig 
sind und jeder Einzelfall genau zu 
überprüfen wäre", schien man ge
flissentlich vergessen zu haben. 
Dafür war (und ist} offene Willkür 
Trumpf. Denn noch sind diese Aktio
nen nicht beendet, sondern werden 
weitergehen , bis auch die letzte 
Station, die letzte Zelle "hat dran 
glauben müssen" . Wohngruppenvollzug 
UnZuchthausstil?Kaum vorstellbar. 

Anlaß für diese großangelegte Ak
tion waren hauptsächlich drei Din
ge : ein Ausbruch in der Jugend
strafanstalt Plötzensee, sechs ver-

. branpte Ausländer und hochstili
sierte Sicherheitsbedenken, die 
sich bei den täglichen Zellenfil
zun.gen ergaben. Hinzu kam der Frust 
einiger , die sich auL.regten, "•Nie 
genütiich es sich doch diese Ver
brecher ll\3.chen würden" . So kam es, 
wie es eigentlich nicht hätte k~ 
rre.n dürfen. Zuerst flatterte eine 
\-Jeisung der Justizver.-~a.ltung ins 

Haus , nach der die Betten 30 cn. von 
der Außenwand entfernt zu ste.hen 
hätten. Danach besichtigte die Feu
erwehr Haus I und stellte fest , daß 
die Zellen nach "brandtechnischen 
Gesichtspunkten" (? ) zu überladen 
wären, \..uni.t man der Teilanstalts
leitung direkt aus dem Herze.11 
sprach (o-Ton TAL I: "Ich bin nicht 
für eine 'Wohnkultur' der Gefange
nen. "} . Aktion Kahlschlag konnte 
also begin.11en. 

Gardinen, Te~pichfliesen, Teppic.h.e, 
T.:tpcte.""l , !üssen ~1nd de..rgleic:1en, al
les Sachen, die bis vor kLrrzer Zeit 
noch peroffizieller Genehmigung in 
die Anstalt gelangten , \·.rerden dabei 
ent:ern:: und teihveise zur :>lüllk.ip
pe gefa.'rren . ::>ie Fests~ellung eines 
!licht:ers in diese:n Zusamren..'"lang I 
"·..ro:uch Geüngene ein ganz besonde
res Verhältnis zu ihrem t•lobiliar 
entvlickeln , wiees sich in Freiheit 
lebende Bürger nicht vorstellen 
können" (549 ScVK 152/79 Vollz . ) , 
sc.'"leint .keiner der Verant:<..urtliche.""l 
gelesen zu ~aben . 

Leider können wir den Kahlschlag 
aus eigener Kraft nicht verhindern. 
So bleibt uns nur übrig die betrof
fenen Gefangenen zubit~en, sich am 
Verhalte.'1 der Justiz {und der unter
geordneten Orgilne} kein Beispiel zu 
nehmen I da derartiger u'!rgang mit- dem 
Eigentum anderer einem nonnalen Bür
gerunweigerlich nur Knast beschert. 

Dritte Welt im 
Schuldturm 

....... -......... 
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!\uf öiesen ,SeHen haben unsere J:eser öas IDort!. Ihre IDuensche, Anregungen, 
Foraerungen, Krit!ik unö Ureeil, muessen sich nicht! unbeöingb mib öer mei
nung öer Reöakcion öecken. Die Reöakbion behaelb sich vor, Beibraege 
- öem .Sinn ent!sprechena - zu kuen;en. Anonyme Briefe haben keine Cha.nce. 

LESERBRIEF 

Zum Leserbrief von Frau Waltraud 
Zimmermann, Knast AG Münster, 
LICHBLICK 8/84 Seite 10. 

Zunächst darf ich klarstellen, daß 
ich mit Frau Waltraud Zimmermann 
weder verwandt noch verschwägert 
bin. 

Da ich sowohl über das Referat und 
auch über die Empfehlung von Herrn 
Denis Pecic hinreichend in Kenntnis 
gesetzt bin und selbst Teilnehmer 
beim 8. Strafverteidigertag i n Mün
chen war, erscheint es geboten, zur 
Klarstellung einiges darzulegen. 

So begrüßenswert es ist, wenn sich 
Außenstehende engagieren, sei es 
nur in betreuerischer Art oder 
sonst reformerischer Weise, so er
schreckend ist es, wenn Empfehlun
gen in diffamierender Art und Wei 
se völlig mißverstanden oder un
richtig ausgelegt werden. 

Nicht nur die Empfehlungen, sondern 
auch das Referat und sämtliche Ar
beiten von Oenis Pecic berücksich
tigen den Strafvollzug der Frauen . 
Insbesondere wurde der Frauenvoll
zug gerade beim 8. Strafverteidi
gertag erheblich kritisiert und es 
gab eine Reihe von Verbesserungs
und Änderungsvorschlägen. Besonders 
wurde darauf h ingewirkt, daß Haft
plätze abgebaut werden. Und Oenis 
Pecic hat sich hier besonders für 
den Frauenvollzug eingesetzt. Die 
Berichte, die Denis Pecic für sei
ne Empfehlungen venvandte, stammen 
von inhaftierten Frauen. 

Damit der Frauenvollzug auch tat
sächlich vertreten war berm 8. 
Strafverteidigertag, nahm eine 
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Strafgefangene 
te i 1 . 

aus Zweibrücken 

Es kann nicht zutref fen was Frau 
Zimmermann sehre i bt, denndie Te i 1-
nehmerin aus dem Frauenvo ll zug und 
tatsächlic h Betroffene stimmte den 
Argumen ten von Den is Pecjc zu und 
berichtete darübe rhinaus aus eige
nen Erfahrungen. Beim 8 . Strafver
teidigertag wurden alle spezifi
schen Belange der Frauen im Stra f 
vollzug berücksichtigt und behan
delt- intensiv. 

Die Denis Pecic zur Verfügung ge
stellten Berichte von Frauen aus 
dem Strafvollzug, die das Thema 
Sexualität berühren, wurden von 
ihm nicht mißverstanden; was durch 
die mündliche Bekundung einer tat-

Auch 
ha be 
obgetr,.eben 

' • 

•••••••••••• sächlich Betroffenen h inreichend 
bestäiigt werden konnte. Eine sy 
stematische Analyse der Berichte 
und Äußerungen von Betroffenen wür 
de die wissenschaftliche Bestäti
gung dessen geben, was Den i 5 Pec i c 
niederschrieb . 

Frau Zimmermann ist beispielsl<~ei 

se der Meinung , daß homosexuelle 
und selbstbefriedigende Aktivitä 
ten als Widerstandspotential anzu 
sehen sind . Hier irrt Frau Zi mmer
mann gewaltig, insbesondere läßt 
sich diese Meinung auch in keiner 
Weise belegen . Aktivitäten dieser 
Art können höchstens als Beruhi 
gungspotential bezeichnet werden 
(psychologische Betrachtungswei
se). 

Ich empfeh le Frau Zimmermann, die 
Empfehlungen von Oenis Pecic, se i
nen Alternativentwurf zum Straf
vollzugsgesetz und darüberhinaus 
den Al ternativkommen tar intensiv 
zu lesen, dann wird sie erkennen, 
daß die gewaltig irrte. 

Das Engagement von Frau Zimmermann 
begrüßen wir, nur so ll te sie es in 
positive Bahnen, die tatsächlich 
geeignet sind den inhaftie r ten 
Frauen zu helfen, umlenken. 

Josef Z i m m e r m a n n 
8000 München 19 

liebe LICHTBLICKER, 

wenn es sich auch wie die Sch i lde
rung eines Traumes 1 iest, so war es 
doch leider bit t e rste Real i tät. 

Am heutigen Tage (31 .7.84) reichte 
der SpinatimHaus III fü r d ie Sta 
tion C IV nicht aus, so daß sieben 
Insassen " in die Röhre gucken muß
ten" . 

Kein Problem, dachte man zuerst, 
geht der Kalfaktor (Hausarbeiter) 
eben zur Küche und ho I t noch sieben 
Portionen nach. Dort wirtschaften 
ja einge - (Verzeihung!) ausgeb i lde
te Kalkulatoren, die dafür sorgen, 
daß jeder Insasse zu seiner Mahl
zeit kommt . 

Hier aber und. in diesem Fal l sehr 
weit gefehlt. Der.Kalfaktor konnte, 
außer dem Versprechen, daß die s i e 
ben Hungrigen am 1.8.84 eine dop
pelte Portion bekommen würden , 
nichts mitbringen. 

Die daraufhin erfolg~en Pro t este 
beim Vollzugsdienstleiter (VDL) und 



dem Zentralbeamten waren ebenfalls 
ohne Erfolg. Es gab nichts; auch 
keine Kaltverpflegung, sozusagen 
als Ersatz. 

Doch, halt! Der Zentralbeamte bot 
mir (als eines der Opfer dieses 
Verpflegungsmangels) sein Knäcke
brot an, ziemlich zynisch. Wer ihn 
kennt, weiß, daß er sich wegen des 
Zusetzenkönnens auf diese Art er
nähren kann. Ich nicht! 

WUnschen wUrde ich mir, daß die 
"Wölfe" in meinem Magen rausl'<.ommen 
und die verantwortlichen Herren in 
KUche und Verwaltung beißen, meine 
Magenwände aber in Ruhe lassen. 

Mir freundlichen, aber hungrigen 
GrUßen 

Hei nz-JUrgen B ö h 1 i n g 
Tei lanstalt 111 - Maisen Muller 

Redaktionsgemeinschaft 
"det' lichtblick" 

Betr . : Faschist- Büttel des Staa-
tes. Umstrittener Beitrag 
von W. Schuchardt. 

Liebe Kollegen, 

ich hatte es mir schon gedacht, daß 
der l~. Schuchardt es nicht für not
wendig erachtet , von seinem soge
nannten Rohen Roß herunter zu stei-

••••••••••••••••••••••• genund sich mit mir (einem Lumpen
proletarier) au~einanderzusetzen, 
mir meine an ihn gerichteten Fragen 
zu beantworten. ~ein, er läßt sich 
auch in seinem neuen Beitrag wieder 
nur in Allgemeinplätzen aus, was 
heißr., er betreibt "Intellektuelle 
Fickerei'' . Da dieser, :nein Ausdruck 
umstritr.en ist (siehe Leserbrief 
des Pefe aus der Augustnummer) und 
da sich der Pefe genauso wie der W. 
Schuchardt gerne auf die sog . kom
petenten Leute berufen, möchte ich 
für mich und zur Erklärung des Aus
drucks "Intellektueller Ficker", 
den Bert Brecht sprechen lassen. 

ÜBER DIE KOPFARBEITER 

Die Kopfarbeiter sehen darauf, daß 
ihr Kopf sie ernährt. Ihr Kopf er
nährt sie in unserer Zeit besser, 
wenn er für viele Schädliches aus
heckt. Darum sagte~le-ti (Wer, ver
dammt nochmal, ist !1e-ti? Red.) von 
ihnen: Ihr Fleiß macht mir Kummer. 

TÖRICHTE VERWENDUNG KLUGER KÖPFE 

Der Schriftsteller Feuchtwanger 
sagte zu Me- ti: Die mir. dem Kopf 
arbeiten, stehen eurem Kampf ab
seits. Die klügsten Köpfe halten 
eure Ansichten für falsch. Me-ti 

antwortete: Die klugen Köpfe können 
sehr töricht verwendet werden, so
wohl von den Hachthabern als auch 
von ihren Eigentümern selbst . Gera
de um die allerdümmsten oder un
haltbarsten Behauptungen oder Ein
richtungen zu stützen, mietet man 
kruge Köpfe. Die klügsten Köpfe be
mühen sich nicbt um die Erkenntnis 
der Wahrheit, sondern um die Er
kenntnis, wie Vorteile zu erlangen 
sind durch die Unwahrheit ... 

Du siehst, Pefe, es gibt solche und 
solche Intellektuelle ("Ficker = 

Kopfal'beite r"). Zu meinem Hunger
streik, "den ich mir ans Knie binden 
soll": Ich habe nicht behauptet, daß 
ich schon je einen gemacht habe, 
sondern fragte lediglich den W. 
Schuchardt, ob er schon einmal ei
nen gemacht habe, weil er nämlich 
in seinem Beitrag, der diese Dis
kussion auslöste, in abfälliger 
Weise wörtlich zitierte: " ... mitt
lerweile habe ich erfahren, daß es 
sich bei den deutschen Gefangenen 
u.a. um zwei derer handelte, die 
vor einiger Zeit im Haus II mit ei
nem sogenannten Hungerstreik von 
sich Reden machten, den sie wie ko
mische Dilettanten begannen und den 
sie wie flatternde Pinguine kläg
lich wieder aufgaben (Dilettant = 
Nichtfachmann). Dader W. Schuchardt 
und Du Pefe also scheinbar Facb
männer im Hungerstreik seid, der 
erstere mir aber meine Frage nicht 
beantworten will, kannst Du es ja 
tun. Was ist also ein fachmänni
scher Hungerstreik, und warum beur
teilst auch Du ihn negativ? Wie 
stehst Du zu demTodesfasten in den 
türkischen Gefängnissen? Wie zu dem 
von Hilmar Huy in der JVA Kassel 
(mittlerweile beendet)? (Hunger
streik) usw. 

Da Du ferner den Erich Mühsam er
wähnst, den die Faschisten nach 
2jähriger bestialischer Folter An
fang Juli I 934 ermordeten, sich al
so sein fünfzigster Mordjahrestag 
letzten Monat jährte, möchte ich 
ihn an dieser Stelle zum Thema Re
ligion/Kirche zu Wort kommen las
sen und diesen Bei'trag zur Diskus
sion stellen. 

"MACHT KANN NICHT SEIN, WO KEINE 
OHNMACHT IST!" 

Erst jahrtausendelange Gewöhnung an 
Vorrecht und Entrechtung hat die 
Menschen, nur sie, zu dem Glauben 
gebracht, es sei in ihrer Natur be
dingt, daß der Wettstreit um den 
Platz an der Sonn~nseite des Da
seins in der Form von Machtkämpfen 
geführt werden müsse. 

I 

Gerade diese Gewöhnung hat die be
stehenden Zustände erst ermöglicht, 
denn "Autorität ist die Maßgeblich
kei t fremder Erkenntnis für das ei
gene Urteil". Der Anspruch auf Au
torität bedeutet also die Forderung, 
daß Menschen auf eine Heinung ver-
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zichten sollen, an deren Stelle die 
blinde Anerkennung fertig geliefer
ter Gedanken, Regeln und Grundsätze 
zu treten l}at. Die Hinnahme von Au
torität bedeutet demgemäß Preisgabe 
der Denkkraft und des Willens, Un
terordnung der Persönlichkeit unter 
von außen zugetragene Glaubenssät
ze und Vorschriften. Es ist ohne 
weiteres klar, daß ~acht nicht er
tragen würde, wäre der ~enschliche 
Geist nicht zuvor der Einwirkung 
der Autorität zugänglich gemacht 
worden. Wo Autorität Eingang hat, 
kann sich ~acht festsetzen; wo Macht 
waltet, schafft sie der Autorität 
im:ner neue Zugänge. Seit den Anfän
gen der Heranbildung von Vorrechten 
unter den Menschen ist zu allen 
Zeiten der Glaube an Autorität bei 
denen großgezüchtet worden, die ein 
Machtwille sich zur Beherrschung 
ausersehen hatte. Denn Autorität 
gründet sich auf seelische Beein
flussung, auf Zubereitung des Gei
stes, Glauben und Vertrauen auf Ko
sten von Denken und Urteilen gelten 
zu lassen. Wer soweit gebracht ist, 
zu Glauben, ohne zu prüfen, und sei 
es selbst das Unmögliche und ver
nunftswidrige, der wird auchbereit 
sein zu gehorchen, ohne sich aufzu
lehnen, selbst'wo das Zweckwidrig
ste und seinem Vorteil Entgegenge
setzteste von ihm verlangt wird. 

Eine wichtige Rolle bei der Erzeu
gung und Aufrechterhaltung der Au
toritätsgläubigkeit und somit der 
bestehenden Hachtverteilung spielt 
die Religion . Erst die "Vortäu
schung überirdischer, göttlicher 
Hächte" macht es- historisch gese
hen.- überhaupt möglich, das Gefühl 
für Gleichheit und Gegenseitigkeit 
durch den "Sinn für Obrigkeitsvor
recht und Untertanenverpflichtung" 
zu ersetzen. 

Wem der Glaube an göttliche All
macht begreiflich gemacht war, der 
konnte für den Glauben an menschli
che Macht gevonnen werden . Dazu be
durfte es nur der Einflüsterung, 
die Götter übertrügen den Wach
dienst über das Verhalten der Men
schen mit höheren Weihen versehenen 
irdischen Stellvertretern. So ge
lang es, die Autorität der Priester 
sicherzustellen und damit jeder 
weiteren Autorität Zutritt zum ge
sellschaftlichen Bewußtsein zu 
schaffen. In guter Kenntnis der 
Menschenseele wußten die Priester, 
daß die natürliche Abwehr jeder Au
torität im Selbstgefühl begründet 
ist, das auf Selbstbestimmung und 
gleichberechtigte tfbereinkunft hin
weist. Selbstgefühl und Sto.'z kann 
nur durch Erregung von Furcht ge
brochen werden. Darum wurde mit dem 
Glauben an die Götter zugleich die 
Angst vor ihnen den Gemütern einge
flößt. Wer aber einmal Gottesfurcht 
gelernt hat, der wird auch Priester
furcht und Eigentumsfurcht, etc . 
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lernen und sich nach 3elieben re
gieren lassen. 

Die Religion zerstörte auch "das 
angeborene Rechtsgefühl, das sozia
len Ursprungs ist". 

Die Priester ersannen dazu die von 
der Beziehung zur Gesellschaft los
gelöste und nur in Beziehung zur 
Gottheit festgelegte Sünde. Unrecht 
ist die Verfehlung gegen die mensch
liche Gemeinschaft, Sünde die Ver
fehlung gegen die göttliche, mithin 
gegen die priesterliche Autorität. 
Während jedoch der Bestand der so
zialen Gemeinschaft durch alles die 

Gegenseitigkeit störende Unrecht 
bedroht wird, ist das Begehen sün
diger Handlungen Lebensbedingung 
für die Autorität derer, die über 
Menschenseelen herrschen wollen. 
Sie brauchen die Schuld ihrer Gläu
bigen, weil nur die zerknirschte 
Seele sich himmlischen Machtansprü
chen unterwirft. Alle Priester
schaft: lebt vom schlechten Gewissen 
der Menschen, aber nur die Vorstel
lung von Strafen nach dem Tode und 
Beaufsichtigung auch der geheimsten 
Gedanken und Regungen hält die 
Furcht dauernd rege, selbst beige
rechtestem Wandel im Verkehr mit 
dem Mitmenschen von den göttlichen 
Geboten abzuirren. 

... Die Gottheit, die Priester
schaft, die Führung befiehlt, ver-

bietet, macht schuldig, straft, be
steuert, ,nützt aus. Das Gesetz 
tritt an die Stelle der Selbstbe
sti~ung, der Glaube an die Stelle 
des Urteils, der Gehorsam an die 
Stelle der Verantwortung, die Demut 
an die Stelle des Nutes, die Jen
sei csfurcht an die Stelle des Dies
seicskampfes. Die soziale Gemein
schaft dankt ab zugunsren der un-
mündigen Bereitschaft, Schuld zu 
häufen, zu bereuen und abzubüßen, 
Macht anzubeten und Macht anzustre
ben, die Persönlichkei t mitsamt der 
Gesellschaft zu töten und das ir
dische Leben an ein überirdisches 

Himmelreich zu verraten . Wer aber 
im Tode in den Himmel will, der 
will im Leben an die Macht, und wer 
im Leben di~Macht hat, der tröstet 
seine Opfer mit dem Himmelreich 
nach dem Tode. (Erich Mühsam) 

Ich meine, diese Analyse Er ich Müh
sams ist es wert, daß Ihr in Punkto 
Länge der Beiträge einmal eine Aus
nahme macht. {Genau der Meinung wa
ren wir auch. Red.) 

Günter M ü 1 1 e r 
Knast Bruchsal -----{Me-ti ließ uns keine Ruhe. Als Er-
gebnis unserer Recherchen und für 
Interessierte deshalb hier das Fol
gende: 



Me Ti (lebte etwa 480 bis 400 v . 
eh.) gründete die Ethik auf die 
allgemeine Menschenliebe; das An
knupfen an den alcen Theismus; die 
Betonung der Religion und des lo
gischen Denkens . Seine Schüler 
"überspannten" die allgemeine Men
schenliebe zum Nachteil der sozia
len Gliederung. 

Me Ti fiill t - als Philosoph - unter 
den sogenannten "höheren" Konfuzia
nismus, das heißt , sie gaben der 
konfuzianischen Lehre eine religiö
se umdeutung. Der Konfuzianismus 
ist: weniger eine Philosophie, als 
mehr eine ~lte Oberlieferung 'auf
nehmender' 1'1orallehre, in deren 
Mittelpunkt die Kindesliebe (sie) 
steht. Ein Idealbild vom "edlen" 
Menschen mit "si ttlicher Vollkom
menheit" ist dem Konfuzianismus 
fremd . - Red . - J 

An cüe 
Redak.ü.o n6g emw'!.O c.ha M 
"de~t Uc.lt.tbUc.lz!' 

Hal..R.o Jung~! 

Se-U e .. üU.gen Monaten .tue .i.c.lt mU 
giLOßem 1/tteltUM. den LICIITBLICK . 
Buonde.Jtu TltteltU.6e ha.be .i.c.h an 
de.Jt Rub!Uk " Ha6.tJtec.h:t". Abe;t u 
.td:e.Ut .6-i.c.h cüe. FJLage , wcu. I'ILL.tz.t 
w1.0 e.i.n S.tVo.UzG, wetcltu von Se..i.
.te.n de~t.Ju.6.tüvo.Uzug~an6.ta.Ue.n o6.t 
a.1..t:, MiiJtc.ltenbuc.h. anguehen tu.iAd, 
wenn delz. e..i.nzetne GenangeHe qwu..i. 
1n.i..t e.i.nem Blte..t.t volt dem Kop6 '.im 
Krta./.).t 'IU.lmliiu6t, weil e1t d.i.e. wt.te
Jte.n Wege de~t JU6tiz n..i.c.ht lw·m.t . 

Wetc.he Clta.nc.e a.u& dM .i.lun zuo.te
lte.~tde Recht "au6 men6c.hemliilt.d.i.ge 
Behandfung" , hat de~t Wtze.ine Ge-
6angene .i.n e..i.nem Land, dM. e.i.ne. ~o 
pe.Jtve.Me. Ve.Jtgange.nhe.ä ha.t? 

TJto.tz du S.tJta6voUzug6gu~tzbu
dtU, wetc.hu u. a . a.uc.h cü.e Men
.6c.ltemlii:tde ZWII 1nha.U lta..t und deu 
Vo.Uzug ve.Jtp6lidt.te..t, IU.~·maclt d.i.e. 
Leben.6bed.(,ttgwtgen und Volta.u.6~U
zungen 6iiJt wte ooz.i.ate. W.i.edeJte.i.n
g.Uede!Wng zu oc.ha.66en, tuVtd J>elllt 
o6.t, tn6beoondelte .<.n den ~og . C
Atu..ta.U:en, e.i.n ~teütVt Ve.JUoo./vu.otg6-
voUzug pna.ktizielt.t. 

T~to.tz du S.tJta6vo.Uwg.6gue..tzu , 
heißt de.lt S.tJta6votizug n.i.clt.t ReAo-

z.i.a.Uhie!Wngövo.U.zug. Umtötige. Be.
voJtmundung du 1 nha6tie.Jt.te.n .6 te.lt.t 
.i.nune.Jt noc.h im A!i..t.tdpunk.t du 
K1tM.ta.tUa.gö. 1nd.<.v.i.duali...t.iit .i.h.t 
ot).t ve.Jtbo.te.n - 6M.t ve.JtpÖ•t.t. Ke.i.
nen ein:.ige.n ungeöHne-te~t ß.:t.i.e6 
emp6iing.t de.t Geaa.ngene. Ae.tu .i.h.t 
'tegte.mert.t..i.e.Jt.t. Ve.Jt V~'Lt!L6.t de.Jt 
Ftz.e.i.he..U .i..6.t ~tu..'l. e.üt Te.U deA S.tlta.
ae . Gängetung b.i.-6 Zult En.tmiind.i.gung 
du Häa.tLi.ttgö .i..6t deA attdvr.e Teil. 
VM Leben deJt Aler1.6c.hen im ~.t 
gte.i.ch.t dem delt T ie.Jte im Zoo , wo 
z . 8. auch d.i.e. O~tdnung und S.i.c.he.Jt
he.ä .<.m M.i..t.tetpwtk.t de.lt VeJwxthJtu.ng 
ö.teht. 

Ve.Jt M...ti..·k.et 6 du GIW.ndgue..tzu -
de.Jt d.i.e Ehe und Fan~e u•LteJt deH 
buondeJte..t Sc.lw.-tz du S.taa.tu 
f>.te..Ut - gUt SiiJt S:ttz.a5ge.6ange..te. 
nuJt zu einem .•.tüumwn und tuVtd in 
unzufiiMige.Jt A-t:t u.rtd Wwe e.i.nge
öclvz.änk.t, wmn noch n.i.c.lt:t e.i.tunat 
cüe Mög.Uc.ltke.ä 6iitt e.i.nen unge
o.tölt.ten und unbeobachteten Be.ouc.h 

6iiJt Ehe.paJr.tne.Jt gucha66e.n tuVtd . 

Gemäß § 3 S.tVo.UzG .t>o.U dM Leben 
.im Vo.Uzug deJt a.Ugeme.i.nen Le.be.n-6-
ve.Jthii.f;tni .. MeJl angeg.Uc.he.tt weiLden 
I Ang te..i.c.Jumgo g.IW.Jtd.6a..tz: I . Ve.Jt .i.tt 
Abo . I aoltmUl.<.e.t:te. ANGLEICHUNGS
GRUNVSATZ, d . lt. , da..6 Leben ,o,, Vo.U.
zug de.a a.UgMJeüuw Le.be.n.6ve.JthiLU
'U.66e.n anzugte..i.che.n, begltiinde..t cüe. 
Ve.Jtp6Uchtung dVt Vo.Uzugobe.hölt
de.n, den Ultte.Jt6c.h.i.ed z:tu<Ac.h.e.tt d!ZYI 
Le.ben6becüngungei1 .On Vo.Uzug und 
.in dVt üb!Ugen Gue..U6cha6.t daduJtc.h 
ge.Jting zu ha.UeH, daß 6-i.e aktiv ZWll 

1\U6gteich cü.ueJt u~t.tM . .oc.h..i.e.de t:ii
tig tu.U-..d. . 

E1N VOLLZUG, VER .\J1CHT ~IIWESTENS 
V1ESE\J GRUVVSÄTZEN E\JTSPRTCHT, 
KA\JN \JJCHT VE\J ANSPRUCH ERHEBEN, 
ETWAS ZUR VERW1RKL1CHUNG VES ZIE
LES UNO VER AUFGABEIJ VES VOLLZU
GES BEI ZUTRAGEN . 

AbeJt. wetcfte.r~ Po.utikeA «J.(1t öich 
.6chom wn cüe I 1'1.6.t.U:u..t..i.On Kaao.t k.iim
rneM? VM gibt doch ke..i.1te Wiihie.Jt 
o.t.i.llmJeJt! 

.... . 
~· . ' ' 

.. ,,,,(. 

Voc.h w.ilt habe;-t ke..i.nen GIW.nd zu ILe
ö.i.gn.te.Jten. Eö bte.ib.t uM Ü!Dlle.Jt 
noch d.i.e Ho66rnLng au6 ~üt 8. Wett
tu.mdeJt. , üldem ,On bundeodeu.t6c.lteJt 
K~ta.ot dodt 1toclt da.h 5.ttta.6vo.Uzugo
g~e-tz VttBt geJl011rne11 und e.i.•te 
e6Sek..tive W.<.ede.Jte...i.flg.Uede!Wng ge
Sö~tde.Jt.t wi.ttd, o.t.aft daß de.Jt Haß 
dultch peJt.veJL~e. Pltovoka..tion Nah!Umg 
6inde.t. 

I tl ~.t.i.U..ell Ho 6 6 ttwtg 

W~eJt. S p a n k a 
4156 W.i.U.i.c.h 2 

Daß Du an Deinen Beric'"lt (damit bin 
ich. Horst \·/arther, ge:neint l "Ein
bruch sanktioniert" mit Samthand
schuhen herangegangen bist und 
ebenso darüber berichtet hast, hat 
mich sehr enttäuscht . 

Ich nehme an, daß Dein Bericht an
ders ausgesehen hätte, ~1enn man 
Dich hätte gewähren lassen , oder 
handelt es sich hier bei um einen 
von der Anstalt: zensierten Bericht, 
da 'l.e:!.nerlei Beteiligte - ~1ie Dir 
selbst ,eKannt - in Deinem Bericht 
genannt wurden? 

Da es sicn oei diesem Bericht um 
wahrR BegRbanheiten handelt und 
D.u auf m<aine Person keine Rüf:k.Sicht 
nehmen brauchst , bitte ich um Ver
öffentlichung nachstehenden "offe
nen Leserbriefes": ebenso bitte ich 
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Dich, die darin verHicKelten Perso
nen namentlich zu benennen. 

Hier nunmehr der Bericht! 

Es folgen ca . 3 Seiten detaillier
ter Schilderungen der umstände, die 
mit dem im letzten Heft geschilder
ten "Einbruch" in die Wohnung des 
Mitgefangenen Schöbel im direkten 
Zusammenhang stehen. Beisp~elsweise 
Zitate des Gruppenleiters, die von 
der Ausnutzung seiner.Hachtposi tion 
gegenüber dem Betroffenen zeugen 
und eine Verachtung all dessen zum 
Ausdruck bringen, was der Normal 
bürger mit den Begriffen Gesetzes
treue, Aufrichtigkeit und Verant
wortung verbindet. 

Für mich als Gefangenen, der jahre
lang ebensolche .~!ißstände mit anse
hen mußte und te~lweise am eigenen 
Leib erfahren hat, besteht kein 
Zweifel, daß die zur Veröffentli
chung überreichten schriftlichen 
Feststellungen, Anschuldigungen und 
Aussprüche bis zum letzten I-Tüpfel 
chen der Wahrheit entsprechen. 

Für mich als Gefangenen, der gleich
zeitig ver41ltwortlicher Redakteur 
des LICHTBLICKS ist, sieht die Ge
schichte dagegen etwas anders aus . 
Nicht nur habe ich mich an das Ber
liner Pressegesetz zu halten, son-
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dern auch die Grundrechte aller zu 
beachten . Einseitig geschilderte 
4-Augen- Zitate sind für mich leider 
durch nichts beweis- oder belegbar 
und haben schon aus diesem Grunde 
bei der Veröffentlichung die Zwangs
Tendenz, in einer Verleumdungskla
ge zu gipfeln . Nicht etwa gegen den 
Verfasser des Schreibens, sondern 
gegen denjenigen, der für die Pub
lizierung verantwortlich zeichnet . 
Und das wäre in diesem Falle ich. 
Du aber, lieber Mitgefangener aus 
der TA v, würdest wohl weder die 
eventuelle Geldstrafe für mich be
zahlen noch den Knast: absitzen wol
len, der ersatzweise dafür fällig 
wäre. Diese Verantwortlichkeit be
trifft auch Leserbriefe oder Texte 
der Insassenvertretungen, die im 
LICHTBLICK abgedruckt werden. Doch 
das nur zur Information. 

Aus diesen Grunden und dem ver
ständlichen Wunsch heraus, solche 
Geschichten überhaupt veröffentli
chen zu können, greift man zu dem 
Mittel der passiven Erzählung, läßt 
also die Namen der betreffenden 
Personen weg, schildert den Vorfall 
nur als solchen, so daß der Verur 
sacher der Schilderung (in diesem 
Fall der Gruppenleiter) keine Hand
habe zur Klageerhebung bekommt . so
viel ganz allgemein . 

Sehr wichtig finde ich aber auch, 

nicht den einzelnen Beamten oder 
Gruppenleiter herauszupicken und 
an den Pranger zu stellen (nacb dem 
Motto: "Wie Du mir, so ich Dir! ")T 

sondern gerade durch die Weglassung 
der betreffenden. Namen der Anstalts
leitung die Möglichkeit zu nehmen, 
derartige Vorkommnisse als das Ver
sagen einzelner abzutun und zur Ta'
gesordnung überzugehen . Es ist das 
System, das so etwas ermöglicht -
nicht aber unbedingt der einzelne; 
obwohl unbestreitbar manche Leute 
eher zu derartigen Schweinereien 
neigen als andere. 

Konkret zum mir gemachten Vorwurf : 
Weder hat man mich nicht gewähren 
lasse,,, noch war der Artikel zen
siert. Es war meine Entscheidung, 
die ich nach wie vor voll vertrete. 
Aus den vorgenannten Gründen ver
bietet es sich für mich auch, den 
nachgereichten Bericht zu veröf
fentlichen . l'lir sind eben kein il
legales Blatt - was anscheinend 
manchmal vergessen wird - und haben 
uns deshalb auch an bestimmte Vor
gaben durch die Gesetze zu halten . 

Sollten dagegen in einem gleichge
lagerten Fall Beweise für das Be
hauptete vorhanden sein (Tonband , 
Schriftstücke, glaubwürdige Zeugen 
und dergleichen), so bin ich der 
erste, der für die Veröffentlichung 
sorgen würde. 

Noch etwas : Ab Vollzugsdienstlei
cer aufwärts neige ich eher zur 
Veröffentlichung von Namen, da - im 
Vergleich zur Situation in der Frei 
heit - sie für mich im Rang von 
"öffentlichem Interesse" stehen . 
Auch hier bedarf es aber schon et
was mehr als (unbekräftigte) Be
hauptungen . 

Unter diesen Aspekten, lieber Mit 
gefangener Schöbel, wirst auch Du 
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vielleicht verstehen, daß der von 
Dir so kritisierte Artikel "Ein
bruch sanktioniert?" gerade noch 
vertretbar ist . Der LICHTBLICK ist 
halt keine Privatwaffe und dient 
auch nicht dazu, um Rachegelüste 
einzelner zu befriedigen, sondern 
soll generell nur Mißstände aufzei
gen, um so zu deren Abschaffung 
beizutragen . 

Deinen "Fall" habe ich geschildert. 
Und in dieser Form dürfte er sich 
dank der Veröffentlichung im LICHT
BLICK wohl kaum wiedkrholen. Was 
also willst Du noch? Die Leiche des 
Gruppenleiters? Bitte, tue Dir kei
nen Zwang an . Für Dich bist Du je
derzeit ganz alleine verantwort
lich . 

-war-

~llo LICHTBLICKER! 

Heute will ich Euch einmal beric.l-1-
ten, wie unterschiedlich vcrn Arzt 
Erste Hilfe für die TA-I-obrigkei
ten geleistet werden kann (daß wir 
in Notfällen länger auf die Sani
täter ood den Arzt warten müssen, 
kennen wir ja zur Genüge) . 

Folgendes bat sich bei mir ereig
net: 

Aufgrund meiner Krankheit - in un
regelmäßigen Abständen Kreislauf
kollaps bei gleichbleibendem Unter
gewicht und derartigen anderen 
Kleinigkei ten (die Krankenakte 
weist es detailliert aus) -, wurde 
ich am 10. 7 . 1984 bis einschließlich 
'16 . 7.1984 krankgeschrieben. 

Am selben Tage wurde ich zur Teil
anstaltsleitung gerufen, wo rran mir 
mitteilte, daß ich 3 Tage Arrest 
anzutreten hätte . Auf meinen Hin
weis, daß ich bis zum 16 . 7. 1984 van 
Arzt krankgeschrieben worden wäre, 
sagte narr mir, daß ich einen neuen 
Bescheid abwarten sollte. 

Auf Verlangen der Teilanstaltslei
tung wurde ich dani1 bereits am 
13.7.1984 wieder dem Arzt vorge
stellt, genau jenem also, der mich 
drei Tage zuvor bis zum 16. krank
geschrieben hatte. Ohne mich groß 
anzusehen (von einer Untersuchung 
ganz zu schweigen) schrieb mich 
dieser Arzt arrestfähig, so daß ich 
meinen zu verbüßenden Bunker sofort 
antreten mußte. 

Meiner Meinung nach - wie wahr
scheinlich auch der Euren - wurde 
die Arrestfähigkeit nur ausgespro
chen, um der Teilanstaltsleitung 
entgegenzukarrren, ihr einen Gefal
len ZU tUn. 

Oder handelte es sich gar um. eine 
falsche Diagnose, die der gute D:>k
tor am 13.7.84 erstellte? Oder gar 
um zv.>ei falsche (am 10.7 . und am 
13.7.84) Diagnosen? 

Ich weiß es nicht! Ol:1wohl wir uns 
mittlerweile mit den Fern- und 
Blickdiagnosen der Ärzte im Knast 
abgefunden haben (oder zu haben 
scheinen! ) , bin ich trotzdem der 
Meinung, daß wir auf derart. "gefäl
lige" D:>ktoren dankend verzichten 
können. 

Da von dieser speziellen Art noch 
mehrere vorhanden sind, sah ich 
mich gezwungen, mit einem Strafan
trag gegen den Arzt zu-reagieren. 
Es wird zwar nichts bringen, aber 
bekannt werden sollte der Vorfall 
unbedingt. Vielleicht sorgt die 
Vielzahl derartiger Vorfälle dafür, 
daß sich mittelfristig doch etwas 
an der medizinischen Betreuung im 
Knast zum Positiven verändert . 

In dieser Beziehung bleibe ich Ofr 
timist. Unheilbar. 

Mit freundlichem Gruß 

Manfred Z i n t 
JVA Tegel, TA I 

' 4Jer do.s -luf oder Vei'Dreif<tf, 

llli<ß <tu~4 du: "To{J.,I't. ~""' 1 -
"-.._ L , '- _.. ,..,__.,..-

LESERBRIEF - CONT~~ 

Betr .: Leserbrief von Frau Waltraud 
Z i m m e r m a n n , Knast 
AG ~lünster, im LICHTBLICK 
August/84, Seite 10 

Nach über 33 Jahren Knast staune ich 
über nichts mehr , auch nicht über 
den Leserbrief von Frau Waltraud 
Zimmermann . 

Schon auf meinen "Alternativentwurf 
eines Vollzugsgesetzes" (AVollzG) 
1974 kamen Klagen der betroffenen 
Seite , ich hätte die spezifischen Be
dürfnisse der Frauen nicht genü
gend berücksichtigt . Es gibt aber 
keinen anderen Gesetzesentwurf, in 
dem die Probleme der Frauen in dem 
Maße berücksichtigt worden wären, 
wie im AVollzG . 

Nach Erscheinen des Alternativkom
mentars zum Strafvollzugsgesetz (AK 
StVollzG) wurde auch beklagt, die 
Probleme im Frauenvollzug seien 
nicht hinreichend berücksichtigt . 
Dennoch gibt es keinen anderen Kom
mentar, in dem so viele Frauen als 
Autorinnen geschrieben haben und 
in dem die spezifischen Probleme 
im Frauenvollzug so weitgehend be
rücksichtigt sind wie imAK StVoll 
zG. 

Nun fühlt sich Frau Zimmermann "emp
findlich gestört, wie da ein Mann , 
der sonst eigentlich gar nicht so 
repressiv sein will, über die spe
zifischen Bedürfnisse von Frauen 
(im Knast und allgemein) Bescheid 
zu wissen glaubt (vgl. S. 18)" . Sie 
geht dann als "Außenstehende" noch 
so weit, dem zu widersprechen, was 
betroffene Frauen durch Erfahrung 
im Frauenvollzug , bei Vollzugslok
kerungen und nach der Entlassung 
erlebt haben. Wer es nicht auf üble 
Kritik anlegt, kann nicht überse
hen, daß ich nur Berichte von be
troffenen Frauen zitiert habe. 
Wiedergegeben habe ich auch Passa
gen aus dem Praxisbericht im Frau
envollzug von Susanne Seufert (Haupt
referat, zu dem die im LICHTBLICK 
in zwei Fortsetzungen veröffent
lichten Empfehlungen gehören , so 
auch die 12-Punkte-Reformforderun
gen). Von mir persönlich ist in den 
30 Seiten umfassenden Materialien 
zum Strafverteidigertag keineinzi
ges Wort . 

Bamit die Sache der Frauen auch 
sachlich von Frauen auf dem Straf
verteidigertag vorgetragen wurde, 
habe ich als Referent dafür gesorgt , 
daß eine betroffene Frau, gewählte 
Vorsitzende der Frauenmitver~mtwor
tung (FMV) im Frauenvollzug , zum 
Strafverteidigertag eingeladen wur
de und dafür auch ihren ersten Ur
laub bekam. 

Wenn ich als "Mann" 
im bundesdeutschen 

die Probleme 
Frauenvollzug 
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in den Strafverteidigertag einge
bracht habe, so war das nur eine 
Folge der mir bekannten katastro
phalen Zustände im Frauenvollzug 
und weil icn als Referent die Ge
legenheit dazu hatte. Betroffene 
Frauen hat das nicht gestört, sonst 
hätten sie nicht mitgemacht und 
mir nicht mit Berichten geholfen. 
Es geht hier auch um eine Sache, 
nicht aber um das Geschlecht der 
Personen, die sie vertreten . 

Nur miteinander statt gegeneinan
der haben wir die Chance, etwas zu 
erreichen. Das setzt aber eine 
sachliche Zusammenarbeit voraus. 
Ich· hätte es deswegen begrüßt, wenn 
Frau Zimmermann einen konstruktiven 
Beitrag zur Bewältigung der kata
strophalen Zustände im Frauenvoll
zug geleistet hätte. Da wir keine 
politische Lobby haben, sind wir 
auf jedes Engagement und jede Hil
fe angewiesen, um unser e Ziele 
dur chzusetzen. Es gibt verhältnis
mäßig nur wenige drinnen wie drau
ßen, im Männer- wie im Frauenvoll
zug, die exponiert engagiert sind, 
sei es um eine Gefangenenzeitung 
zu machen oder Öffentlichkeitsar
bei t zu leisten. Sie alle sind der
art mit Arbeit überlastet, daß sie 
an der Grenze des Zusammenbruchs 
arbeiten und sich nichts mehr als 
Entlastung wünschen. 

Sachliche Kr itik begrüßen wir , be
dauer n jedoch das Oberangebot an 
böswilliger Kritik von inkompeten
ter Seite, die in diffamierenden 
Unterstellungen gegen diejenigen 
ausartet, die es wirklich nicht 
nötig haben, sich noch zu profilie
ren . Es gehört zu der neuen Hasche 
einer winzigen Minderheit fru
str ierter Frauen draußen , Männern 
Frauenfeindlichkeit zu unterstel
len und in Feindbildern iht'en Frust 
abzureagieren . So versucht auch 
Frau Zimmermann durch diese Masche 
Feindbilder zwischen Männer n und 
Frauen im Strafvollzug aufzubauen, 
um die bett"offenen Frauen noch mehr 
zu isolieren. Da können sich wir k
lich die Rache- und Sühneapologeten 
vor Fr eude die Hände reiben . 

Glücklicherweise ist Fr au Zimmer
mann eine bedauer liche Randersche i 
nung , wenn ich die vielen Fr auen 
betrachte, die sowohl im Männer-
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als auch im Frauenvollzug durch Be
treuung etc. engagiert sind. Ich 
würde es sehr begrüßen, wenn mehr 
Männer diesem Beispiel folgen wür
den. 

Was die bundesweiten Neub.aupläne 
zur Schaffung von noch zusätzlich 
10.398 Haftplätzen, fast aus
schließlich im geschlossenen Voll
zug, betrifft, verweise ich auf 
meine 12- Punkte- Forderung auf dem 
Strafverreidigertag: 

"Die Kriminalpolitik der General
prävention durch Abschreckung mit 
repr essiven Strafsanktionen hat 
dur ch das Ubermaß an Staatsgewalt 
Gefahren für die Allgemeinheit her
aufbeschworen, die in ih•en gesell
schaftspolitischen Auswirkungen die 
Gefahren durch die Kriminalität 
weit übertreffen . . . und nur noch 
durch eine radikale Kursänderung in 
der Kriminalpolitik mit drastischer 
Rücknahme r epr essiver Strafsanktio
nen und Senkung der Einsperrquote 
bis auf s chwer ste Fälle der Gewalt
kriminali t ät abzuwenden sind : 

I I . Der Neubau weiterer geschlos
sener Ans t a lten ist unverzüglich 
zu s toppen und die geplanten Fi
nanzmittel f ür die Schaffung bzw. 
den Ausbau von Einr ichtungen für 
Alter na t i vmaßnahmen berei tzustel
len . 

12 . Für jeden neu geschaffenen 
Platz im alternativen Bereich ist 
ein Haftplatz im geschlossenen Be
r eich des Str afvollzuges zu schlie
ßen ." 

Abschließend möchte ich noch Frau 
Waltraud Zimmermann empfehlen, sich 
er st zu informieren und danach ab
zureagier en . Dabei auch nicht ver
gessen, daß alles Tragende im Le
ben , Ver trauen , Pa•tner schaft und 
Zusammenar beit vor aussetzt . 

Denis Pecic 
Universität Br emen , GW 2 FB 6 
Postf ach 33 04 40 

•••••••••••••••••••• Reda7<tion 
"dar lich;;blick" 

3.:tr. : "Cesc;?ichten" in der Ausgabe 
von August 1984 

Ha l.lo Jungs ! 

Ic;r lese erst seit An.fa~.g dieses 
Jah1•es aen :ICH":'3LICK. Leidar kann 
-z..:n es 'llir noch nicht so einl'ich
ten, jede Zeile zu lesen. Täglich 
fLc~ter~ noch anderes ~eseffaterial 
in meine ZeHe (an dem der hiesige 
Polizeiinspek~r natürlich auch 
partizipiert) . Aber mir wichtig er
scheinendes. lese ich in jedem Fall 
- und das ist schon eine Menge . 

In E:urer Zetzten Ausgabe sind mir 
sehr die "Geschichten" von E. P. 
Remus aufgefal~en . Sie tun wirk
~ich wohl~ wie Ihr ja auch selbe~ 
sagt . Sie machen den LICHTBLICK 
lebendige~ und wirken auf den Le
ser. Ich wiZZ Euch nicht verheim
lichen, daß ich nicht nur diese 
vie:r "Geschichten" von Erwin Remus 
kenne~ sondern auch andere Litera
tur von ihm. Sie läßt den grauen 
VollzugsaLZtag vergessen. Man kann 
:regeLrecht abscha~ten, wenn man 
erst: mehr davon liest. 

An dieser Stel~e muß aber ma~ ge
sag:; uel'den, da.l3 es schon eine Lei
stung ist~ derartige Produktionen 
aufs Papier zu bekommen~ wenn ran 
se Zbst ir. Haft ist. Aus der Haft 
he~us isc es für einen Schri:t
stell.er äußerst scro.,nerig die Kraft 
aufzubringen, die da sein muß, wenn 
er nicht dem Vollzugssystem verfa~
Zen 1J)i7,l • .Was einEm täglich in der 
Haft zugemutet wird, broucht an 
dieser StelZe ja nicht näher auf
gefUhrt zu werden. 

Aber unsere Solidarität gebUhrt 
den Gefangenen~ die in den Sicher
heits- Iso'lation.strakten sitzen; den 
ausLändischen Ko~Zegen, die fern 
ein~r menschenwürdigen Begegnung 
mit den Einrichtungen unser>es Staa
tes sind; den kranken Menschen~ 
Drogenabhängigen und Alkoho~ikern~ 
die im Strafvol~zug verwahrt~ aber 
nicht behandelt werden~ weiZ die 
ärztliche Versorgung in vie~en 
Haftanstalten nicht gewährLeistet 
ist~ da die dafür erforderlichen 
Gespr>äche im Akkordverfahren durch
gefuhrr; werden. Klar, wir haben Ge
setze verletz~. Desh~~b verbüßen 
wir Freiheitsstrafen. Doch sol~ten 
die Rechte nicht abgeschafft, son
dern eingehalten werden. Doch lei
der wird in den Gefängnissen unse
res Landes oftmals das Recht mit 
Füßen getreten. ivo b~eiben da un
sere Volksvertreter? 

2800 Bremen 33 _.. Jrer• ·~•·Jrot<. "' '"' } 
~·s ~~~~:~;~!.. "'t::::,l So kann ich nur dem beipfUchten~ 

,.._...,- • was Erwin Remue in der 3. Geschich-
4~~~S2~~~:-"T· ... ·."·ITArv · te : "Der Lohn des Ausstieges" - dem 

~;.rc4~' am 7. Mai zu dreimal lebensläng
lich verurteilten Peter JUrgen 

0 Boock geschrieben hat : Nicht Mit-



························································~ l-eid · ist wichtig, sondern ihm 
Mensch sein, Freundschaft anbieten! 

~las wäre die Welt ohne Freunde, oh
ne mitfühlende, denkende Menschen? 
Jeder broucht einen Freund. Auch 
ein PeterJürgen Boock. Und ich weiß-> 
daß sich Remus und er nun r>ege Z
mäßig schreiben. Das Wort, das An
Ziegen ist in die Tat umgesetzt 
worden - und das aus der Haft her
aus . 

Jedenfalls bitte ich Euch, diesen 
Teil des LICHTBLICKS in jedem FalZ 
beizubehalten. 

Mit lieben Grüßen 

An die 
LICHTBLICK-Redaktion 

Wir, einige Frauen aus der Lehrter 
Straße, bitten Euch, einmal folgen
des zu veröffen tlichen. Unser "auf
geschlossener" Anstaltsleiter 
brachte es tatsächlich fertig , fol
gendes Schriftstück aufzusetzen: 

Bescheid an Frau K. 

Betr.: Nichtaushändigung 
------Zeitschrift . 

Sehr geehrte Frau K.! 

einer 

Hiermit setzte ich Sie davon in 
Kenntnis , daß ich Ihnen die hier 
eingegangene Zeitschrift gem. § 68 
Abs. 2 Satz 2 StVollzG nicht aus
händigen kann . Die o .g. Zeitschrift 
traf am 10.7.84 hier ein .· Absender 
ist : Rosa- Flieder , Post fach910473, 
8500 Nürnberg 91 . 

Begründung : 

Die Juni/Juli-Ausgabe der Zeit
schrift ROSA FLIEDER befaßt sich 
praktisch in bejahender Form mit 
der Homosexualität in ihren ver
schiedensten Spielformen . Ihr In
halt besteht teils aus entsprechen
den Artikeln, in denen homosexuel
le Praktiken und Erlebnisse aus
führlich beschrieben werden , teils 
aus Fotos nackter und überwiegend 
unbekleideter Hänner, deren Ge
schlechtsteile zum Teil besonders 
herausgestellt werden , sowie aus 
Annoncen zur Anbahnunq gleichge
schlechtlicher Freundschaften . Ange
sichts der sexuellen Ausnahmesitua
tion der in einer abgeschlossenen, 

reinen Frauengesellschaft lebenden 
Gefangenen, ist diese Zeitschrift 
geeignet, die Sicherheit und Ord
~Jng der Anstalt zu gefährden (LG 
Arnsberg .:. usw.). Die ohnehin 
durch erzwungene, der Natur der Sa
che nicht vermeidbare, sexu'elle Ent
haltsamkeit gespannte Atmosphäre; 
würde künstlich erhitzt - und Ab
hängigkeitsverhältnisse unter den 
Gefangenen könncen entstehen (vgl. 
OLG Nürnberg . .. usw.~. 

Es besteht weiterhin die Gefahr , 
daß diese Zeitschrift von Ihnen un
erlaubt weitergegeben wird, was 
aber mit Sinn und Zweck (vgl . BVerfG 
in NJW 76; OLG Hamm .. . usw . ) des 
Strafvollzugs unvereinbar ist. 

Da die zu beanstandenen Inhalte 
praktisch im gesamten Heft zu fin
den sind, und eine weniger ein
schneidende Maßnahme, wie etwa das 
Schwärzen einzelner Artikel (vgl. 
Strafvollzugsgesetz ... usw . ) nicht 
möglich ist, ist eine völlige Vor
enthaltung der Druckschrift notwen
dig . 

Ich habe die Zeitschrift ROSA FLIE-
DER zu Ihrer Habe nehmen lassen . 

Abschließend gestatte ich mir den 
Hinweis, daß auf die Erteilunq ei
nes schriftlichen Bescheides kein 
Anspruch besteht . Auf die beigefüg
te Rechtsmittelbelehrung für Straf
gefangene nehme ich Bezug . 

gez .: Anstaltsleiter Höflich 

Ein Kommentar erübrigt sich da doch 
wohl! 

Ein ige Frauen aus 
der Lehrter Straße. 

den . Das wird aber auch nur ein 
frommer Wunsch bleiben. 

Was kann man von dem "Kriminellen" 
erwarten, der nie irgendwelches So
zial verhalten gezeigt hat, es n ie 
lernen konnte (Elternhaus , Umwelt , 
Schule, Knast) und oftmals auch gar 
nicht in der Lage oder willens ist , 
seine Position zu überdenken . 

Eine Zusammenarbeit der vereinzel 
ten Kna~kis, die sich wehren, hier 
erst recht in einem kril!'ine llen Mi
lieu zu versinken, ist nur möglich , 
wenn wir uns nicht beschimpfen , 
Klassenunterschiede nicht zur Arro
ganz gestalten und vor allem, wenn 
wir uns trotz gegensätzlicher welt
l icher Anschauungen auch gegensei
tig bei Aktionen - analog zur Ge
sellschaftsbewegung- unterstützen ; 
auch wenn man seine Solidarität nur 
rein verbal bekundet. Der Knast
kampf, der uns alle verbindet , ist 
der e i n z i g mögliche, er
reichbare Konsens der Zusammen~r
beit . 

2 . Kultur ist Vielfalt - Kult i s t 
Einfalt. Kultur als Ausdruck von 
Freiheit und schöpferischer Viel
falt , der Toleranz gegenüber jegli
chem Anderssein , aber auch .Ausdruck 
von Vernunft und Gerechtigkeit, i st 
bedauerlicherweise nicht Staats
ziel, denn sonst würde es auch kei
ne Knäste geben, die anscheinend 
nur dar auf aus sind, Vergeltung und 
Rache der Gesellschaft zu vollzie
hen . Daß die Gesellschaft immer je
manden braucht, der noch schlechter 
ist als sie selbst, auch wenn die 
Gesellschaft sich das nur einbil
det, heißt jedoch für uns noch lan
ge nicht, daß wir uns das gefallen 

• • • • • lassen müssen, vor allem dann 
§ 90 : Verunglimpfung des Staates nicht; solange uns die Gesetze noch 
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den Bimmel auf Erden suggerieren . 

ES L~BE: DER) u a f · ht · k · t nennt sich das 

STA~T ~ ~,' · unun~ddudga:~~rt~;u=~G~ttung Kult . 

~ auf Vernunft, verstandesbe-
dingte Einsicht in die Notwendig

~ keit von Veränderungen im Stra f 
Emu~~ ~ V•~ll'mpt'v.ntCHI su.n .. , vollzug ZU setzen I ist mindes tens 

ebenso illusorisch als auf die Ver-

Betr .: Leserbrief (auch) zu Herrn 
W. Schuchardts Betäubungs
mittel. 

nunft einer Militärdiktatur zu war
ten. Kult ist ein sich ständig wie
derholendes Ritual. Scheinwichtig
kei ten , Ordnung und Macht die äuße
ren Merkmal e . Vor allem Macht - und 
die vernebelt den Blick auf die Ver
nunft . Der Besi tz der Macht impli
ziert einen Machterhaltungsdrang, 
der leider n i c h t mit den 
gesammelten Werken Heinrich Beines 

1. In der Tat wäre es wünschenswert, 
wenn alle Knackis zur Veränderung 
des Knastes Solidarität zeigen wür-
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zu bezwingen ist - sprich : die Macht 
zu beseitigen, vor allem dann nicht, 
wenn man Heinrich Heine nicht gele
sen oder verscanden hat . Völlig 
blind wäre es nun, neben Heinrich 
Heine auch noch die Kirche als 
Kampfgefährten zu wählen . Erstens 
haben sich Heinrich Reine und die 
Kirche nicht vertragen und zweitens 
wird die Ki r che die erforder liche 
Konsequenz niemals ergreifen, näm
lich das zu sagen, was ist - und so 
zu handeln, wie zur Zustandänderung 
des Knastes nocwendig wäre . Da müß
te sieb die Ki r che doch strikt wei
gern, weiterhin im Knastmitzuarbei
ten , was zwangsläufig eine Konfron
tation verursachen würde . 

So bleibt ihr nur weiterhin die 
Funktion als soziale Endstation 
(eine durchaus positive Einrich
tung), aber einzelfallmäßig Proble
me und Lagen zu lindern, ändert an 
der Gesamtsituation gar nicht s . 

Der Knacki bleibt dabei das Objekt . 

Um als Subjekt anerkannt zu werden, 
muß der Vollzug grundlegend geän
dert werden . Der Partnerschaftsge
danke muß die jetzige vorgeblich 
moralische Höherwertigkeit der Ju
stizbediensteten verdrängen . Die 
Macht über uns muß mit uns aufge
teilt werden - unter Berücksichti
gung aller kulturellen Strömungen 
der Gesellschaft . 

Ohne Zweifel steht sich der Knacki 
auch selbst im Weg . Meiner Meinung 
nach fängt es mit dem Entfernen der 
Tätowierungen und dem ersten Be
schwerdeschreiben an die Strafvoll
streckungskammer an . 

3 . Man sollte bei seinen Vorschlä
gen zur Veränderung des Vollzugs 
und der garantierten künftigen 
Straffreiheit keine Zerrbilder aufs 
P~pier malen . Eine Hyäne wird auch 
mit der Bibel unter dem Arm nicht 
zum zahmen SchoßhQndchen . 

Vielleicht 3, 5 Millionen Arbei tslo
se, das Sozialamts-Trinkgeld ist ja 
auch nicht gerade das, was man zur 
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• normalen Lebens:ührung benötige -
besonäers wenn man vorher durch ge
setzwidrige Dinge vielleicht. ein 
recht üppiges Leben genossen hatte . 

Arbeitsplatz- und Wohnungskontin
gente für zu entlassende Knackis 
werden nicht bereitgestellt . was 
bleibt , ist in der Regel die Rück
fallconne . 

Zur inneren Veränderung im Knast 
gehö~:t (denn die ~lehrzahl der Knak
kis s<;heint unmündig), diese an ein 
künftiges (eventuell) straffreies 
Leben durch geförderte Selbscein
s'icht zu bewegen. Ob dies nun ein 
Verbot der Schunqliteratur ist und 
demgegenüber ihn nun z . B. monat
lich eine Inhaltsangabe über ein 
anerkannt gutes Buch schreiben läßt, 
oper ob man das Radio/Fernseh/Kino
programm von einem fähigen Gremium 
auswählt (weniger Gewalt - mehr So
zialkritik) . J;:benso ihn zu Hobbies, 
Interessen , Bildung, Schule, Beruf 
hinführen, sofern der Knacki nicht 
von sich aus seine Vollzugszeit zu 
nutzen \veiß . Arbeitszwang bei Osram, 
Herlitz usw. bringt das Vollzugs
ziel keinen Schritt näher und soll
te demzufol ge auch geringer vergü
tet werden, als eigenständiges, po
sitives Selbstbeschäftig~n. 

Es ließe sich auch einmal überlegen, 
ob das kurze, direkte physische 
Empfinden einer Strafe , wie z . B. 
Steinbruch, nicht einer langjähri
gen Lethargie vorzuziehen wäre. Der 
Vollzug muß so weit gelangen, daß 
Defizitknackis in eine Außenseiter
rolle gedrängt werden . Sie müssen 
spüren, da ß sie sich unbeliebt ma
chen . Bedauerlicherweise ist es ja 
momentan genau umgekehrt . 

Die Strafvollstreckungskammer und 
die Anstalt müssen schnellstens zur 
Besinnung kommen . Wo gerade die so
zialisierten Knackis zu den Haupt
opfern des Vollzugs werden, bestä
tigen die StVKn und die Anstalt 
doch gerade das sozialschädliche 
und Subkulturelle Milieu . Verhee
rend muß sich natürlich auch das 
völlig danebengehendeVerhalten der 
Anstaltsl eitung auswirken, Ge
richtsbeschlüsse nicht zu achten. 
Will sie uns damit andeuten, daß 
wir selber ja blöd sind, uns an Ge
setze halten zu wollen? 

Und da will uns der Herr Mitgefan
gene Schuchardt erzählen, Heine und 
Kirche und viele Worte verändern den 
Knast! Es ist doch erfahrungsgemäß 
sehr naiv, anzunehmen, daß ohne ak
tive Demonstration seines Willens 
der Burgherr die Brücke herunter
läßt, das Tor öffnet und abdankt. 

Heinrich Re.lne sagte es einmal fol
gendermaßen : 

VIELE WORTE, KEINE TATEN, 
SUPPE GAB ' S -UND .KEINEN BRATEN . 

4 . Zu den Leserbriefen Schuchardts 

undallden anderen noch folgendes: 

Jeder soll seine Religiosität leben, 
wie es ihm be.U.ebt ; mir ging es dar
um , die faschistische Struktur der 
Kirche ... und nicht des 
Glaubens aufzuzeigen . 

Ein Büttel des Staates will die 
Kirche schon aus Eigeninceresse 
niemals werden . Vergleiche auch die 
Zeit der Konstituante in Frankreich 
(um 1790), als die Kirche auch schon 
den Eid auf die zivile Verfassung 
verweigerte. 

Trotzdem bedingen sich Staat und 
Kirche gegenseitig . Siehe dazu das 
Toleranzedikt aus dem Jahre 311 
(den Gegensatz zwischen dem Reich 
des Klerus und dem Reich dieser 
Welt durch Zusammenarbeit überwun
den. Kaiser Konstantin ließ sich 
bekehren) . . Bei den Lutheranern ge
nügt ein Hinweis auf Luthers Ver
halten während des ersten Bauern
kriegs um 1525. 

5 . Glaube und Kirche sind zwei ver
schiedene Dinge . Manchmal plaudert 
wohl jeder Mensch mit seinen Göt
tern - aber die Verantwortung für 
sein Tun und Lassen trägt er aus
nahmslos nur gegenüber seinen Mit
menschen. 

Dazu ist keine Kirche nötig - als 
Aushängeschild des christlichen und 
g u t e n Menschen . Wenn der viel
leicht existente Gott Bodenpersonal 
mit der Wahrung seiner Geschäftsin
teressen betraut hat, dann muß es 
sicher am ungenügenden Kommunika
tionssystem liegen , daß seine Ver
kaufsvertreter noch keine Empfäng
nisverhütungsmittel im Sortiment 
führen; die Soldaten noch nicht zum 
Desertieren aufgefordert worden 
sind; Unterdrücker und Ausbeuter, 
Menschenwürde- und rechtsverachter 
noch nicht exkommuniziert werden; 
die Kirchengebäude noch nicht ande
ren Zwecken zugeführt worden sind. 
Diese Tempel der Obrigkeitsstaat
lichkeit, die schon Frank Wedekind 
so gerne hatte . 

Durch architektonische Größe 
gibt sich das Volk seine Blöße 
es will sich ducken 
das ist sein Ziel 
'drum schuf es den Kirchengebäude~ 

stil . 

Also, man muß nicht Ja zur Kirche 



sagen, wenn man Ja zu Jesus sagt . 
Ja , zu Gott als indivLduelle Vor
stellung - und vernünftig J.eber.. 

Jürgen B a u m 
Teilanstalt II - Tegel 

PS: Der UnterschLed zwLschen Evan
gelisch und KatholLsch ist mir sehr 
wohl bekannt. Aber warum soll 1ch 
jetzt schon dLfferenzie~en . Das 
Thema hält sich so viel länger 
im LICRTBLICK. Oie Evangelischen 
sind ja - Teufel sei Dank! - schon 
wesentlich progressiver, wa~ Liebe, 
Rassismus und Politik betrifft . 
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Redaktionsgem:~inschaft 
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Betr.: EventuelleLohnsteuerabsetz
fähigkei t von Aufwendungen 
an Gefangene . 

Sehr geehrte Fexren! 

In cbiger Sad1e frage ich an, oo 
Timen eine Lohnsteuerregelung be
kannt ist, die die finanziellen 
Aufwendunge."1 (wie z .B. Pakete, Be
suche usw. ) an Gefangene seitens der 
Angehörigen bzw. dritter Personen 
lolm- respektive einkamenssteuer
absetzfähig macht. 

Da diese Frage bestimnt viele tmSe
rer Angehörigen und .B'reunde interes
sieren könnte, wäre es sicherlich 
dienlich, hierzu einnal generell zu 
r echerchieren, um das Ergebnis im 
LICHrBLICK zu veröffentlichen. 

Karl - Heinz B u c h m a n n 
Teilanstalt II - Tegel 

(Wi r haben einen Steuerberater ge
heten, sich au erkunö i gen . Unsere 

meinung aazu: ".Sei zufrieilen, öass 
wir Knackis nicht! unl:!er ilem Konto 
*l.lerlust* abgebucht! werilen!" Reö . ) 

•••• Redaktion 
"der lichE:blick" 

"l>O!> ?&c.kc.l\tn fi
dr;.,ntn1· 

Liebe LICHTBLICKER, 

trotz jahrelangen Lesens Eurer -
unserer - Zeitschrift, habe ich 
mich nie dazu entschließen können, 
mich zu dieser Zeitschrift zu äu
ßern, was den Inhalt angeht. Dies 
wohl ganz einfach deshalb nicht, 
weil ich es mir zu einfach machte, 
indem ich diese Zeitschrift als 
ecwas Gegebenes, als etwas Normal
Übliches ansah. So nach dem Motto: 
Aha, 'ne Gefangenenzeitschrift -
na prima - selbstverständlich daß 
es sie gibt. 

Aber nee doch - nicht doch, Noment 
doch mal - , sooo selbstverständlich 
ist dieses Blatt nämlich gar nicht, 
denn wenn dies einfach nur als 
seihstverständlich hingenommen 
wird, ja, dann nämlich , würde die
se Zeitung "5-E-L-B-S-T-V-E-R
S-T-Ä- N- D-L-I-C-H" nicht existie
ren. Und es versteht sich von 
selbst, daß es diese dann ebenso 
SELBST- VERSTÄNDLICH "nicht" geben 
würde, weil es sie nie gegeben hat. 

Ich habe andererseits auch nicht die 
"Labil-Energie", Lobeshymnen zu 
schmettern, um den LICHTBLICK als 
"das Ereignis überhaupt" hochzu
trällern. Aber: es ist eine unbe
streitbare Leistung, einen für 
Geist und Gemüt wichtigen Artikula
tor zu schaffen und zu betreiben, 
der den Nenschen - ohne Ausnahme -
zeigt und vor Augen führt, daß da 
Menschen sind, Menschen die leben, 
die nicht ausschließlich einge
schlossen sind und auch, daß Aus
geschloss ene - Menschen draußen -
mit eingeschlossen sind . Im Han
deln, im Denken, im Glauben, im 
Wissen, Hoffen und Träumen etc. 
Eben, im "Mensch-Sein". 

Die, die diese Zeits chrift erstel
len und die, die mit und durch ihre 
Beiträge zur Erstellung und zum Be
stehen mi t beitragen, letztendlich 
'aber die', die aus all dem Papier 
etwas Sinnvolles - die Zeitschrift 
als solche - an- und verfer tigen, 
die und deren Leistung kann man 
nicht mit Geld bezahlen . 

Aber anerkennen, das kann und muß 
man. Das ist des Menschen morali
sche Pflicht. Und die Wirkung dar
aus entstehend, sollte darauf ab
zielen, diese Arbeit durch Indivi
dualitäts-Beiträge , Meinungen und 
Emotionen zu fördern . 

Da hat man dann auch schon mal 'ne 
Mark über, die zu der Gewißheit 
beiträgt, Papier, Farbe und somit 
den Weiterbestand mit gesiche r t zu 
haben . Hier in der Arrestzelle habe 
ich nicht einmal Tabak für mich -
aber 'ne SO-Pfennig- Marke für'n 
LICHTBLICK, die habe ich allemal . 

PS: Dabeisein ist niaht alles. 

Tschüß, es grüßt Euch, 

Rainer F r a n k 

TA lii - Absonderung B I 

VERt'\.1\JSI'ALTIJNGEl\/ FüR DIE ZEIT VQ\1 
8. SEPTBIBER BIS 22 . DEZEMBER 1984 

- "LES GAR.\ER QUiiVfETI" -
- 8. SEPTBiBER 1984 -

- "DRIVER" -
- 22 . SEPTE\fBER 1984 -

- "EXC.~IBUR" -
- 20. OKTOBER 1984 -

- "DER DICKE I~ A'IERIKA" -
(BUD SPE'ICER IDID \'IELE ANDERE) 

- 17. XO\fE\1BER 1984 -

- "SfOSSGEBET FOR EI:\'EJ'l fil\ivMER" -
(BUD SPE'iCER UND VIELE A'IDERE) 

- 22 . DEZEMBER 1984 -

ALL DIESEVERA.NSI'ALTUNGEN BZIY . VOR
FüHRUNGEN FINDE~ Ir-1 KUL1lJRSAAL DER 
JVA TEGEL SI'ATI . 

DIESER PLAN !Sf OHNE GEWÄHR ! 

gez .: DER LEITER DER SOZ.-PÄD.-AB-
TEIWNG : HERR M A Y E R 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Haupträt.Unen Keder die Schrän.l.ce \"er
schlossen noch die Küchengeräte -
u.a . die Kochkessel und die Kübel, 
in denen das Essen in die Häuser 
geliefert wird, - aus der Küche 
geschafft . Die einzige "Vorsichts
maßnahme" bestand darin, die Töpfe 
umzudrehen . Außerdem trugen l<eder 
der ~sj nfektor noch llerr (Ge
fangener) die \'Orgeschriebene 
Schutzkleidung. Sie "''aren lediglich 
mit einer Schutzbrille und mit ei
ner Schutzmaske ausgerüstet . Ob die 
Schutzmaske die vorgeschriebene 
Schutzstufe 3 besaß , ließ sich 
nicht feststellen. Außerdem besteht 
der Verdacht, daß die vorgeschrie
benen Lüftungszeiten nicht beach
tet werden. 

\~sentlich gravierender als das Igno
rieren einer Reihe von Schutzbe
stimnungen ist aber die Tatsache, 
daß Detmolin-W überhaupt zur Desin
fektion von Räumen benutzt wird, 
in denen die ~1ahlzeiten für die JVA 
Tegel hergesteHt werden, ob\,'Ohl 
in der Gebrauchsanweisung ausdrück
lich darauf hingewiesen 1vi.rd, das 
Präparat nicht zu ven•enden, wo 
sich Lebensmittel befinden . Detmo
lin-W enthält nämlich - 1vie bereits 
oben erwähnt - neben anderen Zu
sätzen auch Lindan. Es handelt sich 
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dabei t@ ein Insekti:id, in dessen 
Rückständen das als Se\·eso-Gift be
kannte TCDD entdeckt Korden ist 
(\'gl. Süddeutsche :eitung \·om 22 . · 
6. 1984 "Boehringer schließt Hambur
ger 1\'erk" . ) . In den Berliner For
sten weigern sich die Förster die
ses Insektenvernichttmgsmi ttel 
einzuset:en, da in Bayern bei ~wei 
Förstern nach dem Versprühen \'On 
Lindan sch1-.:ere Vergiftungserschei
nungen auftraten. Wegen der hoch
gradigen Gefährlichkeit von Lindan 
gilt Detmolin- 1'1 auch nicht als "üb
liches Präparat" :ur Desinfektion 
von Küchen. Der Hersteller bietet 
dafür das ;.!ittel Detmolin- F an, das 
Lindan nicht enthält und \'On Gast
stätten und Großki.ichen übl ichel'\\'ei
se ve rHendet "'i rd . 

Die Verwendung von Detmolin-1\' er
füllt den Tatbestand der Körper
verletzung nicht nur gegenüber. den
jenigen, die die Desinfektion dtJrch
führen und die der direkten \~i r
kung des ~littels ohne ausreichende 
Schutzkleidung ausgesetzt sind, 
sondern auch gegenüber allen !nsas
sen , die mit ~lahlzeiten aus der 
derart desinfizierten Küche und 
Bäckerei versorgt werden. 

Zu prüfen ist auch, inwieweit 
Strafbarkeit wegen Verstoßes gegen 
§§ 52 Nr . 6, 14 Abs . 1 Nr . 1 Le
bensmittel und BedarfsgegenständeG. 
vorliegt. Danach ist das Inverkehr
bringen von Lebensmitteln straf
bar , wenn auf ihnen Schädlingsbe
kämpfungsmittel vorhanden sind und 
dabei staatlich festgelegte Höchst
mengen überschritten ..-erden. Fest-

gelegt sind diese Höchstmengen u1 
der Pflan:enschutzmi ttel-llöchs t
mengen\'0. Dort sind aufS . 7 der An
lage 2, S. 26 der Anlage 3 für Lin
dan, in ,\nlage 3 aufS. 15 für 
Chlorpyrifos, auf S. 19 für Di
chlorvos und S . 53 für Pyrethrine 
Höchstmengen be~ügl ich pflanzli
cher und tierischer Lebensmittel 
festgeschrieben. Es ist nicht aus
:uschließen, daß diese \\erte auf 
den Lebensmitteln in der Küche und 
Bäckerei der JVA Tegel nach dem 
Einsat: von Detmolin- I'J überschrit
ten \"l!rden. 

!-lit freundlichen Grüßen 

Diese zumindest für uns äußer st 
sachliche Anzeige hat es "in Sich" 
und dürfte wohl jedem Gefangenen 
aus dem Herzen sprechen. Abzuwar
ten gilt natürlich, wiemanbei der 
Berliner Staatsanwaltschaft damit 
umgeht und ob die bekannt übliche 
Rücksichtnahme für derartige Situa
tionen auch diesmal gepflegt wi r d. 

Doch waren andererseits die Ereig
nisse um den Giftskandal damit für 
diesen Tag noch nicht beendet. Wie 
in solchen Fällen üblich, galt es , 
di e Presse zu informieren, um einen 
gewissen Druck durch die Offent
l i chkeit herzus te 11 en . Lei der schon 
zu oft hatte die Erfahrung näml i ch 
gerehrt, daß unangenehmeDinge tot
geschwiege~ wurden, so daß der an
fäog 1 i eh verbuchte Erfo 1 g versande
te oder einfach alles mit einem 
süffisanten Läche 1 n und dem dazuge
hörigen Schulterzucken abgetan wor
den war. Aus diesem Grunde und aus 
ihrer Betroffenheit heraus, gab die 
Pressestelle der Alternativen Li 
ste noch am 31.7.84 eine Erklärung 
üqer den Ticker (nachdem es dem Ab
geordneten Kunzelmann zuvor noch 
gelungen war, über den Äther - in 
der Sendung S-F-Beat- zum erneuten 
Tegeler Küchen-Skandal Stellung zu 
beziehen), die wie folgt lautete: . 

a::r , , , JETZT GEHT's LOS a:f 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••• PRESSEERKLÄRUNG DER FRAKT10N DER ALTERNATIVEN LISTE (280/84) 

GEFANGENE IN TEGEL JAHRELANG VERGIFTET 
- AL ERSTATTET ANZEIGE -

DIE FRAKTION DER ALTERNATIVEN LISTE WIRD HEUTE STRAFANZEIGE 
GEGEN DEN LEITER DER JUST!ZVOLLZUGSANSTALT, HERRN LANGE
LEHNGUT, SOWIE GEGEN SÄMTLICHE FÜR DIE DESINFEKTION DER GE
FÄNGNISKÜCHE UND·-BÄCKEREI VERANTWORTLICHEN BEAMTEN ERSTAT
TEN. 

DER AL-ABGEORDNETE DIETER KUNZELMANN FAND HEUTE BEI EINEM 
BESUCH DER JVA TEGEL UNGLAUBLICHE ZUSTÄNDE VOR. 

IN KÜCHE UND BÄCKEREI WURDE HEUTE EINE SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG 
MIT DEM MITTEL 'DETMOLIN-W' DURCHGEFÜHRT. EIN BEAMTER UND 
EIN HÄFTLING TRUGEN LEDIGLICH EINEN MUNDSCHUTZ. SÄMTLICHE 
TÖPFE UND ESSENBEHÄLTER STANDEN UNGESCHÜTZT HERUM. AUF AN
FRAGEN ERKLÄRTE DER BEAMTE, DASS DIESES HOCHGIFTIGE MITTEL 
BEREITS SEIT 25 JAHREN VERWENDET WIRD. 

DIE AL IST DER AUFFASSUNG, DASS MIT DER VERWENDUNG DES PRÄ
PARATS DETMOLIN- W DER TATBESTAND DER KÖRPERVERLETZUNG NICHT 
NUR GEGENÜBER DEN DESINFEKTOREN, SONDERN AUCH GEGENÜBER AL
LEN INSASSEN, DIE MIT MAHLZEITEN AUS DER DERART DESINFIZIER
TEN KÜCHE UND BÄCKEREI VERSORGT WERDEN, ERFÜLLT IST. 

DETMOLIN-W, DAS NACH ANGABEN DER HERSTELLERFIRMA NUR DA. ZU 
VERWENDEN IST, WO EINE VERMISCHUNG MIT LEBENSMITTELN AUSGE
SCHLOSSEN IST, ENTHÄLT NEBEN ANDEREN ZUSÄTZEN AUCH LINDAN. 
LINDAN IST EIN INSEKTIZID, IN DESSEN RÜCKSTÄNDEN DAS ALS. SE
VESO-GIFT BEKANNTE TCDD ENTDECKT WORDEN IST. BEI ZWEI FöR
STERN IN BAYERN WAREN NACH DEM SPRÜHEN MIT LTNDAN SCHWERE 
VERGIFTUNGSERSCHEINUNGEN AUFGETRETEN. BERLINER FÖRSTER WEI
GERN SICH SEITDEM DIESES INSEKTIZID EINZUSETZEN. 

ENTSETZEN UND EMPÖRUNG ÄUSSERTE DER ABGEORDNETE KUNZELMANN 
ÜBER DIESEN LEICHTFERTIGEN UMGANG MIT GESUNDHEIT UND LEBEN 
DER GEFANGENEN. AN DIE 2 000 MENSCHEN, DENEN PERMANENT DIE 
ESSENSTAGESSÄTZE GEKÜRZT WERDEN, SEIEN JAHRELANG VERGIFTET 
WORDEN. 
~NGESICHTS DIESER GRAVIERENDEN UND ALARMIERENDEN ZUSTÄNDE 
DÜRFE DORT NICHT MEHR GEBACKEN UNO NICHT MEHR GEKOCHT WERDEN. 

AL-PRESSESTELLE 
RlTA HERMANNS (PRESSESPRECHERIN)+++++++++++++++++++++++++++ 

Der 1. August kündete sieh morgens 
beim allgemeinen Aufschluß für äie 
Gefangenen mit einer gewissen Un
ruhe an. Schnell hatte es sich her
umgesprochen, daß die Küchen- und 
Bäckereiarbeiter nicht zu ihren Ar
beitsplätzen durften, was automa
tisch zu der irrigen Hoffnung ver
führte, daß aufgrundder Vorfälle 
diese Betriebe geschlossen worden 
seien. Jeder sah sichbereits Essen 
vom ~feinsten" erhalten, da ja so
gar die Verpflegung aus der Poli
zeikaserne für den Strafgefangenen 
richtig "hiltonmäßig" erscheint. 
Dann jedoch durften (mußten!) die 
Bäckerei- und Küchenleute ab 8.00 
Uhr wie~er zur Arbeit; doch wich 
die Enttäuschung darüber ganz 
sehne 11 einer bes ti a 1 i sehen Freude, 
als man nämlich vernahm, daß die 
mit Schrubber und Scheuerlappen be
waffneten Sicherheitsbeamten für 
die Verzögerung des Arbeitsbeginns 
verantwortlich gezeichnet hatten. 
Genau zu diesem Zeitpunkt waren 
dann auch dank einiger Beamter die 
ersten Privatexemplare der Tages
zeitungen (siehe auch Pressespie-

gel) verteilt, so daß man aus den 
bisherigen Gerüchten über den ge
samten Küchen-Vorgang und den Art i
keln die Tatsachen näher einkrei 
sen konnte. Gleiches spielte sich 
auch bei jenen Gefangenen ab, die 
zu ihren Arbei tsp 1 ätzen in der Frü
he ganz normal ausgerückt waren. 
womit nicht die Küchen- und Bäcke
reiarbeiter gemeint sind. 
Gegen 10.00 Uhr dann, noch mitten 
in die allgemeine Unruhe hinein, 
wurde ein hektographiertes Schrei
ben des Anstaltsleiters an alle Ge
fangenen (1 500) verteilt, das aber 
statt des erwarteten Beruhigungsef
fektes noch für zusätzliche Aufre
gung sorgte, da man den darin auf
gestellten Behauptungen natürlich 
nicht traute, man beispielswei
se definitiv aus den Zeitungen wuß
te, daß gerade Detmolin-W nicht in 
Räumen angewendet werden durfte, 
"wo eine Vermischung mit Lebensmit
teln" erfolgen konnte. Ho aber ist 
das eher möglich, als in einer Kü
che? Das Schreiben des Anstaltslei
ters sei deshalb auch hier wörtlich 
wiedergegeben: a:f 

DER !EITER DER JVA T$EL 
(Berlin 27, den 1.8.1984) 

Wie Thnen sicherlich bekannt i.st, 
wird zur Verhinderung va'l Schäd
lingsbefall die AnStaltsküChe und 
die Anstaltsbäckerei seit vielen 
Jahren in größerem Abstand desin
fiziert. 

Gestern i.st nun .behaupte;,. worden, 
daß das ~ete Mittel zu einer 
GesundheitsgefähJ:duz\g führen kön-
ne. 
Dies ist unverantwortliche Angst
machereil Der Wirkstoff ist van 
Bundesgesundheitsamt für die Des
infek.tioo groBer Räl.llna ausdrilcklich 
zugelassen; bei der Desinfektion 
selbst sind van Desinfektor der An
stalt alle Vorsicht.sma.ßnalmen be
achtet worden. 

Dies hat mir der für die Anstalt 
zuständige Amtstierarzt des Be
zirksamtes Reinickendorf heute aus
drücklich bestätigt. 

Sie brauchen also nicht zu befürch
ten, daß das Essen in irgendeiner 
Weise schädlich sein könnte. Das 
gleiche gilt auch für das ausgege
bene Brot. 

Hochachtungsvoll 
gez.: 
l·Ege-Lehngut 

Das Mittagessen, das in der Zeit 
von 11.00 - 11 . 30 Uhr ausgegeben 
wird, wurde dann auch dementspre
chend von dem Großtei 1 der Gefange
nen mit größter Skepsis entgegenge
nommen und landete nach 'den ersten 
Bissen teilweise im Klosett. Andere 
wieder, wobei' von ca. 300 Gefange
nen (über sämtliche Teilansta lten 
verteilt) gesprochen vti rd, verwei
gerten an diesem Tag die Annahme 
des Essens zur Mittagszeit gänz-
1 ich. 
Dabei kam es dann auch in der Teil
anstalt I zu einem Zwischenfall, 
der wohl am besten dokumentieren 
kann, wie "beunruhigt" man seitens 
der Anstaltsleitung doch über die 
aufgedeckte Verwendung von Detmo-
1 i n-W in Küche und Bäckerei war und 
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GEDA\'KE:-. ZUR "BERUHIGlNGS"-FLUGBLATI-AICflO.\ DES LEITERS DER JVA TEGEL 

Allein diese strafvollzugsbehörd
liche Versicherung: "Sie braudlen 
also nicht zu befürchten, daß ... ", 
-reicht eJr.6a.hJu.mg~gemiiß nicht aus, 
einen Vorwurf oder eine Behauptung 
zu entkräften. Und schon gar nicht 
im Zusanrrenhang mit einer nunroehr 
bekanntgeo,..urdenen "~stizidären 
Vernebelungspraxis" - brisanter 
Natur! -, die eine Beunruhigung, 
ja, ~rung nicht so ein.fach a.d 
ab~Wtdum erscheinen lassen kann. 

Zum einen ist der Desinfektions
\.Urgang in der Anstaltsküche und 
-bäckerei sicherlich ittch.t allge
mein bekannt und zum andere.11 hat 
!.-<.c.hVLUch derjenige recht, der~ 

1 hauptet, daß das über Jahre hi.n\.-.eg 
doM: angewandte t.oxische, lindan
halUge Desinfektionsmittel ("Det
m:>lln W") zu einer Gesundheitsge
fährdung ~iihJten könne.. 

Deshalb nutet es umso merkwürdiger 
an, daß der Leiter der JVA Tegel 
sich - allein aufgrund dieser in 
ihrer Aussage richtigen Behauptung
veranlaßt sieht, eine "BeruhigtmgS
schrift" (in einer Blitzaktion ! ) 
unter den Gefangenen verteilen zu 
las.sen. 

Hier nun einige Arllterkungen zum In
halt dieses recht widersprüchlichen 
'Verteilers' an die Gefangenen: 
Tatsächlich bWmt die Behauptung 
des aufmerksamen Beobachters! Das 
geht u . a. auch schon aus dem 
Schriftsatz des Anstaltsleiters 
eindeutig her\.Ur; nämlich, daß es 
sich hierbei um ein - besonderen 
~ungsvorschriften unterlie
gendes - gefährliches "Vernebe
lungsm:ittel" ("Detrrolin W") zur 
SChädlingsbekän'pfung handelt. Es 
rrüssen i.rnrerlrin klar definierte 
VoMi.chUma.ßtuthmen und A~u~endattg~
voJt~>e:.hJU .. 6ten (nach den Bestimmln
gen des Bundesgesundheitsamts) \Ur 
einer Ingebrauchnahrre beachtet wer
den - und das nicht nur aus Jux 
und Tollerei, sondernwegen den da
mit verbundenen, gesundheitlichen 
Gefahren, die bei einer unsac.,.ge-

. mäßen Handhabung auftreten können. 
Ebensowenig kann es "beruhigend" 
wirken, wenn der Amtstierarzt des 
Bezirksamts Reinickendorf "aus
drücklich bestätigt", daß der Des
infektor alle Vorsichtsmaßnahrren 

wie überzogen hektisch man auf al
les reagierte, was "Ruhe und Ord
nung" im Sinne der Anstaltsleitung 
stören konnte. So war gegen Mittag 
der Insassenvertreter Jörg Heger 
beobachtet worden, wie er auf den 
einzelnen Stationen auftauchte (zum 
Info-Austausch über den letzten 
18 ' der lichtblick' 

bedacht haben will. Ja, hat er denn 
stets als Beobachter höchstpersön
lic.l, dem Desinfektionsvorgang bei
gewohnt bzw. ihn überwacht? Und 
weiß er, daß dieses Schädlings~ 
kä.npfungsmittel neben Lindan (ein 
Insektizid, in dessen Rückständen 
hochtoxisches 'IrnD festgestellt 
wurde) noch ein weiteres Nerven
gift, nämlich Chlorptriphos, ent
hält? Das Bundesgesundheitsamt rät 
zudem grundsätzlich davon ab, die
ses Mittel regelitäßig anzUNenden; 
vor allem in Großküchen und ähnli
chen Versorgungsräumlichkeiten! 

Ich meine, daß derjenige, der auf 
eine im Urrgang mit diesem Mittel 
einhergehende Gesundheitsgef~ 
dung hingewiesen hat, eher höc.Ju.:t 
veJr.a.n-twoJt..tUcl1 •.• , denn unverant
VJOrtlich (wie es ihm postwendend 
vom Leiter der Strafanstalt-Tegel 
entgegengehalten wurde) handelte. 
Für die Aufhellung dieses gravie
renden t-lißstandes kann ihm, dem 
Aufzeigenden, - zumindest von Sei
ten der unmittelbar Betroffenen 
her, nämlich von uns Gefangenen -
nur Dank und Anerkennung zugespro
chen werden. 

Die - meiner Ansicht nach - ül.:>e.r
eilte, offenkundig diffamiereroe 
Art, mitder hier die Besorgnis ei
nes wachsanen und verantwortungsbe
wußt ltUdeilke.nden { ! } ins Gegenteil 
verkehrt werden soll, läßt eher den 
Urrkehrschluß zu, verantwortungslo
ses Harrleln gegenüber Schutzbefoh
lenen findet seinen Ausdruck v.C.rd.
mehlt. in den Etagen höherer Justiz
kreise und wird von dort in Penre.
nenz nach "unten" praktiziert. 

Daß in so manchen Schreibstuben 
der Strafvollzugsbehörde kafkaeskes 
Denken die jeweiligen Handlungs
richtlinien bestimnt, kann ohne 
Beweisrot dofwme,z;ta:t-uc.h - anhand 
vieler Beispiele aus dem Vollzugs
alltag - belegt werden. 

Ein Zyniker könnte sich schon bei
nahe zu der Frage hinreißen lassen, 
ob außer Küchenschaben, Spinnen, 
Silberfischen und anderem Getier 
nöglicherweise noch weiteren Schäd
lingen (z .B. "Patten und Sch!feiB
fliegen") derGaraus gemacht werden 
soll . 

- geba -

Stand derDinge im Küchen-Skanda 1), 
mit den Leuten redete und dabei 
ganz lakonisch feststellte, "daß er 
j edenfa 11 s von diesem Essen (heute) 
nichts nehmen werde". 
"News travel fast" kann man auch 
in diesem Fall sagen, und irgendwer 

ccccccccccccccccccccccccc c ~ 

brachte seine Heger betreffende Be
obachtung zur 14el dung. Als Resultat 
dessen wurde er auf die Zentrale 
gerufen - wo zufälligerweise auch 
der Teilanstaltsleiter I anwesend 
war-, befragt, ermahnt und obwohl 
weiter nichts vorfiel, fünf Hinuten 
später unter Zellenverschluß genom
men, den man erst wieder aufhob, 
a 1 s auch die nachmittäg 1 i ehe Abend
brotausgabe reibungslos und zur 
allgemeinen Zufriedenheit abgewik
kelt worden war. 

Wie nicht anders zu erwarten, rea
gierte der Insassenvertreter ziem-
1 i eh betroffen in Form einer impul
siven, schriftlichen Beschwerde, 
womit sein "Einschluß" jedoch auch 
nicht mehr rückgängig gemacht wer
den konnte . 
Nachdem auch noch diese Geschichte 
(und vor allen Dingen der Skandal 
ganz allgemein) durchdiskutiert 
worden war,- sich letztendlich sogar 
die aufgewühltesten Gemüter wieder 
einigermaßen beruhigt hatten, gab 
es am Abend noch einen kleinen 
Nachbrenner. Wieder war es der 
S-F-Beat (SFB-Hörfunk), der eine 
Kurzübersicht zur momentanen Lage 
in Tegel gab - und somit auch neu
este Informationen für die andäch
tig lauschenden Gefangenen liefer
te. 

Danach herrschte Ruhe - was die 
Me 1 dungen betraf - , doch war man 
ganz allgemein gespannt, was der 
nächste Tag an Überraschungen brin
gen würde - und ob überhaupt . 
Der 2. August kam, doch außer klei
neren Pressenotizen gab es nichts 
besonderes,·aufregendes mehr, wenn 
man einma 1 von der erneuten Presse
e.rklätung der Alternativen Liste 
absieht, von der aber niemand et
was wissen konnte, da sie nirgends 
im vollen Wortlaut abgedruckt wur
de. Deshalb: Zur Komplettierung des 
Geschehens und auch, um zu zeigen, 
daß der Vorfall draußen nicht etwa 
'ad atta' gelegt wird, sondern es 
hinte.r den Kulissen "feste weiter
geht", bringen wir im Folgenden den 
vollständigen Text der Presseerklä
rung vom 2. August 84, wie ihn die 
Pressesprecherio der Al formuliert 
hat und aus dem man ersehen kann, 
daß mansich nicht nur auf den Skan
dal selbst bezieht, sondern daß 
auch die Ereignisse des Tages da
nach (1. Aug. 84) Eingang gefunden 
haben. ~· 

Hier nun der Text: ~ 
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PRESSEERKLt:.RUNG DER AL TERilAT IVEi~ LISTE (285 84) 

LI NDAr-1 II~ TEGEL 
-STATT AUFKLhRUIJG VERBALE BEP UHIG Ui-.J GS P I LLEN-

HAARSTRÄUBENDE BESCHWICHTIGU;-JGS - Jii D DISZIPLI NIER UNGSt'-'tANÖVER 
VERANSTALTET DIE JUSTIZVOLLZ UGSANSTAL T TEGEL, NACHDE~ rlER 
AUSGEKOMMEt! IST , DASS EI N VIE~TELJ~HRHUNDE~ T LANG EI N L IN
DANHALT IGES SCHÄDLINGSV~RNICHT0NGSM!TTEL lNK ÜCrlE UND BÄCKE
RE I ZUR DES!NFEKTIOIJ BENUTZT '.-IURDE . 

STATT DASS DIE SENATSVERWALTUNG FÜR JU STIZ U~D HERR LANGE
LEHNGUTDIE BETROFFENEN OBJEKTIV AUFKLÄRT, 1,·/ERDEN AN DIE GE 
FANGENEN VERBALE BERUHIGUNGSPILLEN IN FORM EINES MIT UN\•IAHR 
HEI TEN GESPICKTEN SCHREIBENS AUSGETEILT . STATT DIE GEFANGE 
NEN BESSER ZU INFORM IE REN, GIBT ES ARREST UND REPRESSI ONEN 
GEGEN~BER DENJENIGEN, DIE DIE NAHRUNGSAUFNAHME VERWEIGERN . 

RUH IGGE STELLr ODER IN SCHRILLEN TÖNEN KRITISIERT (JUSTIZ
SPRECHER KÄHNE : 'S PEKTAKELEFFEKT ' ) WERDEN DIEJENIGEN , DIE 
DAS ÜBE L ANPRANGERN . TÖNE , DIE MAN GEG~NÜBER KRITIKERN AN 
BUSCHHAUS ODER GEPANSCHTEM HEIZÖL LÄNGST NICHT MEHR ANZU
SCHLAGEN WAGT . 

ABER IM KNAST IST EBEN ALLES ANDERS . 

ERST JET ZT KOMMT DIE ANS TALTSLEITUNG AUF DIE IDEE, SICH ZU 
ERKUNDIGEN , OB ES NICHT WENIGER SCHÄDLICHE MITTEL AUCH TÄTEN . 
DER AL-ABG EORDNETE DIETER KUNZELMANN ERKLÄRTE DAZU : ' WENN 
ICH NICHT TATZEUGE DER STRAFBAREN HANpLUNG AM 31.7 . GEWESEN 
\o/ÄRE, HÜRDE VON HERRN LANGE - LEHNGU T UND HERRN KÄHNE Dl E DES-
INFEKTION ÜBERHAUP T BESTRITTEN WERDEN .' . 

ES IST BEZEICHNEND FÜR DIE ZUSTÄNDE IN DER JVA TEGEL UND IN 
DER SENATSVERWALTUNG - FÜR JUSTIZ, DASS EIN AMTST IE RARZT OHNE 
HIN ZUZIEHUNG EI NES LEBENSMITTELCHEMIKERS UNBEDENKLICHKEITS 
BESCHEINI GUNGEN AUSST EL LT . 

WAS DER Ut·1WEL TS ENATOR UND DAS LANDESFORSTAMT IN DEN BERLINER 
FORST EN ABLEHN T, IST FÜR D l E GEFANGENEN ANSCHEINEN D PROBLEM
LOS . 

LINDANHALTIGE MITTEL SIND IN DEN USA GENER ELL VERBOTEN . FÜR 
DIE BUNDESREPUBLIK FORDERT GREENPEACE SEIT SECHS JAHREN EIN 
VERBOT . 

ERSTMALS FAND NUN GLEICH ZWEIMAL EINE REINIGUNG STATT . DIE 
ERSTE \.JURDE NOC-HKLAMMHEl ML ICH NACHTS DURCHG EF ÜHRT , DIE ZWEI 
TE GLEICH AM NÄCHSTEN MORGEN . BEl DER SPRÜHAKTION BEl OFFE
NEN TöPFEN UND KÜBELN OHNE EINHALTUNG DER GESUNDHEITSVOR
SCHRIFTEN WAR SONST NICHT NACHTRÄGLICH GEREI NIG T 1-IORDEN . . 
ABER HERR LANGE- LEHNGUT BESTREIT ET BEI DIESEM GEFÄNGNISKÜ
CHENSKANDAL, DER NICHT DE~ ERSTE IST, IMMER NOCH, DASS DAS 
ESSEN 1 IN IRGENDEINER WEISE SCHÄD LI CH ' SEIN KÖNNTE . 

OH HEILIGE EINFALT . 

GANZ SO EINFÄLTIG IST DIE ANSTALTSLEITUNG NICHT , WE NN ES UM 
DIE SIC HERUNG IHRER EIGENEN INTERESSEN GEHT. HOHLWEISLICH 
WURDE DAS MITTEL ERST EINMAL ABGESETZT . 

WAS FÜR DIE GEFANGENEN JAHRELANG SCHÄDLIC H WAR, SOLL NUN 
NICHT DEM POSTEN DES LEITERS ODE R DES JUST IZSE NATOR S ZUM 
SCHADEN GEREICHEN . 

WIR SI ND. (;ESPANNT DARAUF, OB DIE STAATSANWALTSCHAFT AUF ÄHN 
LICH UNVERANTWORTLICHE WEISE REAGIEREN WIRD . 

AL-PRESSESTELLE 
RITA HERMANNS (PRESSESPRECHERJN)+++++++++++++++++++++++++++ 

... U~D :-lOCH 'NE REAKTION AUF DAS 
RUNDSCHREIBE~ DES ~~STALTSLEITERS! 

An den 
LICHTBLICK 

Oben angeführtes Rundschreiben ver
setzt mich sehr in Erstaunen - und 
wohl nicht nur mich alleine . 

l~enn der Anstaltsleiter dieser auf
gesteilten Behauptung bezüglich der 
Schädlichkeit der Sprühmaßnahmen 
nicht selbst Glauben schenken wür
de, warum entschuldigt er sich dann 
durch ein solches Schreiben bei der 
gesamten Anstalt? 

Ger ade er, der sich doch nicht mal 
an Gerichtsurteile (s . Gemein
schaftssprechstunden~ hält, hat das 
doch gar nicht nötig, wenn es sich· 
tatsächlich nur um eine Behauptung 
handeln würde. 

Wenn ich mir einer Sache sicher 
bin , dann brauche ich dagegen auch 
nicht anzugehen . ~Genau dies aber 
t ut der Anstaltsleiter hier . 

Wie ich aus dem Schreiben weiter 
ersehen konnte, räumt e r sogar ein , 
daß für die Strafanstalt Tegel ein 
"Tie rarzt" (Amtstierarzt) zustän
dig ist . Das wundert mich nicht, da 
wir ja hier im Haus III auf der B I 
sogar einen Privatzoo haben , woman 
unbequeme Gefangene unterbringt. Im 
gewissen Sinn kann ich also vor dem 
Ans t al t sleiter nur den Hut abneh
men, da er doch nun selbst ~ndlich 
einmal zugegeben hat, daß für die 
Gefangenen der Tierarzt zuständig 
is t. 

Die Konsequenz daraus war fü r mich 
folgendes Schr eiben an den Amts
t ier a r zt : 

Sefvt. geeh!Ltevt. HeNt.! 

!v.<..e In dem Rund6c.h!te.<..ben dCV:> Tege
.eevt. Arv..to.Lt6.tefteM ange.6iih!Lt, .W:t 
6i.ilt d.J..e. JVA T e.ge,t un Atn,U:üevt.aJtz:t 
z.w,:t.ä.nd.J..g . Vuwege.n eJthe.b:t 1.>-i.c.h 6i.ilt 
m-i.c.h 6o.tge.nde FJw.ge. : 

Un:te/1.. we,tc.he Ka.:te.g o.IU.e. T-i.eJte. 1.>-i.nd 
d.J..e Ge.6ange.nen e.<..ge.nt.eic.h e.<..nzWLu
hen, 6i.ilt d.J..e S-i.e. zw,:t.ä.ncüg 1.>-i.rtd? 

,lW!. eMehe.<..n.:t d.J..e An:two.!Lt daJtau6 
oe.fvt. w-i.ehtig . Va au6 AnpMJ.>u.ng -i.n 
jeg.U.c.he!t FOll.m fUeJt gJWßen WeJt.t 
9 e,teg.t w.Ur..d , .W.t u 6i.ilt mi.eh iibevt.
.te.berv..w.i.c.f.z:üg , ob ic.h rüe Beamten 
moJtgeM dWtc.h Be.U.en odeJt M.i.aue.n 
( bwpiwwwe.l zu be.gJtii.ßen habe. 

Ih!te!t An:twoJt.t 6-i_ebevt.e ie~ entgegen. 

gez .: S.tiebeJt.t 

Das Antwor t schr eiben , liebe Leute 
vom LICHTBLICK , schicke i ch Euch 
sofor t nach Er halt zu . (J 
mit freundlichen Gr üßen 

Harri S t i e b e r t 
Tei lans t alt III. - JVA Tegel 
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********** 
BEZIRKSAMT REINICKENDORF VON BERLitl 

Abteilung Gesundheitswesen Veteri
när- und Lebensmittelaufsicht 

Sehr geehrter Herr Stiebert ! 

Wir haben Ihr Schreiben vom 1. Au
gust 1984 erhalten und meinen, daß 
es sich hierbei um den mißlungenen 
Versuch eines Scherzes handelt. 

Hochachtungsvoll 
Im Auftrag 

Dr. Grams 
Amtstierarzt 

Nach dieser Presseerkl ärung pas
sierte erst einmal gar nichts mehr , 
ist wieder trügerische Ruhe in der 
JVA Tegel eingekehrt ... und wird 
das tägliche Essen wie eineSchick
sa 1 s fügung hi ngenommen. Hit DEH10-
LIN- W, so ist der Erklärung des 
Pressesprechers der Justiz (Kähne) 
zu entnehmen, so 11 Küche und Bäcke
rei jedoch in Zukunft nicht mehr 
desinfiziert werden. 

Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, 
ob - und wenn ja, wie? - sich die 
Staatsanwaltschaft wieder einmal 
äußerst geschickt aus der Verant
wortung mogeln wird, die ihr durch 
die Strafanzeige der Alternativen 
Liste übertragen wurde. Falls es 
wider Erwarten doch jemand "tref
fen" so 11 te, so dürfte es der ge
ringste Beamte in der Hierarchie 
sein; jedenfalls hat uns die lang
jährige Erfahrung das gelehrt. 

Ob - und in1~elchem Ausmaße - Dauer
schäden zumindest von den Gefange 
nen davongetragen wurden, di e jah
relang nach den Desinfektionen l in
danhal tiges Essen zu sich genommen 
haben, wird dagegen wohl nie aufge
klärt ,.,erden . Als Langstrafer 
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Stellungnahme 
der 
Anstaltsleitung 

DIE ANSTALTSLE ITUNG - VON DER LI CHTBLICK-REDAKTION ZU DEN VORFÄLLEN UN 
EINE STELLUNGNAHME GEBETEN - ÄUSSERTE SICH AM 17. AUGUST 1984 WIE FOLGT: 

" ,\m ~1. Juli 198-J ,,urden .-\nstaltskiiche unll .\nstaltsbäckerei, ,,·ie Jies 
bereits seit vielen Jahren in größeren \hstänJen :ur Vorbeugung gegen 
Schälllingshekämpfung gesch ieht, uesi n fi:iert . 

llierfür h'UrJe das Desinfektionsmitte 1 Detmol in-11· vcn,·endet , Jas sich 
in der praktischen .\m,endung bc1>ährt hat tmJ d3s vom Rundesgesundheits
amt für die !Jesinfekt ion großer Rätune anerkannt lmJ :ugelassen ist . 

lla die Am•enllungsvorsch r ift en strikt bca<.:htet lmd e ingchol t cn ''o rdcn 
sind, h'ar, hie es in der Gebrauchs::m"'eisLmg für das liesinfektionsmittel 
heißt, "eine \'ennischung mit Lebensmitteln ausgeschlossen". 

l:ine Gefahr für die Gesundheit der Gefangenen hcst and daher :u keinem 
:citpunkt . flies ist mir von einem ~litarbeiter des HundpsgesunJheits;un
tes s01vie von dem zuständigen t\Jntstiera r :t clesGeslmdheitsamtes Re inik
kendorf, der zust ändig ist , ~>eil es sich bei der Desinfektion lUll eine 
S..::hädl ingsbekämp fungsmaßnahme hande I t, bes tll tig t ''o rden . 

Uie aufgrund der Vc1·öffentlichungen in einigen ~lcllien bei manchem Ge
fangenen entstandene Besorgnis ist mi r absolut verst;inlllich; kein Ver
stündnis habe ich jedoch dafü r, daß hier in einer ''ohlgeplunten unll 
: iclstrebigen \ktion ;\ngst unter den Gefangenen verhreitet "·erJcn soll
te . Wohlgeplant und :ielstrebig "ar die .\ktion deshalb, ~>eil der Abge
ordnete, der die ,\ngclegenheit in die üfrcntlichkeit brachte , ein Pro
dLtktinfonnationsblatt über Detmol in-\\' beim Besuch uer Anstalt mit sich 
führte unJ auch vor der t\nstalt schon mit einer Runclfunkjoumalistin 
verabredet war . Entsprechend einseitig und tatsachcncntstell enll l>ar dann 
auch der sf- beat- Beitrag . 

Hier stellt sich mir die Frage, ob der Abgeordnete , 1värc llie Am>endung 
des Desinfektionsmittels - so '"ie er behauptet - tatsächlich gesundheits
ge fährdend, nicht verp [1 ichtet ge1>esen '''ä rc, durch cnt sprechenden llim•c i s 
die Desinfektion von Küche Lmd Bäckerei üherhaupt zu verhindern. 

Gleich\\·ohl werde ich prüfen, ob in ::uk<mft ein anderes IJesinfekt ionsmi t
tel Ven,rendung finden kann ; dies nicht, ~-.•eil die Amvcndung von Det rnoli n
W :w Gefahren für die GesW1dheit von Gefangenen und Bediens teten geführt 
hätte, sondern deshalb, weil möglichen •eise andere 'litte! z.ur Verfügung 
stehen , die selbst im Falle unsachgemäßer .\nwendung ungerahrlich sind" . 

L a n g e - L e h n g u t 

bleibt einem da nur übrig , sich mit 
dem trostspendenden Gedanken abzu
finden, daß getei 1 tes Leid nur ha 1-
bes Leid ist ... und Beamte , glei
chermaßen ~1i e der Anstalts 1 eiter 
von dem Zeugs gegessen haben, weil 
sie teils dazu verpflichtet (Kost
proben) oder mit der Zubereitung 
(Abschmecken etc.) befaßt waren. 

Als ~Jirklich sicher kanneigentlich 
nur eines konstatiert werden: "Der 
nächste Tegeler Skandal kommt ganz 
bestimmt!" 

Bleibteinemsozusagen nur noch die 
Hoffnung, baldmöglichst den Klauen 
der Justiz zu entsch1üpfen und ent
lassen zu werden. Doch das ist · in 
dem momentanen System wiederum gar 
nicht so einfach; jedenfalls nicht 
so leicht zu erreichen, wie man es 

von Zeit zu Zeit der Öffentli ch
keit weiszumachen versucht. 

Gerade aus dem zuletzt genannten 
Grund ist der Gift -Skandal in Tegel 
und die damit -verbundene Publizi
stik eigentlich nur zu beg rüßen 
sieht man einmal von dem ernsten, 
gesundheitsgefährdenden Hinter
grund ab -,da er doch der i nteres
s i erten Öffentlichkeit erneut vor 
Augen führt, vlie unwi chtig die Be
lange der Strafgefangenen doch im 
Grunde genommen den justizeigenen 
Moral- und Sicherheitswächtern 
sind. 

~li e war das noch gleich mit dem be
treffenden Spruch über die Gefäng
nisse eines Landes, die man erst 
ken nenlernen muß , um ... ? 

-war-



PALÄSTINENSER 
"Die Anfang April beantragte. Verlän
gerung seines ungültigen Paß-Ersat
zes (Voyage-Dokument) ist bis heute 
(10.8.84) dem Antragsteller noch 
nicht einmal als "Eingang" bestä
tigt worden .. Seine Entlassung ist 

- SCHLUSSLICHTER UNTER DEN AUSLANDERN! \
. ~im Dezember dieses Jahres, wobei 

er eventuell sogar noch unter die 
dafür jährlich wiederkehrende Am-

Heute soll einmal die Rede von dem 
Ärger sein, unter dem gerade die Pa
lästinenser zu leiden haben, wenn 
es um ihre Abschiebung oder die 
"normale" Entlassung geht. Natürlich 
ist die gesamte Thematik- mit allen 
Wenn und Aber viel zu komplex, 
als daß sie hier in allen· Einzelhei
ten abgehandelt werden könnte. Des
halb beschränken wir uns auf die 
Durchschnitts-Situation der oben 
angeführten Fälle, und zwarso, wie 
sie von den Betroffenen erlebt und 
gesehen wird. 

A und 0 der beklagten Entlassungs
praxis ist auch hierbei das Grund
problem der Palästinenser, die als 
Menschen ohne feste Heimat angese
hen werden müssen und, dreist wenn 
sie beispielsweise im Libanon gebo
ren wurden, dort nicht einmal mit 
einem vollwertigen Paß ausgestattet 
werden, sondern sich mit dem soge
n·annten "Document de Voyage pour 
r~fugies palestiniens" bzw. "Lais
sez~Passe~' abzufinden haben. Mit 
Rundschreiben Nr . 1600/82 der 
Direction Generale de la Surete 
Generale, Beirut, dürfen diese Do
kumente seit Oktober 1982 nicht 
mehr verl"ängert bzw. neu ausgestellt 
werden. Stattdessen kann die Ver
längerung respektive· Ausstellung 
beim libanesischen Außenministerium 
(Bonn) beantragt werden. Auf die 
Haftsituation bezogen sieht das 
folgendermaßen aus: 

Soll jemand vorzeitig abgeschoben 
werden, so beginnt das Theater mit 
dem bestempelten Papier; es ist in 
fast allen Fällen abgelaufen. Ohne 
gültiges Dokument kann aber keiner 
irgendwo hin. Hinzu kommt, daß die 
meisten der hier einsitzenden Pa
lästinenser in den Libanon wollen, 
da i~re Verwandten und/oder Bekann
ten dort leben. Der Libanon aber 
will sie nicht und verlängert das 
Papier höchstens um drei ~fonate 
(das geht relativ schnell, abermit 
der Auflage: "Nicht zur Einreise in 
den Libanon . "), was aber nicht da
zu reicht, ein Einreisevisum für ir
gendein anderes Land zu bekommen. 
~!it einer Ausnahme : Syrien! 

Dort aber will fast keiner der Pa
lästinenser hin - zum großen Teil 
aus Angst -, weil keiner von ihnen 
genaueres darüber weiß, was in die
sem Land mit ihnen passiert. Von 

~ nestie für die Weihnachtszeit fal
len könnte. Falls sich aber nicht 
bald etwas tut und die Geschichte 

den bisher dorthin ausgewiesenen 
Bekannten von ihnen, kam - trotz 
vorheriger Abmachung - bis jetzt 
fast nie ein Lebenszeichen . 

~1i t diesem Tauziehen zwischen der 
libanest'schen Botschaft in Bonn und 
der JVA Tegel in Berlin, ziehen 
sich Monate hin, so daß der für die 
vorzeitige Entlassung vorgesehene 
Zeitpunkt fast immer weit überzogen 
wird, was wiederum für den Betrof
fenen weiteren Knast bedeutet, ob
wohl er doch gar nicht mehr müßte. 
Primär - und auch dadurch entste
hen die Verzögerungen - wird von 
den Palästinensern versucht, doch 
noch großzügigere Verlängerungen zu 
erhalten, die es ihnen dann erlau
ben würden, Einreisevisa für Länder 
ihrer Wahl (eben nicht nur Syrien) 
zu erhalten. Durch die Umständlich
keit und Länge der Verfahren in 
Verbindung mit dem ganz natürlichen 
Freiheitsdrang, beugen sich die 
einzelnen dann letztendlich doch 
dem auf sie ausgeübten Druck, neh
men den 3-Monats- Stempel und lassen 
sich in das Land abschieben, in das 
sie doch eigentlich gar nicht woll
ten: Syrien . 

Gleiches trifft auch auf die.Palä
stinenser zu, die zum Endstrafeu
Zeitpunkt gehen . Ihnen kann es also 
ohne weiteres passieren, daß sie 
- zusätzlich zu ihrem bereits voll 
verbüßten K~ast - in Abschiebehaft 
landen und dort nochmals für mehre
re Monate den Freiheitsentzug in 
Kauf nehmen müssen, ohne daß sie 
etwas verbrochen haben. Eben nur, 
weil sie Palästinenser sind . Alle 
anderen Ausländer der unterschied
lichsten ~ationalitäten haben die
sen Ärger nicht . 

Falls nach Ewigkeiten endlich alles 
klar ist und wirklich dabei eine 
Einreise in den Libanon herausge
kommen sein sollte, kann durch die 
Krisensituation im Libanon doch 
noch alles scheitern, da der Flug
hafen mal wieder gesperrt ist . Je
doch sind bei der herrschenden Po
litik bezüglich der Verlängerung 
der Dokumente oder der Einreisege
nehmigungen in den Libanon· nur we
nige "glückliche" Ausnahmen davon 
betroffen . Als kleines Beispiel, 
wie "flüssig" in der libanesischen 
Botschaft gearbeitet wird, soll 
folgender Fall dienen: 

weiter so vertrödelt wird, kommt 
wie das Amen in der Kirche die Ab
scniebehaft auf ihn zu, wo er dann 
Überstunden (~onate) absolvieren 
darf . " Fürnichts und1•ieder nichts. 
Wer kann sich da nicht die Wut vor
stellen, die diese Leute auf unser 
gesamtes System entwickeln? 

Der für die Ausländer zuständige 
Sachbearbeiter in der JVA Tegel in 
aller Kürze daraufhin angesprochen, 
meinte: "Viel zu kompliziert das 
Thema und ist so einfach nicht zu 
erklären. Aber pei der geschilder
ten Situation tragen die Ausländer 
eine Mi~schuld. Schließlich wissen 
doch alle Betroffenen, daß die Ge
nehmigung zur Einreise in den Liba
non I - I 1/2 Jahre dauern kann." 

Wobei ich mich natürlich persönlich 
fragen muß, wie jemand, der eventu
ell sechs Wochen vor seiner Ab
schiebung von dem "Ereignis" unter
richtet wird, "rechtzeitig" einen 
diesbezüglichen Antrag stellen 
kann? Bei der Endstrafeu- Situation 
könnte ich das noch einsehen, wenn 
ich.nicht gleichzeitig wüßte, daß 
fast jeder Ausländer bis kurz ~or 
dem Strafende doch noch hofft, ge
rade sein Antrag auf Asyl würde 
durchgehen oder, wie wir es häufig 
haben,. der Betreffende erst knapp 
vor der Entlassung erfährt, daß er 
nun doch abgeschoben werden würde. 

Man kann von der Abschiebung halten 
was man will, aber eines zumindest 
sollte getan werden : "}1an muß den 
Betroffenen klaren Wein einschen
ken, keine unnötigen Hoffnungen er
wecken und "Amtshilfe" leisten, um 
diese unmögliche Situation zu klä
ren . Wer von uns würde denn schon 
gerne eingesperrt werden, "nur weil 
er Deutscher ist?" 

Auch sollten, umdieses Dilemma der 
Aus~eise nach Syrien aufzuhellen, 
Erkundigungen eingezogen werden, 
warum ausgerechnet dieses Land (als 
Ausnahme!) bereit zur Aufnahme ist 
und was mit den dorthin abgeschobe
nen Palästinensern anges~ellt wird. 
Wenn man sie schon in ein ihnen 
völlig fremdes Land schickt, so 
sollte wenigstens sichergestellt 
werden, daß ihnen dort keinerlei 
Gefahr droht . 1-lie auch immer die 
aussehen sollte . 

-war-
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Bereits vor einem dreiviertel Jahr 
beschäftigten wir uns mit der Mu
sikgruppe der TA I. Damals war der 
Anlaß dafürziemlich ernster Natur, 
da sich durchdie Gefängnisbürokra
tie immense Schwi eri gke i ten für die 
Band-Mitglieder aufbauten, die die 
Existenz des gesamten Unternehmens 
in Frage stellten. Dabei ging es 
speziell umdas Einbringen elektri
scher Geräte und deren Unterbrin
gung, um einen übungsraum und die 
Zeiten, die für ein erfolgreiches 
Proben nun einmal notwendig sind. 
Es galt Steine aus dem Weg zu räu
men, die hindernd vor dem Erfolg 
der Gruppe 1 agen. Um ähn 1 i ches geht 
es unter anderem auch heute , doch 
betrifft es das Weiterkommen der · 
Gruppe, und von einer Existenzge
fährdung kann wohl nicht mehr ge
sprochen werden . Jedenfalls nicht 
im gestrengen Sinne des Wortes. 
Dank derdamaligen Einsicht und dem 
Einlenken des Teilanstaltsleiters 
(kein Druckfehl er! Herr von Seefranz 
ist wirklich gemeint) wurde inner
halb kürzester Zeit ermöglicht, daß 
doch noch alles wunschgemäß ablief 
und die Musikerall das bekamen, 
was sie für ihr Vorhaben benötig
ten, so daß sie sehr bald mit den 
Proben beginnen konnten. 
Heute, neun Monate danach, besteht 
die Gruppe immer noch·, sind trotz 
der Fluktuation innerhalb der JVA 
Tegel zwei Mann aus der Gründungs
zeit dabeigeblieben, ist die Be
geisterung für die Sache steigend, 
finden dreimal wöchentlich für je
weils 2 1/2 Stunden Proben statt, 
die nicht nur begeistert, sondern 
auch sehr lautstark 11ahrgenonunen 
werden. 
~lus i ka l i sch gesehen, befaßt man 
sich mit Blues und Rocic, wobei es 
sich zumgrößten Teil um selbstkom
ponierte Stücke handelt, die per 
Solo-, Baß- und Rhy thmusg i ta rre so
wie unter Zuhilfenahme des Schlag
zeugs über den Verstärker abgegeben 
werden. Texte sind reichlich vor
handen, doch 1vi e so oft und über
all, haben sich auch hier Scm'lie
rigkeiten eingestellt: Es fehl~ an 
einer Gesangsanlage bzw. einem 
t1ischpult, mit der man die instru
mentale und vokale ~1usik einem Hö
hepunkt zuführen könnte . Verstärker 
und Boxen mit unterschiedlichen 
Watt-Zahlen lassen sich halt sehr 
schlecht "unter einen r-lut" bringen 
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und untergraben das profihafte Auf
spielen, das diese Leute wirklich 
echt "draufhaben". 
Natürlich nahmen die l~itglieder der 
Bandjedesich nurbietende :1öglich
keit wahr, um die externe Konkur
renz im Ku l tursaa 1 anzuhören, schon, 
um deren Darbietungen mit den eige
nen zu vergleichen. 
Nach diversen Besuchen dieser Art 
stellte man ganz unbefangen fest, 
daß man das auch "drauf" hatte . 
Da aber andererseits die Gefahr 
n i ch't auszusch l i eßen war, subj ekt i
ven Eindrücken zu unterliegen, be
schloß man, soetwas wie einen Test 
durchzuführen und selber ein Kon
zert zu geben. Da der Kultursaal 
aus schon fast obligatorischen Si
cherhei tsgründen eher einem Kultur
denkmal ähnelt, denn für derartige 
(Selbst- ) Zwecke freigegeben wird, 
besorgte man sich schnell eine Ge
nehmigung, um im eigenen Hause auf 
der Station A 111 vor Mitgefange
nen ein Musikprogramm ablaufen zu 
lassen . Oie dazu nob1endigen Einla
dungen an die ~1itgefangenen erfolg
ten durch Hund?ropaganda; ebenso 
wurden geladen: Herr von Seefranz 
(Teilanstaltsleiter 1), Herr Hen
ning (sozial -pädagogische Abtei 
lung) und Herr Brückner (Sozialar
beiter), vondenen leider nur letz-

terer kam und so als einziger sein 
Interesse am Gruppengeschehen (er
neut) unter Bewe i s stellte. 
Hintergedanke dieser Einladungen an 
die zuletzt genannten Herren - und 
auch das sollte gesagt werden - war 
nämlich auch, nicht nur die Quali 
tät der Darbietungen zu beweisen, 
sondern aufgrundder zu erwartenden 
Begeisterung FürsP.recher zu gewin
nen, den Weg für die TA-I-Band da
hingehend zu ebnen, daß für alle 
Tegeler Gefangene imKultursaal ge
spielt werden dürfte und sich so
mit eventuell Pläne verwirklichen 
könnten, eine aus den Spitzen-Mus i
kern aller Häuser bestehende JVA
Tegel -Band zu gründen. Genau aus 
diesen Gründen war Herrn Henning 
auch schon vor dem Konzert eine 
Cassette mit Probestücken über
reicht worden, die ihn nach Aus
kunft der ~lusi ker zu der Äußerung 
veranlaßt hatte, daß , sowie die 
Gruppe auch eine Vokalanlage vor
weisen könnte, dann einem Konzert 
im Kultursaal nichts mehr im Wege 
stünde . · 
Das Konzert selber , auf der A III 
des Hauses I, wurde ein Bombener
folg. Die fÜr eine Stunde befri
stete Genehmigung mußte verlängert 
werden, da die Rufe nach den Zuga 
ben nicht enden wollten . Der Flur 

Unsere ~usiker bei den Proben . In diesem kleinen , halbierten 
Ubungsraum geben sie dreimal in der Woche so richtig "Gas" . 



der Station war dureil Hitgefangene 
überfülltunddie Begeisterung, die 
alle erfaßt hatte, riß jeden mit. 
Sogar die (wie i..iblich) ev1igen Mies
macher und äußerst kritischen Mit
gefangenen, denen nie etwas recht 
zu machen ist, legten ihre anfangs 
geäußerten Bedenken ab - und ~~ieg
ten sich wie alle anderen im Takte 
der Nusik , vergaßen für die kurze 
Zeit der Show ei nma 1 a 11 es, was den 
Aufenthalt im Gefängnis so selbst
zerstörerisch und sinnlos macht. 
Aus dieser Stimmung heraus gab es 
dann auch einen besonders starken 
Applaus fürdieSolo-Show eines An
wesenden (Blues-!lanne), der spontan 
zur Gitarre griff und drei Stücke 
zum besten gab. Unter Riesenapplaus 
wurde er verabschiedet . 
Leider war die Zeit viel zu kurz, 
wurden die Anwesenden viel zu 
sehne 11 1-1i eder mit der Rea 1 i Uit des 
Vollzugsgeschehens konfrontiert, 
verdrängte üb 1 i ches, sinnloses Her
umsitzen die angenehme Atmosphäre, 1 

die während der 1·1usikdarbietungen 
geherrscht hat te. 
Als Berichterstatter kann man im 
nachhinein nur feststellen, daß 
solche Veranstaltungen leider viel 
zu selten stattfinden. Eine recht 
baldige Wiederholung sollte ange
strebt werden, um den Knast wenig
stens ab und zu, erträgl i eher zu ge
stalten . 
Ganz besondere Anerkennung aber 
verdienen die t·lus i ker, die trot;: 
der vielen Anfangsschwierigkeiten 
und ob1-10i'll sie nur einen kleinen, 
noch dazu halbierten Raum zur Ver
fügung haben, nie müde wurden, ih
re Freizeit zu opfern, zu üben und 
damit l etztendlich indie l age ver
setzt wurden , zu beweisen, daß der
artige Aktivitäten im Knast nicht 
nur Alibifunktionen haben. Zu Hilfe 
kam ihnen allerdings dabei, daß der 
Gründer der Gruppe jedeNenge Erfah
rungen mitbrachte, da er jahrelang 
draußen eine Band (Gruppe : Black 
Buttons) gel eitet hatte . 
Die Anstaltsleitung jedenfalls 
sollte wirklich 5ehr bemüht sein 

dieses Projekt zu fördern, indem 
be;sp1e:sweise der Kulturraum für 
derartige Zwecke wieder zugänglich 
gemacht wird und man außerdem Be
reitschaft signalisiert, in sol
chen Ausnahmefällen auch ei nma 1 mit 
Etat-f1itteln "unter die Arme" zu 
greifen. Speziell in diesem Fall 
könnte das 11eißen, daßmansich mit 
um die Anschaffung einer (gebrauch
ten) Gesangsanlage külll!lert. Nicht 
aber, 1~ie nach einer spontanen Hel
dung anläßlich des Konzerts ge
schehen , daß einem Mitgefangenen 
sein wegen Btm-Handel ergangenes 
Urteil negativ ausgelegt wird, als 
er dem Teilanstaltsleiter anbot, 
daß so dringend benötigte Hischpul t 
zur Verfügung zu stellen. Die Fil
zung beim Einbringen dieses Geräts 
kann doch wohl ohne weiteres der 
Sicherheitstruppe zugemutet ~1erden. 
Auch Fragen der eventue 11 anfa 11 en
den Reparaturkosten könnten sich 
zufriedenstellend regeln lassen . 

Kurz : Bei einer Forderung dieses 
Projekts ergeben sich Perspektiven, 
die befriedigend für Anstaltslei 
tung, Musiker und alle anderen Te
geler Gefangenen sein dürften . 
Sicherheitserwägungen, die nicht 
ei nma 1 konkretisiert werden können, 
dürfen ~infach picht dazu herhalten, 
solcherart bewiesenes kreatives 
Handeln einzuengen und damit even
tuell abzuschnüren . Es wäre doch 
äußerst wunschenswert, wenn nicht 
nu r wir - die Gefangenen in Tegel -
zu Veranstaltungen gel aden würden, 
sondern selbst einmal Gastgeber 
sein dürften. Auch das wäre übri 
gens ein Weg, Gegensätzlichkeiten 
zwischen uns drinnen und denen 
draußen zu überwinden, ja, selber 
mitzuhelfen, bestehende Vorurteile 
abzubauen und a 11 er We 1 t zu zeigen , 
was wir im Grunde genommen ja auch 
nur sind: "~1enschen, wie D~ und 
ich!" 

-war-

Betr. : Rechtsbel·atung ourch ffiitglieoer Öl'S Berliner ~moaUsucrcins in 
~eilanslalten ocr Jus~iauollaugsanstalt ~cgel . ' 

Ciebe mit-gefangene! 

Der Berliner ~nUlaHsverein fuehrt seit' 1980 aufgrunt) ocr ilamaligen llaus
verfuegung Xr. S/1980 eine Rechtshct·at:tmg ocr Insassen oer JQA-q;cgel in 
oer J\rl: w1u !Drise öurch, öass int:crcssierte Retlll:sanwacll:e in einem re
gelmaessigen q;unms montags öie S [eilanst:aHen ([!\) aufsuchen wtö öort: 
mit berat:ungsll!illigen t;efangcncn ausammenl:reffen. Der Schwerpunkt: ocr an
gcbo~encn Beratung unö eventuellen Rechtsbesorgung liegt: nir:hc imJbra f 
rcchl!, som)crn im ;iuilreche, also ;~ . B . Familien-, micc- unö At·bcit:sr echt . 
Einige öer eingeteilten Rcchtsanroaelt:e hatten ~cn Einör uck, öass öiese 
Bcrat:ungsmoegl ichkcit noch nicht ausreichenö bekannt gemach!! Uluröe . Also 
hier nochmals (siehe 1mt-en) ilie Bekanntmachung unö tUe ~eit:en, i n oenen 
öie Rechtsanwaelte in öie ~nst:alt kommen . Bit:t:c nehmt uas ~ngebot wahr . 

'f.ag D:t t um TA Recht:wnwalt 

:>it)ntag • 1. 9. alle 
Worbs, 
Markus 

'!ontag IÖ.Ij. .ille Wunsch . 
Jü r g 

!>!ont.lg I 7 . 9 . .tlte Zenkc- r . 
Geor g 

'·lC1r1t ag 2 ... 9. .1lle 
Dr. Zi~l!er . 
"\att.hi.J" 

fii.rl\.;eis 
für Gefangene im "Oberems-Gebiet" . 

In den AußensteUert der Knäste im 
"Obere1'S"-Gebiet müssen Gefangene 
E.rklär..mgen unterschreiben, die sie 
nach § 93 StVollzG verpflichten, 
"fa'lrlässig cx:i<>-r vorsätzlich ver..lr
sac!-1-ce Schäde.T'I oder AlL.r",...e_"ld',mgen zu 
ersetza"l" , 'NObei auf den pfändbaren 
Teil des Haus- oder Eige.ngeldes zu
rückgegriffen wird. Mit Beschluß 
vom 8 . Juni 1984 (15 Vollz . 29/84 
~ Bielefeld) stellte das Gericht 

~\ ns.-hr ift T~l . : 

61, Oben t r .1u t s t r. 3:! 35 1 15 77 

12. 1.-e i bnitzs t l" . 6 3 323 70 08 

30 , F.t taler S tr. 10 21 3 72 7'i 

f, l , Kottbusser Hamlll 
6Cl 3 70 86 29/3() 

fest , "daß Ansprüche gemäß § 823 
rx;s n i c h t durch § 93 St
VollzG abgedeckt werden dürfen" . 

Daraus ergibt sich, daß die zu un
terschreibenen Erklärungen gesetz
·~idrig sind. Außerdem geht aus dem 
Text des § 93 StVollzG ganz eindeu
tig hervor, ·Nelche Ansprüche im 
einzelnen gerreint s ind. H.ier •..mrde 
einmal rrehr ein Gesetz des Straf
vollzuges vlill.kür lieh verbogen . 

(Red) 

'der Iichtblick' 23 



Münchner Mode/lversuchfiir Strafentlassene 

Wohnen auf Probe DIE TAGESZEITI.:~G 
( vom . 31 . 7. 84) 

MUndien (ap). Manfred Müller lebt in einer 
kleinen Mansardenwohnung im Osten 

'von München. 36 Quadratmeter stehen 
ihm zur Verfllgung. eine Küche. ein Bad. 
Der 35jährige ehemalige Koch ist enge 
Verhältnisse gewöhnt - bis vor einem hal
ben Jahr wohnte er in einer Zelle im 
Mi.lnchner Gefängnis Stadlheim. Daß er 
sofort nach der Entlassung in seine eigene 
"Burg~ ziehen konnte, ist fUr Mi.lller "ein 
riesiges Gli.lck·, denn im wohnungsnotge
plagten MOnehen ein DachOberdem Kopf 
zu finden. sei fiir einen Strafentlassenen 
beinahe unmöglich. ~Die Vermieter neh
men nicht mal mehr Studenten", klagt 
MOller. Daß er jetzt doch eine Wohnung 
hat. verdankt er einem neuen Modellver
such, den die Strafentlassenenhilfe in Zu
sammenarbeit mit einer städtischen Woh
nuni!Sbaugesellschaft vor secl\s Monaten 
begonnen hat -,dem~ Wohnen auf Probe". 
.17 VerträgeaufZeit haben w.ir im Augen
blick mit ehemaligen Strafgefangenen ge
schlossen". erläutert Otto Habcntock. der 
Geschäftsführer der Gemeinnützigen 
Wohnungsbaugesellschaft (GWG}. das 
Projekt. Bei den Mietverträgen, diemit den 
Strafentlassenen bestehen. handle es sich 
eigentlich .um Nutzungsvcrträge. die auf 
ein Jahr geschlossen würden. ~Dadurch 
haben wir die Möglichkeit. zu prüfen. ob 
die Leute wohnfähig sind. obsse ihre Woh
nung erhalten können. Wir sind sehr zu
frieden mit der Lösung, weil wir uute. bei 
denen es nicht klappt. schnell wieder los-

bringen können." Ohnediese Möglichkeit 
sich ohne Komplikationen von nicht 
.wohn fähigen~ Mietern zu trennen, würde 
die GWG nach Aussagen Haberstocks 
.überhaupt keine Wobnungen an Straf
entlassene vermieten". 
Gehe ein Jahr langalles gut. werdedanach 
ein regulärer Mietvertrag geschlossen. er
klärt Haberstock. Bis jetzt gebe es keine 
Probleme. Die Nachbarn wüßten nicht. 
daß ein Strafentlassener neben ihnen 
wohne. und .Beschwerden hat es noch 
nicht gegeben.· 

So problemlos erscheint das neue Wohn
modell jedoch nichs allen. Die Grünen im 
Münchner Stadtrat haben einen Antrag 
eingebracht, das" Wohnen auf Probe" wie
der abzuschaffen. Stadträtin SabineCsam
pai-Boettge sagt dazu: .Mit dem Wohnen 
auf Probe wird eine Menge Schindluder 
getrieben. Uns sind Fälle bekannt. wo 
KontrolleurederGWGzudenunmöglich
sten Zeiten kamen. um die Wohnungen zu 
besichtigen. Da wurde sogar der Backofen 
inspiziert. ob auch alles geputzt ist." Daß 
die Strafentlassenen heilfroh sind. diese 
Sozialwohnungen von der GWG zu be
kommen. gesteht sie zu. Doch die Grünen 
plädieren fllr eine viel weitergehende Lö
sung als den Modellversuch. Sie wollen 
einen Prozentsatz von Wohnungen mit 
einer .sozialen Bindung· belegen.dtedann 
,.schwer vennittelbaren~ Personen wie Ob
dachlosen und Strafentlassenen züstehen. 

~Damit wäre das Problem doch viel einfa
cher gelöst~, regte die Stadträtin an. 
Inzwi~chen aber bringt das Modell zumin
dest den 17 bis jetzt daran teilnehmenden 
Strafentlassenen einige Vorteile. Wilhelm 
Hopf. Sozialarbeiter in derStrafentlassen
enhilfe, der das Projekt mitbetreut. be
merkt seinen Aussa~en nach .einen star
ken Wunsch" der Inhaftierten nach einer 
eigenen Wohnung. Von den rund 10.000 
Männern. die im Jahr allein in München 
aus dem GeP.ingnisentla~sen würden. hät
ten 38.4 'k- keine Unterkunft. Sie landeten 
notgedrungen auf der Straße oder würden 
in eine Pension vermittelt. in der sie fllrein 
Zimmer bis zu 750 Mark im Monat zahl
ten. Der Schritt in die Abhängigkeit von 
der Sozialhilfe sei dadurch vorprogram
miert, gab Hopfzu bedenken. 
Die Verantwortung für eine eigene Woh
nung wirke stabilisierend auf die Strafent
lassenen. Auch Manfred Müller. der seit 
Anfang des Jahres in seiner eigenen Woh
nung lebt. empfindet das so: .Frstens ist es 
schon sehr viel "ert. wenn man nach der 
Haft weiß, wo man hin kann. wenn keine 
vernünftige Wohnung da ist , sitzt man ja 
doch nur wieder in den Lokalen rum. trifft 
die alten Leute. dann geht's wieder von 
vorne los. Ich kann vsel besser Trin fassen. 
wenn ich ein eigenes Dach überdem Kopf 
habe. Da bleibe ich auch länger an meinem 
Arbeitsplatz. damit ich die Wohnung hal
ten kann." 

TAGESSPIEGEL (vom 13.8.84) 
Anwalt wird bei Festnahme 

eines Ausländers nicht informiert DER TAGESSPIEGEL (vom 11.8.84) 
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Die Ausländerbehörde muB einen Anwalt 
nicht davon benachrichtigen, daß sie seinen 
Mandanten festgenommen hat, wenn dieser es 
nicht verlangt. Dies gilt auch, wenn in der 
Anwaltsvollmacht der Zusatz .einschließlich 
Preiheltsentziehungsverfahren" eingetragen ist. 
Das Bundesverwaltungsgericht entschied dies 
in einem jetzt den Parteien zugestellten Urteil 
in letzter tnstanz. 

Berufsamt verweigerte entlassenem 
Häftling eine Schlosserlehrstelle 

Ein Berliner Anwalt hatte gegen die Auslän
derbehörde geklagt, weil er wegen der man· 
gelnden Information die Interessen seiner 
Mandanten, vornehmlich Asylbewerber. nicht 
wirksam h!tte wahrnehmen können. Die Be
hörde hindert nach Ansicht des Anwaltes 
festgenommene Ausländer sogar daran, mit 
ihren Anwälten Verbindung aufzunehmen, um 
sie schnell absdiieben zu können. 

Das Bundesverwaltungsgericht wies die 
Klage ab, weil es für den Anwalt keinen 
Rechtsanspruch auf Benachrichtigung gab. Die 
einsthlägigen Grundrechte , stehen nur dem 
Betroffenen selbst, also dem Ausländer zu. 
Auch die Berufsfreiheit des Anwalts sei nicht 
verletst. 'l'ell er seine Aufgaben auch ohne eine 
Bena~chtigung sachgemäß erfüllen könne. Es 
iel-5aaha des Anwalts, seinen Mandanten über 
deaen Rechte zu iDformieren. Der Einwand. 

die AusliJid~behörde den Anwalt oft auch 
nicht benKhrichtise, wenn der · Asylbe-

~~=~di~• !verlange, sei \llletheblich. Der 
k&loe in . • m solchen Fall selbst 
uarufen.(AZ~ JIV~ 1 C 

Einbllck 1n Vorstrafen führte .zur Absage der staatlichen Bildungsstätte 

Ein t 9jähriger Mann, der im Mai nach der Betreuung der Auszubildenden erforderlich sei. 
VerbüBung seiner Haft aus der Jugendstraf- di.e das Berufsamt nicht gewährleisten könne. 
anstalt Plötzensee entlassen worden war, kann Be d F 
im Septe.mber nicht die Ausbildung als Sc.blos- Dies gelte ~ispielsweise für hln erte. ÜI 

· solche benachteiligten Gruppen gebe es beson· 
ser beginnen, die ihm das Arbeitsamt in dere Ausbildungsstätten. an die sich der junge 
Aussicht gestellt hatte. Das Berufsamt, eine Mann wenden solle. Brose nannte in diesem 
dem Senator für Arbeit und Betriebe unterge- Zusammenhang die Ziegner-SUftung, die sieb 
ordnete Behörde, lehnte den jungen Mann ab, besonders um jugendliche Strafgefangene küm· 
nachdem es sein Führungszeugnis geprüft hatte. mert. sowie die Jugendhilfe beim Senator ffu 
Der Mann hatte in Plötzensee insgesamt 34 Jugend. Es gebe aber auch .beim Berufsamt 
Monate wegen Diebstahls in 56 Fällen hinter Auszubildende mit Vorstrafe.n oder anhängigeD 
Gittern verbracht. Er nahm dort auch an Strafverfahren, sagte Brose. 
Schlosserkursen teil. -

Das Berufsamt, das in besonderen Problem- Der Sprecher des l;andesarbeitsamtes. Hie}. 
f!llen Jugendliche ausbilden soll und derzeit • ~~er; sagte, es handele si~ um eine En~~i: 
rund 1300 Lehrstellen anbietet , war nach dung _des Berufsamtes, die nicht ~de; 
Angaben des jungen Mannes der Ansicht. daß werden m(isse. Dies sei aus rechtUeher Sich· 
er angesi<;hts seiner Vorstrafen für eine Aus· nicht anders als '?ei jedem anderen privat~ 
biidung beim Berufsamt nicht g~!gnet sei Arbeitgeber. Es habe im übrigen keine ZU&ag4 
Weder das Berufsamt noch das Arbeitsamt des· Arbeitsamtes. gegeben, daß der Mann di4 
'wollten -auf ~ ~ti~n oder dementie- Lehrstelle bekomme. Ihm sei nur vetsprocheJ 
ten. .daß- die VOrit:Mlen -der- Gründ für die \ worden, daß man sich um die ~telle _ ~ 
Ablehnung waren. l Berufsamt bem\lhen .weide, sagte Hielscher .. b 

· . der Zwischenzelt bewirbt sich der ehemalig• 
~ stellvert.retende Leiter des 8erufsamtes. l:läftl' ' bei rl: t Arbelt-1.....- 11111 eillJ 

Brose. erldlrte auf Anfrage, daß die Ab,lehnung · . mg P :va e:..r a.,....... ...... 
auf . ein~ .PehlvemütUung"~ des Arbeitsamtes I Stelle, bisher ohne cnolg: · • uo: 

beruhe. -Ba gebe Pille. in dezau eine .bellonclen 



DER TAGESSPIEGEL vom 2.8. 84) 

I(af(anstalt Tegel wendet Insektizid 
in -Küche und Bäckerei nicht mehr an 

Undanhaltiges Mittel 25 Jahre lang regelmäßig zur Vorbeugung e~gesetzt 

TAGESSPIEGEL (vom 27.7.84) 
vorzeitige Haftentlassungen 

sollen erleichtert werden 
Bonn (dpa): Die Bundesregierung will die 

Möglichkeit einer vorzeitigen Haftentlassung 
von Strafgefangenen erweitern. Einen entspre· 
ehenden Gesetzentwurf zur Änderung der 
Vorschriften über die Strafaussetzung zur 
Bewährung hat das Bundeskabinett gestern auf 
.Ant(ag von Justizminister Engelhard verab-
schiedet. · 

Wie das Ministerium- mitteilte, sollen nach 
der geplapten Neuregelung Verurteilte, die 
erstmals eine Freiheitsstrafe von nicht mehr als 
zwei Jahren verbüßen, schon nach der Hälfte 
der Strafzeit bedingt auf Bewährung aus der 
Haft entla.Bsen werden können. Voraussetzung 
filr die Jialbzeitentlassung" soll sein. daß der 
Verurteilte bereits secha Monate der Haftzeit 
verbüBt hat und im ilbrigen eine gute ProgJlOse 
seines Sozialverhaltens gewährleistet ist. 

Die Justizvollzugsanstalt Tegel wird bis auf 
weiteres das lindanhaltige Schädlingsbekämp
fungsmittel .Detmolin W" nicht mehr zur 
Desinfizierung der Anstaltsküche und -bäckerei 
einsetzen. Dies erklärte gestern der Sprecher 
der Justizverwaltung, Volker Kähne, auf An· 
frage. Man werde sich bei der Lieferfirma 
erkundigen, ob es geeignete Mittel gebe. Der 
AL-Abgeordnete Dieter Kunzelmann hatte vor
gestern bei einer Besichtigung der Küche den 
Anstaltsl~iter Lange-Lehngut auf die angebliche 
Gefährlichkeit des Insektizids aufmerksam ge
macht und die Erstattung einer Stralanzeige 
wegen Körperverletzung angekündigt. 

Der .Desinfektor" der Anstalt h.atte unmittel
bar vorher die erst für nächste Woche vorge
sehene Versprühung des. vom Bundesgesund
heitsamt (BGA) ~r Bekämpfung tierischer 
Schädlinge in großen Räumen• zugelassenen 
.Vernebelungsmittels• auf diesen Nachmittag 
vorgezogen, weil eine Küchenschabe gefunden 
worden war. Lange-Lehngut erkundigte sich 
nach dem Einsatz des Mittels bei Dr. Sagner, 
einem Toxikologen des BGA. nach den erfor
derlichen Vorsichtsmaßnahmen. Außerdem ver
ständigte er das Gesundheitsamt Reinickendorf, 
das einen Vertreter des Amtsarztes schickte. 

Dieser hat dann nach Kähnes Angaben 
erklärt, daß die Küche weiterbetrieben werden 
könne. Er ordnete ferner an, daß das Mittel 
sechs Stundenlang einwirken solle und danach 
die Lüftung einzuschalten sei sowie Türen und 

_Polizeispitzel 
kein Vertreter 
des Staates 

Karlsrube (dpa) 
Ein pollze!Ucber Lockspitzel ist 

nach · einem Spruch des Bundesge
richtshofes (BGH) kein "Vertreter 
des Staates" und darf deshalb auch 
nicht auf Strafioslgkelt vertrauen. 

Bei Verurteilten; die mehr als zwei Jahre 
Freiheitsstrafe zu verb\lßen haben, · und bei 
Wjed~rh,olungstätem &Oll eipe J1:albzeitentlas
sung auch bei guter Sozialprognose nur in 
Betracht ltommea können. wenn ,.besondere 

Mit seiner Grundsatzaussage 
nahm der Erste Strafsenat des BGH 
zur ' Folge tatprovozierenden Verhal
tens pgJizeilicher Lockspitzel Stel
lung und stellte f~t. Beamte und 
Soldaten dürften Weisungen zur Be
gehttng einer Straftat nicht befolgen. 
Andernfalls müßten sie damit rech
n~n. strafrechtlich zur Verantwor
tung gezogen zu werden. UmstAnde" vorliegen. _ 

Derzeit · sieht das .Gesetz eine vorzeitige 
HaftentlassUng erst nach VerbüBen von min
~ zwei Dritteln der }Jaftzeit vor. Eine 
.Halbzejtentlassong" ist nur in AumabmeRUen 
JllÖglic.h. 

Engelhanl bezeichnete die. geplante Neure. 
aelQDtJ ala ausgewogene MaßnahJJM!, die mit 
dazu. ~ ~ eine Wiedereingliede
-lUDI des VerurteilteD in dMI Gemein,scbaft zu 
etl.eicllterD. 

Ein Strafausschließungsgrund aus 
der Erwägung heraus, der Sta~t kön· 
ne nicht bestrafen, was e.r selbst _be
~en habe, sei - obwohl sogar 
.der Gesichtspunkt des Vertrauens
scJtuue naheläge• - mit Recht 
bisher nie geAußert worden.-(Akten~ 
?.eichen: t StR 148/84 vom 23. Mal 
1884) - . 

Fenster geöffnet werden sollten. Gestern früh 
wurde die Küche auf Anraten von Dr. Sagner 
mit Seifenwasser gereinigt. Ob dies auch bei 
den seit 25 Jahren alle vier bis sechs Wochen 
vorgenommenen Desinfektionsmaßnahmen ge
schehen sei, konnte Kähne gestern nicht sagen. 
Er betonte jedoch. daß Lebensmittel mit der 
Chemikalie nicht in Berührung gekommen 
seien. 

Ein in der Bäckerei vorbereiteter Sauerteig 
sei aber vorsorglich nicht verwendet worden, 
obwohl er abgedeckt gewesen sei. Nach Kähnes 
Angaben standen Töpfe und Eßkübel vorgestern 
nicht offen. 

Wie Dr. Ilgisch vom Institut für Wasser-, 
Boden- und Lufthygiene des BGA auf Anfrage 
mitteilte, ist in dem 1971 von BGA geprüften 
und zugelassenen Mittel außer Lindan noch ein 
weiteres Nervengift. nämlich Chlorpyriphos, 
enthalten. Es sei grundsätzlich abzulehnen. eine 
solches Mittel regelmäßig zur Vorbeugung 
einzusetzen. Sinnvoll sei es nur zur akuten 
Bekämpfung von Schädlingen. Aber auch dabei 
müßten die Mittel regelmäßig gewechselt 
werden, weil die Tiere sonst dagegen resistent 
würden. Kähne sagte dazu. daß Schädlinge in 
der Kü·i:he nur selten beobachtet worden seien. 

Wie Dr. Sagner vom BGA ergänzte seien die 
bei den Sprühaktionen eingesetzten Mittel in 
den geringen Konzentrationen, die sich allen
falls auf Töpfen ablagern könnten, für den 
Menschen ungefährlich, zumal sich diese Sub
stanzen beim ·Kochen großenteils verflüchtig
ten. Dioxinhaltige Substanzen kämen in Lindan, 
das in Herbiziden enthalten sei, nicht vor. Er 
unterstelle, daß die Versprühung nur mit 
Schutzkleidung und Gasmaske ausgeführt wor
den sei. Ob dies geschehen ist, war gestern noch 
unklar. , , 

De1 AI\staltsleiter ließ gestern an alle ln~a_~;.
sen ein Schreiben verteilen, in dem er .. unvev,, 
ant'rortliche Angstmacherei" verurteilte. Den
noch verweigerten zahlreiche der rund 1500 
Gefangenen die Nahrungsaufnahme. btz 

(vom 21.7.84) 

Nach 15 Jahren Haft frei 
Gutachten war konstruiert 

London (dpa). Der 37 Jahre ·alte Geoffrey. 
Mycock ist am Freitag nach der Verbüßung von 
15 Jahren einer lebenslangen Freiheitsstrafe 
freigelassen worden, weil er aufgrund eines 
falschen Gutachtens zu Unrecht verurteilt 
worden war. Das__Londoner Appellationsgericht 
hob damit zum ersten Mal ein Urteil auf, das 
aufgrund der Aussage des Gutachters Alan Clift 
zustande gekommen war. . 

Clift. als Experte de_s. britischen Innenmini
steriums in· zahlreic:}len Mor4{ällen alleiniger 
Gutachter, war 1981 zwangspensioniert worden, 
nachdem ·es deutlich geworden war, daß der 
Gutachter in vielen Fällen völllg willkürliche. 
Expertisen gegeben hatte,. Mycock war yerur
teilt worden, weil Clift nach dem Yergleich von 
Pasern in seiner Kleidung' den Beweis konstru
·fert hatte, er habe· eine 84jährige Frau verge
waltigt und getötet,.. t6 weit~re Fälle m<lssen 
n~u aufgerollt werden. · 



HAUID 
NEUE r10BEL 
Am 20. Juli war's mal wieder so
weit, es sah auch so aus, als ob 
~ine Routine-Filzung stattfinden 
sollte. Die Knackis wurden - 1~ie 
üblich bei solcherlei Anlässen
dem Geschehen durch Einschluß in 
den Gruppenraum entzogen. Die Be
amten walteten ihrer Weisung. Wir 
warteten. Wir warteten. Wir warte
ten. 
Nach eineinhalb Stunden dann die Be
scherung. Mit mehr oder weniger 
ungutem Gefuhl steuerten wir den 
uns zugewiesenen Hafträumen zu. 
Tür auf, Schock! Das Gehirn arbei
tet wieder und läßt erste akusti
sche Äußerungen zu, die auf wenig 
Verständnis seitens der Beamten 
treffen und mit Einschluß honoriert 
werden. Der auf dem Flur verblie
bene Rest der Gefangenen versucht 
durch Diskussionen die Legalität 
der Aktion zu erfahren . Kein Pro
blem, der Teilanstaltsleiter und 
die beiden Vollzugsdienstleiter 
haben die nötigen.Anweisungen im 
Kopf und die ganze Aktion unter 
Kontrolle gehabt. Immerhin erfuh
ren wir, daß es Anordnungen gibt, 
die just seit diesem Tage strikt 
befolgt werden sollten: eine von 
1979, eine von 1983, die letzte von 
1984. Sicherheit und Ordnung waren 
woh 1 aufs Höchste gefährdet; anders 
läßt sich die Tragweite dieser l~aß
regel nicht rechtfertigen. Was war 
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eigentlich geschehen? Schlechte 
Laune kennen wir doch alle, jeder 
hat so seine Art, damit fertig zu 
werden oder auch nicht. Wir sollten 
jedenfa 11 s den uns zugedachten Teil 
erhalten . .. 
Um die ca. 5,2 qm großen Hafträume 
erträglich zu gestalten, werden 
nicht nur Gegenstände auf Kosten 
der Steuerzahler installiert, son
dern die Einrichtung mit persönli 
chen Dingen in angemessenem Umfang 
gestattet. Doch was ist angemes
sen? Das entscheidet derjenige, der 
dazu befugt ist. Da in einer Hier
archie verschiedene Vorstellungen 
auf einen gemeinsamen Nenner ge
bracht werden müssen (1-1egen der 
einheitlichen Auslegung), gibt es 
z.B. den Kahlschlag, der nichts 
Persönliches zuläßt, als e~n Ex
trem. Ein anderes Extrem wäre ein 
den Wünsche~ des Gefangenen nach 
eingerichteter Haftraum. 

Nun gab es in der Vergangenheit 
kleine Kompromisse, nicht unbedingt 
zu unseren Gunsten, doch ~mmerhin 
Kompromisse. Die Beschränkung der 
Gerätegröße von Radios auf 70 cm 
Kantenlänge (B x H x T) ist schon 
recht deutlich. Was allerdings neu 
war für uns, sinddie oben angedeu
teten Anordnungen, nach denen weder 
Vorhänge noch Kissen, Bettumran
dungen, Pflanzen, private Tische, 
Stühle und anderes Mobiliar wie 
Regale, Teppichfliesen, Spiegel 
erlaubt bleiben. 
Doch gibt es auch Wahnsinn mit Me-

thode, von dem viele sicher anneh
men, daß seine Zeit eigentlich seit 
1945 vorbei sein sollte. 

So hörten wir dann auch, daß Platz 
geschaffen werden müsse für die 
neuen Möbel, die uns demnächst an
vertraut werden so 11 ten. Wer da den
ken mag, daß uns vielleicht eine 
Polstergarnitur aufgedrängt wird, 
darf beruhigt sein, so schlimm 
wird'snicht. Lediglich neue, 70 cm 
breite Tische werden geliefert; 
auch neue, 53 cm breite Schränke 
sind bereits in der anstaltseigenen 
Tischlerei in Arbeit. Auch das War
um ist erklärbar: Die teilweise 
Neuausstattung der Hafträume soll 
gewährleisten, daß zur Außenwand 
25 cm freier Raum und auf der ge
genüberliegenden Seite 10 cm frei
er Raum entsteht . Ach ja, minde
stens 25 bzw. 10 cm. So bleiben von 
den brutto 5,2 qm nach Abzug voo 
Heizung, WC und Handwaschbecken 
höchstens noch 3,95 qm. 

Fußballspielen ist mir darin bis
her noch nicht verboten worden ( i eh 
hab's aber auch nicht beantragt), 
aber auch. kaum möglich, weil Bett, 
Schrank, Tisch und Stuhl außer 
Kopfbälle und Selbstfouls nichts 
weiter zulassen, aus verständlichen 
Gründen. 
Doch weg von der Polemik, hin zu 
den "facts". Oie Stimmung auf der 
Station war also nicht rosig. Nach 
erfolglosen Versuchen, doch noch 
Kompromisse zu erreichen, legten 
die drei Hausarbeiter die Arbeit 
nieder. Die Reaktion blieb nicht 
aus: Einschluß und Verlegung ins 
Haus II waren die Folgen. Erstmal. 
Eine Woche später wurde wieder ge
filzt und es ging an die Sachen, 
die beim letzten Mal nicht vernich
tet werden konnten. Oi es er Ausdruck 
ist leider richtig, weil alle nicht 
genehmigten Dinge kurzerhand auf 
einen LKW verladen und auf Nimmer
wiedersehen verbracht wurden. Daß 
nebenbei auch illegal betriebene 
Radios, Lautsprecher und Schreib
maschinen eingezogen wurden, sei 
nur der nicht beanspruchten Voll-



.. , SEJft$' 3 PS? P 7?3 UR?? qqp RJZS? 9 
ständigkeit halber erwähnt. ü~\ 
auch noch eine Revision (Filzunq) 
angekündigt worden war und einigen 
Gefangenen somit Gelegenheit ein
geräumt wurde, die Räume freiwil-
lig den Anordnungen gerecht herzu
richten, zeugt doch schon von pu-
rer Mensch 1 i chkei t . Selbstvers tänd
lich wurde die Revision durchge
führt und die letzten Beanstandun
gen wurden rückstandslos besei
tigt ... 

Uns wurde erzählt, daß die anderen 
Stationen genauso ausgeräumt werden 
sollten. Zum Glück der dort einge
sperrten Gefangenen sollte sich 
dieser Satz wenigstens bis heute 
nicht bewahrheitet haben . Dafür 
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Justizvollzugsanstalt Tegel 
- Teilanstaltsleiter 1. -

Berlin 271 im August 1984 
AR>· 362 

A..~ ALLE ~.N<».'EN DER TEILANSI'ALT I 
IJBER 

ZUSI'ÄNDIGE GruPPENLEITER 

Um eine bessere Ubersichllichkeit und Kontrollierbarkeit der HafträurTe 
zu gewährleisten und einer erhöhten Unfall- und Brandgefahr vorzubeu
gen, ~den in den nächsten V«x::hen alle HafträurTe geprüft. 

Dabei ~den folgende Grundsätze, die Ausnahmen zulassen, zugrunde ge
legt \\erden : 

1 . Die Fensterseite der Hafträurre rruß voll e.inseh- und kontrollierbar 
sein . Vorhänge bis zum 8crlen sind nicht zulässig, sie sind ggf. bis 
ca. 20 an I.Ulter Fenste.xbrüstung zu kürzen. Oberdies ist es untersagt, 
M5belstücke bis dicht an die Wand zu rücken. Die Fensterwand darf 
nicht mit Tapeten, Bildern, Postern o.ä. beklebt sein. 

wurden Mittwoch nochmals e1n1ge 
Zellen auf der 6 nachkontrolliert. 2. t<f:>belstücke und andere Gegenstände, die nicht zur Standardhattraum

ausstattung gehören, werden entfernt, wenn sie unfallträdltig ange
bracht sirrl oder die Brandgefahr erllöhen. Dr.'=:lzu gehören z.B. angedü
belte Schränke oderübereinandergestellte r.f5belstücke s<Mie sogenann
te SChamvorhänge u . ä . 

T.S .W.S. Buh le ~ 
Teilanstalt I ~ . 
Insassenvertreter Station 6 

ll\SASSEWEIITRETU:'\G DER JVr\ TEGEL 
- TEfl.A'\STALT I -

Während der vergangeneo vier l\'ochen 
hat es in der Auseinandersetzung 
um die Gemeinschaftssprechstunden 
1\ieder einige :-leuigkeiten gegeben: 
1\'i r haben, 1.,.ie schon angek-ündigt, 
en•a 50 Briefe an Journalisten 
und Politiker geschrieben und um 
Unterstüt:tmg gebeten. Die A:ntl,·or
ten darauf 1•aren nicht nur 1.;egen 
der An:ahl, sond~rn auch 1•egen der 
Inh:1lte erfreulich. Es ist :1,·ar 
noch :u friih, tun Konkretes darüber 
mit:uteilen - Positi,·es muß mitun
ter im rerborgenen reifen -' aber 
soviel schon iet:t : sm,-ohl auf der 
juristischen -Kie auf der politi
scht>n Ebene gibt es ernst:unehmende 
.\n:eichen dafür, daß das Projekt, 
:1.:angsge ld gegen Ansta 1 ts 1 ei ter 
ins Strafvoll:.ugsgeset:. 'rein:u
kriegen', denmächst ge1>ichtige Un
terstüt:er bekommt . ll'ir sind reali
stisch genug, :u ,,·issen, d<\ß kur:-

3. Auf den Gängen <Herden aus feuerpolizeilichen Gründen grundsätzlich 
keine Tische und Stühle geduldet. Sie sind von den Hausarbeitern in 
die Gem:inschaftsräume zu verl:>ringen. 

4 . In den GerreinschaftsräurTen werden Polste:oröbel , Betten und andere 
Liegestätten nicht zugelassen. 

Uber jede Zellenrevision wird ein Protokoll angefertigt. Es ist beab
sichtigt, Einzelentscheidungen aufgrund des Gesamteindrucks des Haft
raums und der besonderen Umstände beim Insassen zu treffen. 

Eine diesbezügliche Dienstan~Heisung mit Merkblatt für Gefangene ist in 
Arbeit. 

von Seefranz 

fristig mit einer :\nderung des Ge
set:.es nicht zu rechnen ist. Aber 
der Anfang des langen 1\'eges bis da
hin sieht so vielversprechend aus, 
wie ,,.ir es nur I>Ünschen konnten . 

In den Niederungen der hiesigen 
Alltäglichkeiten sieht es da schon 
um einiges finsterer aus : Die 
Straf\'ollstreckungskammem haben 
bisher sämtliche Anträge auf Erlaß 
einso,eiliger -'\nordnungen abge
lehnt; die "Begründungen" l>aren 
mehr als mager tmd nur mit einer 
großen Portion Dickfelligkeit als 
solche :u be:eichnen. Die Hauptan
träge haben in:1-:ischen z.u einer 
großen :ahl nahe:u gleichlautender 
Stellungnahmen des 1\nst:altsleiters 
geführt, die in den nächsten Tagen 
en,·idert werden . Aber: :wei der 
fünf Strafvollstreckungskammern ha
ben bereits angekündigt, erst dann 
über die Hauptsacheanträge :u ent
scheiden, nachdem das Kammergericht 
- Oberlandesgericht in Berlin -
über die Rechtsbesch,,erde in dem 
Prä:eden:verfahren { 5-l9 StVK 1 r I 
83 \oll=) entschieden hat . Dort 
geht es :1;ar nur tun die Rechts
frage, ob die Kür:ung von 15 auf 
1~ Te1~ine pro Jahr rechtmäßig er
folgt ist, und ausschließlich dar
über hat das Karranergericht z.u ent
scheiden; aber die Strafvollstrek-
kungskammern hoffen offenbar - in 

unheiliger ,\llianz mit der \n
stalts1eitung? - auf eine "{;rund
sat:entscheidung" des Karrmerge
richts auch über die Frage, ob der 
,\nl,·esenhei ts:1vang für die Gruppen
leiter vom ,\nstaltsleiter :u recht 
zur Bedingung für das Stattfinden 
der (~meinschaftssprechstunden ge
macht werden darf. Daß das Gericht 
an die Anträge der Parteien, hier 
der Rechtsbeschwerde, gebunden 
ist, wird dabei 1\'0hl gern "verges
sen" . 

Eine schon fast tragik-komische 
Kuriosität sei noch am Rande er-
1-'ähnt: Da hat doch tatsächJ i ch ein."' 
Richterin an eineP Strafvollstrck
kungskammer die Stirn, entgegen der 
Entscheidung des Kammergerichts vom 
4 . 10. 1983 (5 Ws 360/83 Vollz) zu 
behaupten, die angefochtene Ahän
derung der \lodalitäten bei der Ab
ldckl ung der Gemeinschaftssprech
stunden sei keine '~laßnahme" im 
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L •••••••••••••••• Die lnfl'lfion enteilt Jem 2.ins(uts ••• • 
Sinne des § 109 StVollzG und somit 
sei der Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung nicht zulässig. Ist 
der Frau nicht klar ge,,-esen, daß 
sie sich damit in \'liderspmch ::um 
Kamnergcricht stellt und daß dieser 
eine Beschluß - einer von circa ~5 
beantragten in der Rechtsbe
schwerde .keine Chance hat? Oder 
war's ein Versuchsballon, ob u.U. 
ein rechtskräftiger Beschluß gegen 
den vom 8.5.1984 (549 StVK 127/83 
Vollz) zu setzen sein könnte? Aber 
in wessen Interesse? 
l'iie auch imner die Ann;orten auf 
all die z .Z. offenen Fragen lauten 
mögen: Die Auseinandersetzung geht 
weiter. Zwei Jahre dauert sie Ende 
Oktober, sie muß doch zu gewinnen 
sein! 
Im Auftrag 
der Insassenvertretung 
Jörg H e g e r 

PROTOKOLL VO~ 7. p. 84 

(Sitzung der Insassenvertretung/ 
Hausleitung.Teilnehmer: M. Kar akat
sanis, K. Hater na , V. Hertwich , M. 
Stepanovic und von der Hausleitung 
waren Herr Auer (TAL V) und Herr 
Kunkel (VDL) anwesend . ) 

Der Teilanstaltsleiter (TAL) eröff
nete die Sitzung und ging zur Sat
zung über, die von der Insassenver
tretung ausgearbeitet worden war 
und dem TAL vorlag. ßei der Ausar
beitung der Satzung wurden insbe
sondere die Rahmenr ichtlinien zum 
§ 160 StVollzG (Beck'sche Kurzkom
mentare (Calliess/Müller-Dietz und 
G. Dudek) beachtet . Nach eingehen
der Prüfung durch den TAL stellte 
sich heraus, daß er d i e Satzung so 
nicht akzeptier en kann . Laut TAL 
weicht der Inhalt zu sehr vom Sinn 
und Auftrag der I:V . ab und lie
ge nicht innerhalb der Rahmenr icht
linien zu § 160 StVollzG. 

Die I.V . ist jedoch folgender Auf
fassung: Letztl i ch sollte sieb auch 
ein vorgegebenes Konzept anband von 
Erfahrungen gefallen lassen, dahin
gehend überprüft und i n Frage ge
stellt zu werden, inwieweit seine 
praktische Anwendbarkeit für alle 
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Beteiligten von Vorteil ist oder 
sein kann. 

Nach einiger Diskussionszeit kamen 
I. V. und TA'L überein, auf der näch
sten Sitzung primär über das Theroa 
"~eue Satzung bzw. Uberarbeitung 
der alten Satzung" zu diskutieren, 
um eine für alle befriedigende Lö
sung zu finden. 

Bevor man zur Tagesordnung über
ging, hatte· die I. V. noch ein drin
gendes Anliegen, das wegen seiner 
Aktualität außerhalb der Tagesord
nung diskutiert werden mußte. Die 
I.V . gab aufgrund des Rücktritts 
des Sprechers der I . V., Peter 
Groth , eine Grundsatzerklärung be
züglich der weiteren Arbeit (und 
vor allem der Zusammenarbeit der 
I.V. mit dem TAL) ab. Die l.V. er
klärte-unmißverständlich, daß sie 
die Gründe, die zum Rücktritt des 
ehemaligen Sprechers geführt hät
ten, einhellig teilt . 

Di e Gründe·waren hauptsächlich : kei
ne absehbare Möglichkeit einer kon
struktiven Zusammenarbeit der I . V. 
mit der Teilanstaltsleitung und auf
gekommene Verdachtsmomente, daß 
die TAL die Arbeit der I. V. er
schwert bzw. versucht, diese zu ne
gieren. Die I.V. erwartet von der 
TAL in Zukunft ein gröBeres Bemühen 
um konstruktive Zusammenarbeit, da
mit die Arbeit der r.v. zu erkenn
bar positiven Ergebnissen führt und 
somit von dem unter den Insassen 
(der TA V) entstandenem Bild eines 
"Fernsehverlängerungs-Organr" ab
kommen kann . Dieses ~einungsbild 
mußte zwangsläufig entstehen, da 
die Arbeitder I. V. so gut wie kei
ne anderen Ergebnisse erbrachte . 

Die l. V. brachte klar zum Ausdruck, 
daß sie, wenn keine spürbare posi
tive Ver änderung der Zusammenar-

beit von Seiten der TAL zu erken
nen sein wird, nicht mehr bereit 
ist, weiter zu arbeiten und ge
schlossen zurücktreten wird. Uer 
TAL nahm die Erklärung der I. V. zur 
Kenntnis und erklärte folgendes: Er 
würde einen Rücktritt der I. V. sehr 
bedauern, könnte andererseits aber 
die aufgeführten Gründe für einen 
(evtl.) Rücktritt nicht nachvoll
ziehen. • 

Allein die Tatsache, daß der Spre
cher der I.V. zurücktrat, ergibt 
Anhaltspunkte, daß die Bereitschaft 
zu einer konstruktiven Zusammenar
beit von Seiten der TAL nicht sehr 
groß gewesen sein kann . Die I.V. 
bedauert den Rücktritt von Peter 
Groth, ohne den viele gute Beiträge 
und Kommentare undenkbar gewesen 
wären. 

Grundsätzliches: Die Arbeit der 
I. V. stellt einen Auftrag des Straf
vollzugsgesetzes dc>.r und soll Posi
tives für die Insassen bringen. Der 
§ 160 StVollzG gibt den Gefangenen 
die Möglichkeit, ander ßewältigung 
bestimmter Aufgaben der Anstalt 
mitverantwortlich teilzunehmen, wo
durch die Höglichkeit geschaffen 
werden soll, "ein Leben in sozialer 
Verantwortung schon im Vollzug zu 
erproben". Der Gesetzgeber ist davon 
ausgegangen, daß die ~öglichkeiten 
sozialenLernenseine wichtige Vor
aussetzung für die Realisierung des 
Vollzugszieles sind. D1eser Lern
prozeß kann, muß aber nicht, schwie
rig sein und darf nicht davon ab
halten, auf allen Ebenen der An
stalt Mitverantwortungsstrukturen 
zu schaffen. 

Deshalb machen wir weiter, erwarten 
aber von dern TAL ein Überdenken 
seiner bisherigen Art und Weise , 
wie er der I.V. gegenüberstand und 
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mit ihr zusammer~beitete. In die
sem Zusammenhang wäre vielleicht 
noch von Bedeutung, darauf hinzu
weisen, daß es nicht reicht für et
was Rahmenbedingungen zu erstellen, 
die vorführbar sind , sondern sie 
auch mit Inhalten zu füllen, die 
sich nicht nur aus dem reibungslo
sen Tagesablauf herleiten lassen . 
Es geht darum, um es einmal klar 
zu sagen, dem ~otwendigen ~töglich
keiten einzuräumen. An dem Wider
spruch, Freiheit unter derart un
freien Bedingungen zu erlernen, än
dert ein Konzept (das wir nicht 
wollen) gar nichts. Wir wollen uns 
in Tegel also nicht deshalb ein
richten, weil wir hier so gerne le
ben - oder das Gefängnis zu unse
rer Sache machen-, sondern nach 
wie vor geht es für uns ums Überle
ben . Wenn unser Leben auch nicht im 
leiblichen Sinne bedroht ist, so 
wie einst, erscheintdoch heute die 
Frage umso bedrohlicher nach dem 
Hinterher. 

Als weiteres diskutierte die I . V. 
die Höglichkeit, mit der TAL eine 
Rechtsberatungsgruppe in der TA V 
einzuführen . Der TAL gab der I . V. 
zu verstehen, daß eine Rechtsbera
tung im Einzelfall nicht erlaubt 
ist. Bei dieser Gelegenheit bemän
gelte der TAL auch das mangelnde 
Interesse der Insassen der Gruppe 
Arbeitsrecht. 

Eine allgemeine Informationsgr uppe 
wäre jedoch denkbar, ist aber zur 
Zeit nicht möglich, da kein geeig
neter Rechtsanwalt zur Verfügung 
st:ehen würde . Diei.V. wird sich in 
diesem Zusammenhangmit der "Verei
nigung Berliner Strafverteidiger" 
in Verbindung setzen, in der Hoff
nung, dort jemanden zu finden , der 
bereit wäre, eine derartige Gruppe 
"ehrenhalber" zu betreuen . Sollte 
dies der I . V. gelingen, werden wir 
erneut mit Fakten an die TAL heran
treten. 

Der nächste Punkt in der Diskussion 
war folgender: "Den Insassen in der 
TA V muß die Möglichkeit .gegeben 
werden, ihre Hafträume individuell 
ausstatten zu können, so nämlich, 
wie es das StVollzG vorsieht . 

Denn wer lebt schon gerne ohne Din
ge, die ihm etwas bedeuten? So 
sollte das Zelleninventar auch im 
Haus V derart aufgestellt werden, 
daß es sich für die Beamten einer
seits gut übersehen und durchsuchen 
läßt, andererseits aber die Ind i.vi
dualität eines jedenGefangenen be
rücksichtigt . Die vorgeschriebene 
Form (und die vielen Verbote) ist 
bei den Insassen schon längst auf 
massiven Widerstand gestoßen . Die 
Anstalt hat "Sicherheit und Ord
nung" in den Vordergrund gestellt, 
ohne zu fragen, ob man sich auch 
wohlfühlt. Und das (die Sicher
heit:sbedenken) bei der stabilen Be-

tonbauweise, die es sogar unmöglich 
macht, auch nur einen ~agel einzu
schlagen. 

Ferner regte die I. V. an, die Haft
räume farblieh abzustimmen . (Auf 
wessen Geschmack denn bi tte? Red . ) 
Die TAL nahm dies zwar zur Kennt
nis, konnte aber keine weitergehen
den Zugeständnisse machen, da mo
mentan keine finanziellen Nittel 
vorhanden ~ind. Die I.V. stellte 
diesen Tagesordnungspunkt vorerst 
(wie oft durften '.~ir das denn be
r e i t s hö ren? Red . ) zurück und wird 
zu gegebener Zeit - im Rahmen der 
Renovierungen - die TAL erneut auf 
diesen Punkt aufmerksam machen. 

Verzögerungen und Unregelmäßigkei
ten innerhalb der Ver- bzw. Austei
lung von Zeitschriften (Freiexem
plare wie ZITTY, SPIEGEL usw.) sind 
in der letzten Zeit vermehrt an die 
I.V. herangetragen worden. Nach 
eingehender Diskussion innerhalb 
der I .V., ist diese zu dem Schluß 
gekommen , daß die Verteilung der 
Zeitschriften innerhalb des Hauses 
umorganisiert werden muß, um den 
Bedürfnissen der Gefangenen nach 

Information Rechnung tragen zu kön
nen. Um der TAL ein Entgegenkommen 
in dieser Sac he leichter zu ermög
lichen, bieten wir deshalb mehrere 
~öglichkeiten als Alternativen zur 
herkömmlichen Verteilung an. Die 
Verwirklichung der folgenden Mög
lichkeiten sind mit den davon be-
troffenen Personen bereits durchge
sprochen worden und laut Aussagen 
letzterer auch möglich. 

I. Erne Person des Vertrauens wird 
auf den jeweiligen Stationen dafür 
benannt, die Zeitschriften regelmä
ßig entgegenzunehmen . 

2. Aushändigung der Zeitschriften 
an die Hausarbeiter der Stationen . 

3 . Die Zeitschriften können über 
die Bücherei der TA V auf den ein
zelnen Stationen verteilt werden. 

Die letzte Höglichkeit hält der TAL 
für am geeignetsten und sagte eine 
Prüfung zu. 

Danachwolltedie LV. Auskunft dar
über haben, wie der jetzige Sach
stand bei Krankheit , Sportunfall 
und Arbeitsunfall bezogen auf den 
§ 43 StVollzG (Arbeitsentgelt) ist . 
Hier die Antwort : Bezahlung bei Ar
beitsunfall wurde bejaht; auch wenn 
ein Sportunfall nachge ... •iesen ist, 
erhält der Gefangene bis zu 90 % 
der ihm zustehenden Bezüge(?). Bei 
Sportunfall und Krankheit erfolgt 
gegebenenfaHs eine Auszahlung des 
Taschengeldsatzes, wenn die Bedürf
tigkeit nachgewiesen wird (Eigen
geld und Hausgeld weniger als die 
Taschengeldsumme) . 

Als vorletzter Punkt kam dann die 
leidige Wäschefrage dran. Hierzu 
hat die l.V . der TAL den Vorschlag 
unterbreitet, "bei Annahme der Wä
s che und Uberprüfung, soll die Wä
sche am besten in einem Raum auf
bewahrt werden, um dann am Hontag 
'zur Verteilung zu gelangen". Der TAL 
hält auch dieseMöglichkeit für un
wahrscheinlich(!!!), da gerade an 
den Wochenenden Personalmangel 
herrscht und eine Sicherheitsüber
prüfung nichtbewerkstelligt werden 
könnte . 

Abschließend : In letzter Zeit w'Urde 
auffällig , daß die Post unregelmä
ßig und verspätet ausgeteilt wurde . 
Der VDL (Herr Kunkel) stellte nicht 
in Abrede, daß es tatsächlich Män
gel innerhalb der Verteilung der 
Post gibt . Er gab der I.V. zu ver
stehen, daß dies ein nur vorüberge
hender Zustand sei, da die Post
stelle zur Zeit nur mit einer Persqn 
besetzt sei (sonst drei!), wodurch 
Verzögerungen eintreten. Dieser Zu
stand ändere sich wieder bei voller 
Besetzung der Poststelle . 

INSASSENVERTRETUNG TA V 
1~! AUFTRAGE 

~HCHAEL K A R A K A T S A N I S 
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D E R S T A A T U N D 

I I f VON REINHOLD STARRINGER 

Ist es Rechtsbeugung? 

Der Anstaltsleiter der JVA Berlin 
Tegel weigert sich einen rechtskräf
tigen Beschluß des LG Berlin zu 
vollziehen, den ein Strafgefangener 
nach§§ 109 ff. StVollzG wegen der 
Durchführung von Gruppensprechs tun
den erstritten hat. Nach der beste
henden Rechtsprechung findet § 172 
VwGO keine Anwendung, der Anstalts
leiter der JVA Berlin Tegel kann 
daher zunächst nicht gezwungen wer
den, den genannten Beschluß zu 
vo 11 ziehen. 
Ein Fall, derwohl in der so düste
ren Alltagspraxis der Strafvoll
zugsanstalten nicht der einzige 
sein dürfte, zumal mir selbst ein 
weiterer Fa 11 aus der JVA Straubing 
bekannt ist. 
Wie aber ist nun die Frage nach der 
Rechtsbeugung bei den sonst übli
chen "Methoden" zu beantworten? 
Tatsache ist, daß die Rechtsbeugung 
in Deutschland - insbesondere im 
Strafvollzug - an der Tagesordnung 
liegt und ein besonderes Kapitel 
darstellt . Auf die Frage, ob es 
Rechtsbeugung in Deutschland über
haupt gibt, muß man mit Radio Eri
wan antworten: "Im Prinzipja,aber 
ein deutscher Richter begeht sie 
nicht." 
Tatsache ist aber, daß nicht nur 
Richter eine Rechtsbeugung begehen 
können, sondern auch andere Amts
träger (vgl. Oreher/Töndle, StGB, 
41 Auflg., 1983~ Rdz. 4 zu§ 336). 
Damit kommen als Rechtsbeuger auch 
Verwaltungsbeamte in Betracht 
(RGSt. 69, 213), die als Amtsträger 
eine Rechtssache zu leiten (sog. 
Herr des Verfahrens) oder zu unter
~scheiden haben (Leipziger- Kommen- · 
tar, StGB, 1982- 10. Auflg . , Rdz. 
32 ff. zu § 336). Was stets bei dem 
Anstaltsleiter bei Entscheidungen 
über die Anwendung des StVonzG der 
Fall sein wird, aber auch bei wei
sungsgebundenen, nachgeordneten 
Amtsträgern (so Leipziger-Kommen
tar, a.a.O . , Rdz. 15), · an die der 
Anstaltsleiter oft die Entschei
dungsgewalt generell oder im Ein
zelfall delegiert hat. 
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S E I N E J U S T I Z 

Da § 336 StGB die Rechtsbeugung un
ter Strafe stellt ist es offen
sichtlich, daß der Gesetzgeber ein 
Bedürfnis für die Strafandrohung 
sah. Aber die gelehrten Kommentare 
und Rechtsprechungssammlungen wis
sen keinen Fall der Verurteilung 
eines Richters o.ä. Amtsträgers zu 
berichten. 
In der gesamten Zeit des Reichsge
richts von 1879 bis 1945 kam nur 
ein einziger Fall vor dieses Ge
richt. Auch dieses Urteil vom 23. 
März 1922 - es ging um die Anwen
dung von Kriegsnotstandsrecht -
lautete auf Freispruch (RGSt. 57, 
31)! 
Selbst am berüchtigten VOLKSGE
RICHTSHOF - auch·nach Ansicht des 
ehemaligen Bundesanwaltes Or. Wal
ter Wagner kein eigentliches Ju
stizorgan, sondern ein politisches 
Werkzeug, "das in einer justizför
migen Prozedur politische Funktio
nen ausübt und unter Wahrung einer 
Scheinlegalität das Recht der Po
litik unterwarf" (Wagner, Der Volks
gerichtshof im national-sozial i sti
schen Staat, Deutsche Verlagsan
stalt Stuttgart 1974, Seite 860) -
wurde vom 1. August 1934 bis Ende 
April 1945 angeblich das Recht 
n i c h t gebeugt. 
Die ursprüngliche Verurteilung des 
Freisler-Beisitzer wurde vom Bun
desgerichtshof aufgehoben (vgl. 
NJW 68, 1939), weil -und dem muß 
man zustimmen - der Berufsrichter 
am Vo 1 ksgeri chtshof nur Täter, a 1 so . 
Mörder, gewesen sein kann, aber 
nicht nur Gehilfe des Mörders 
Freisler. Der Beisitzer Rehse hat
te an 231 Todesurteilen mitgewirkt 
(Oie sieben angeklagten Fälle 
schilderte Prof. Kaul in NJW 1969, 
148 ff und NJW 1969, 179 ff) . Die 
blinde Hörigkeit dieser ~örder in 
Roben gegenüber dem in Gesetzesform 
gekleideten Unrecht wurde deutlieh, 
als Rehse auf die Frage des Vor
sitzenden: 

"Wenn man nun ein Gesetz gemacht 
hätte, wonach all e Brillenträger 
schwer zu bestrafen gewesen sei
en?" 

antwortete : 

ccccccccccccccccccccccccccc 
"Auch dagegen hätte ich nichts 
t un könn en; es war ja ein Faktum, 
d aß ich dem Gesetz gehorchen 
mußte . " 

Rehse wurde im Wiederholungsprozeß 
freigesprochen. ,Zwar sei die Ver
hängung der Todesstrafe objektiv 
rech tswi dri g gewesen; dies habe je
doch der scharfen Bekämpfung der 
Wehrkraftzersetzung durch den 
Volksgerichtshof entsprochen . Es 
sei nicht nachzuweisen, daß Rehse 
die entsprechenden Bestimmungen 
bewußt unrichtig anwendete. Auch 
habe es sich nicht um ein Schein
verfahren gehandelt, deren eigent
licher Zweck die Vernichtung poli 
tischer Gegner gewesen sei . Die 
erneute Oberprüfung dieses Urteils 
durch den Bundesgerichtshof konnte 
infolge des Todes des Angeklagten 
Rehse (leider!) nicht durchgeführt 
werden . 
Nach einer anderen - ebenfalls ein 
Freispruch, diesmal vonAngehörigen 
eines Standgerichts - Entscheidung 
des Burldesgerichtshofs (BGHSt 10, 
294 ff = NJW 57, S. 1158 ff) vom 
7. Dezember 1956 war bereits klar, 
daß eineVerurteil ung wegen Mordes, 
wurde an die gleichen Vorausset 
zungen angeknüpft, "nur theoretisch 
möglich wäre ." Es heißt dort: 

"Die bewußte Benutzung der Formen 
des Gerichtsverfahrens zur Errei
chung von 'Zwecken, die mit Recht 
und Gerechtigkeit nichts zu tun 
haben, stellt eine Beugung des 
Rechts im Sinne des § 336 StGB 
dar. Wer gar nicht Recht sprechen 
will und ,die Formen der richter
lichen Täti.gkeit zur Erreichung 
anderer, sachfremder Ziele be~ 
nutzt, kann sich nicht darauf 
berufen , 'daß er sich - äußerlich 
gesehen - an die bestehenden Ge-· 
setze gehalten habe; denn dies 
sei bei einer solchen inneren 
Haltung nur zum Anschein gesche
hen. Auch der Vorwurf übermäßig 
hohen Strafens gehört nicht nur 
dem '.Naturrecht'. an und ist erst 
durch das Verbot grausamer oder 
übermäßig hoher Strafen . . . Be
standteil des deutschen Rechts 
geworden; vielmehr ist von jeher 
ungeschriebener Grundsatz des 
deutschen Strafrechts gewesen ... 



~ ========================== Nicht die Anwe ndung ungültigen 
Rechts , sonder n die m1ßbräuchli
che Anwendung gültiger verfah
rens- oder sachlich r echtlicher 
Gesetze zu rech t s f remden Zwecken 
wird dem Richt e r in solchen Fäl
len vorgeworfen . De rartigen M1ß
brauch unter den Begr i ff de r 
Rechtsbeugung e inzuordnen , und 
zwar auch für d ie Zeit vo r dem 
Zusammenbr uch von 1945 , trägt 
der Senat keine Bedenken . Es kann 
nicht bezwei f elt werden , daß der 
jenige, der in einem ScheLnver
fahren oder unt er bewußter und 
gewollter , ni cht zu rechtferti
gender Ausnutzung eines weit ge 
spannten Stra f r ahmens wider seine 
bessere Oberzeugung d ie Todes
strafe ausspricht oder bestätigt, 
das Recht beug t . " 

Die entscheidende Voraussetzung 
"wider seine bessere Oberzeugung" 
ließ das Bundesverwaltungsgericht 
(Bd. 26, 82 = DriZ 68, 20) fes t 
stellen, daß die Anforderungen, 
dte für eine Verurteilung wegen 
Rechtsbeugung an den Vorsatz des 
Richters gestellt werden, selbst 
und gerade solche Richter schützt, 
"die - wie z. B. der Präsident des 
Volksgerichtshofes Dr. Ro land 
Freisler , als fanatische National
sozialisten von der unmenschlichen 
und rechtswidrigen Denkweise des 
nationalsozialisti schen Regimes so 
durchdrungen waren , daß ihnen -
obgleich sie es besser wissen müs
sen - der unbedingte Rechtsbeu
gungsvorsatz gefehlt haben mag ." 
Mit anderen Worten, selbst Roland 
Freisler, der Blutrichter in der 
Robe, wäre nicht wegen Rechtsbeu
gung verurteilt worden! 
Mit der Strafrechtsänderung vom 
1. Januar 1975 genügt aber inzwi
schen auch bedingter Vorsatz für 
die Rechtsbeugung (BT-Dr. 7/1261; 
Begr. 22; Prot. 7/1062/1153), d.h., 
die bewußt billigende Inkaufoahme 
der Rechtsverletzung. Einer beson
deren Absicht bedarf es nicht. 
übrigens ist anerkannt, daß Täter 
einer Rechtsbeugung auch Staatsan
wälte oder andere Amtsträger sein 
können und die Tathandlung auch die 
Verfälschung des Sachverha 1 tes ist, 
gerade ein Umstand, der sehr im 
deutschen Strafvollzug Bedeutung 
hat, wenn ich nu r an die Diszipli
narverfahren denke und in welcher 
Art.,und Weise dieseoftpraktiziert 
werden unter Mißachtung mi n ima 1 s ter 
Rechtsgrundsätze. 
Der sanktionslose Raum richterli 
cher und behördlicher Willkür -
sonstiger Amtsträger - bleibt also 
nach wie vor erschreckend und un
erträglich groß. 
(Im Fall "Gemein - ENDE 
schaftssprechstunde" handelt es 
sich um einen Rechtsbruch. Rechts
beugung trifft nur auf Personen zu, 
di e mi c de r Rechtsfindung ( Ureeil! ) 
z u t un haben . Red. ) 
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VON KARL LEUBNER 

Der 4 . Strafsenat des Düsse ldor fer 
Oberlandesgerichts ha t den 30jäh
rigen Stefan !~is niewski - RAF-Mit
g lied - zu lebens l anger Freiheits
straf e verurtei lt , obwoh l nicht 
mit 'Sicherhe i t' festste llbar ist, 
ob er übe r ha upt selbs t ges chossen 
hat. 

f erner wi_r f t man ihm vor, e r habe 
bei der Ermor dung des Arbeitgebe r
präsidenten Ha nns-Martin Schleyer, 
sowie der Ermordung s e iner vier Be
g leiter eine 'bestimmt e , fest um
rissene' Rolle gespiel t . 

Dieses Urteil f ür See f an Wisniews
ki, gemessen an den Gerichtsurtei
len der 'Dritten-Rei ch- SS- Massen
mörder', darf nicht wah r sein und 
ist ein Beweis da fü r, daß in den 
Amtsstuben und Ger ich tssälen der 
gegenwärtigen J ustiz wieder rechts
radikaler Verwaltungsterror 
herrscht . 

Die SS- und Blutmörder des Dritten 
Reiches schont die gegenwär tige 
Justiz besonders . Für ~1assenmord 
gibt es 'Haftverschonung', 'hohe 
Renten' und 'Haftentschädigung'. 
Spielten die Nazi-Mörder nicht auch 
alle eine 'fest umrissene Rolle' 
in den Konzentrat i onslagern, Gettos 
und sonstigen Vernichtungsstätten? 
Und war en nicht al l e 55- Angehöri
gen ' ~titglieder der g r ößten staat
lich organisierten Verbr echerbande 
Großdeutschlands'? (Gemeinsame De
klaration des Internationalen Tri 
bunals Nürnberg.) 

Von den SS-Mördern aber verlangt 
die Justiz mit Sicherheit einen 
Nachweis der persönlichen Schieß
bzw . Hinrichtungsbeteiligung. Der 
'persönliche Täterbeweis' für 
SS-Angehörige in einem 'Rechts
staat' steht auch dem Verur teil ten 
Seefan Wisniewski zu . De r Antrag 
auf Einstellung des Verfahrens 
durch die Verteidigung war rech
tens . 

~~o bleibt da die Gerecht i gkeit und 
das Vertrauen zu der gegenwärtigen 
BRD-Justiz und zu den Bedienern 
dieser Gerechti gkeits-Maschine? 

Das Präsidi um der VVN/ Bund der An
tifaschisten hat vor vier Jahren 
die Namen von 30 ehemaligen, noch 
lebenden Richtern und Staatsanwäl
ten des faschistischen 'Volksge
richtshofes ' ermittelt und gegen 
sie AnzeigewegenHerdes erstattet . 
Vor vier Jahren des Herdes ange
zeigt, und noch immer keine Anklage 
gegen 30 Blutjuristen! 

Die ranghöchsten SS- Mörder und Tä-

ce r s chont die gegenwärtige J us tiz 
besonders . Haftverschonung für 
über führte Mörder. Die ~iörder b lei
ben au f fr e iem Fuß . \~eitere 15 Tref
f en der l~a ffen-SS . Seit Jahren im
mer wiede r Freisprüche und Haft
Ver schonung f ür SS-~!örder und son
s ti ge Mass enmör der des 3 . Rei ches, 
die s i ch f r eiwi llig zu den MORD
KO~C.1ANDOS gemeldet hatten. Vie le 
angeklagte Nassenmörder br i ngen 
s chon zur Hauptverhandlung einen 
• Haf cverschonungs- Bescheid' vom zu
stä ndigen Oberlandesgericht mit . 

Durch derartige Ur teile , die auch 
zugleich eine Beleidigung für NS
Opfe~ und für die Hinterbliebenen 
sind, hat das nach dem totalen Zu
sammenbruch des 3 . Reiches mühsam 
era rbeitete Ansehen der BRD in der 
Welt erheblichen Schaden genommen . 
Kann man da noch von Rechtspre
chung und Rech tsstaatlichkeic spre
chen ? Vi e lmehr ist dieser Staat 
rechts . 

Wenn man bedenkt , was die Justiz 
heute mit einfachen Leuten bei der 
geringsten Verfehlung macht, dann 
kann man nur f ragen: 'Wo bleibt die 
Verhältnismäßigkei t in der Recht
sprechung und in der Strafzumes
sung ?' 

Für einen Mord gibt es lebensläng
lich, aber für Massenmord i m 3. 
Reich HAFTVERSCHONUNG . Ein 'klei
ner' Mörder hat immer aus niedrigen 
Beweggründen gehandelt , das ist 
Voraussetzung für seine Verurtei
lung . Handelten die NS-MASSENMÖR
DER etwa aus 'h o h e n' Be
weggründen? 

Karl L e u b n e 
Diez/Lahn 
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auch als -HACKER- kann 
man sehr viel Knete verdienen. 

hilfenbrief ausgehändigt. An die
ser Fortbi 1 dungs- oder Umschu 1 ungs
maßnahme können in Castrop-Rauxel 
jährlich bis zu neunzig Gefängnis
insassen teilnehmen. 
In Einzelfällen gibt es diese Mög-
1 ichkei t auch für Gefangene anderer 
Justizvollzugsanstalten. In Lands
berg am Lech bekommen pro Jahr d~ei 
bis vier Häftlinge die Gelegenhe1t, 
sich im OV-Bildungszentrum in Mün
chen zum Programmierer oder Orga
nisator ausbilden zu lassen. Ent
scheidend für die Auswahl ist eine 
entsprechende Vorbildung. 

NEIGUNG ENTSCHEIDET 
Keinerlei Zulassungsbeschränkungen 
gibt es dagegen in Bayreuth . Ver
anstalter ist hier das Bayerische 
S taa tsmi ni steri um für Justiz in Zu
sammenarbeit mit der I ndus tri e- und 
Handelskammer Oberfranken in Bay
reuth. Eine Vorbildung im kaufmän
nischen Bereich ist erwünscht, je
doch nicht Bedingung. Berufspraxis 
wird nicht vorausgesetzt, Neigung 
und Fähigkeiten in Mathematik und 
logischem Denken aber sind erfor
derlich. Grundsätzlich wird jedem 
Lernwilligen die Chance gegeben 
teil zunehmen. Auch das Alter spielt 
keine Rolle. 
Derzeit findet in Bayreuth bereits 
der fünfte Grundlehrgang statt; 
bisher wurdejährlich einer angebo
ten und mit jeweils fünfzehn bis 
zwanzig Teilnehmern durchgeführt . 
Das Interesse am Kurs steigt je
doch - in diesem Jahr haben sich 
28 Strafgefangene angemeldet . Oie 
meisten sind mit Feuereifer dabei 
und bringen laut Lehrgangsleitung 
gutebissehr gute Leistungen. Bis
her haben pro Lehrgang· nur etwa 
drei Tei 1 nehmer das Handtuch gewor
fen; Gründe dafür waren aber nicht 
nur mangelndes Interesse, sondern 
auch überraschende frühzeitige 
Entlassungen. 
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Der Unterricht findet in Bayreuth 
ausschließlich in der Freizeit der 
Gefangenen statt: an drei Tagen in 
der Woche je eine Doppelstunde, an 
Samstagen vier Stunden Praktikum, 
teils in der Anstalt selbst, teils 
bei Firmen und Unternehmen in der 
Umgebung. So wird zum Beispiel auch 
das Rechenzentrum der Universität 
als Ahschauungsobjekt benutzt . 
Vermittelt werden Grundkenntnisse 
elektronischer Datenverarbeitung, 
Programmiersprachen werden erlernt, 
Probleme und Auswirkungen der neu
en Technologie diskutiert. Auch 
Buchführung und Betriebskunde ste
hen auf dem Lehrplan. Die Funk
tionsweise der Computer wird vor 
allem in der Praxis erforscht. Ei
ne Computerfirma stellt dafür ko
stenlos Geräte zur Verfügung. Frei
gänger können auch bei Privatfirmen 
ein längeres Praktikum abso 1 vi eren. 
Nach achtzig Doppelstunden können 
die Häftlinge ihr neuer ... JOrbenes 
Wissen in einer Prüfung unter Be
weis stellen - die Industrie- und 
Handelskammer Oberfranken stellt 
bei erfolgreicher Teilnahme eine 
Bescheinigung aus. Wer sich beson
ders begabt zeigt, wird zu einer 
Ergänzungsprüfung zugelassen. Soll
te ein Teilnehmernach der Haftzeit 
ein einschlägiges Studium anstre
ben, hat er von diesem Lehrgang ei
nen besonderen Vortei 1: Es wird ihm 
bei erfolgreicher Teilnahme Seme
sterermäßigung gewährt. 
In der Justizvollzugsanstalt Rok
kenberg ist die Situation ähnlich . 
Auch hier wird die Ausbildung zum 
Oatentypisten oder Operator im Ge
fängnis sel bst durchgeführt und 
mit einer internen Prüfung abge
schlossen. Zugelassen sind jedoch 
nur solche GefaRgene, die zu einer 
Jugendstrafe verurteilt sind . 

OIE CHANCE WIRD GENUTZT 
Daß diese Weiterbildungsangebote 
bei den Gefangenen Anklang finden, 
beweist die rege Beteiligung und 
dieerstaunlich geringe Zahl derer, 
die vorzeitig wieder abs?ringen. 
Sie haben die Chance erkannt, die 
sieh ihnen hier bietet . Das gilt 
nicht nur für die Zeit der Haft
strafe. in der sie vielleicht eine 
i nter.essante und abwechs 1 ungsrei ehe 
Beschäftigung suchen . Für den Ge
fangenen ist es vor allem auch 
wichtig, einer Arbeit nachzugehen, 
zu derer eine positive Einstellung 
gewinnt und die er desha 1 b nach der 
Entlassung bereit ist fortzuführen , 
Dazu einHäftling : "Wir streben auf 
das Zeitalter der Elektronik zu . 
Hier liegt unsere Zu kunft ." 
In Paragraph 37 Absatz 3 des Straf
vollzugsgesetzes ist festgelegt, 
da~ dem Gefangenen Gelegenheit zur 
Berufsausbildung, beruflichen Fort-
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bildung, Umschulung oder Teilnahme 
an anderen ausbildenden oder wei
terbildenden ~1aßnahmen gegeben wer
den soll . Oiesem "Bildungsangebot" 
fiegen die in der Praxis bestätig
ten Erkenntnisse zugrunde, daß 
überdurchschnittlich viele Gefan
gene keinen erforderlichen Schul
abschluß oder keine abgeschlossene 
Berufsausbildung besitzen. Bei an
gespannter wirtschaftlicher Lage 
sind sie die ersten, die keine Ar
beit mehr finden oder denen gekün
digt wird. 

GEZIELTt FORTBILDUNG 
Es kommt nicht nur darauf an, den 
Gefangenen irgendeine Ausbildung 
zu geben. In Bayern 1 assen sieh zum 
Beispiel - nach neuesten Aussagen 
der Landesarbeitsämter - zunehmend 
Arbeitslose umschulen, .um den sich 
wandelnden Anforderungen am Ar
beitsmarkt besser gerecht zu wer
den. Sie wollen dort schneller Be
schäftigung finden, wo Bedarf an 
Arbeitskräften besteht . Dabei ste
hen mit 30 Prozent Bürofachkräfte, 
Verwaltungs- und Datenverarbei
tungsfachleute an der Spitze der 
neu angestrebten Berufe. Es domi 
niert der Wunsch, künftig in den 
Bereichen EDV , Elektronik oder Mi
kroprozessortechni k zu arbeiten . 
Bisher hat sich gezeigt, daß diese 
Fortbildungsmaßnahmennicht umsonst 
waren . Von'denen, di e im zweiten 
Quartal 1983 eine Umschulung abge
schlossen haben, hatten 75 Prozent 
am Jahresende wieder eine Stelle 
gefunden. 
Arbeitslosigkeit erhöht die Gefahr 
der Rückfälligkeit bei entlassenen 
Strafgefangenen beträchtlich . Eine 
Ausbildung im Bereich neuer Tech
nologien ist für sie eine Chance, 
wieder "ein nützliches Mitglied der 
Gesellschaft" zu werden. 
Vielleicht wären einige Straftäter 
gar nicht auf die schiefe Bahn ge
raten, wenn man ihnen schon vorher 
eine gute Ausbildung ermöglicht 
hätte. Unter diesem Aspekt ist auch 
der ·kuriose Vorfa ll zu betrachten, 
der sich vor kurzem in einem deut
schen Gerichtssaal abgespielt hat. 
Ein Angeklagter wollte gegen sein 
Urteil - ei nei nha 1 b Jahre Haft- Be
rufung einlegen. Es war ihm zu we
nig. Der seitlängerer Zeit Arbeits
lose wollte in seiner Haftzeit end
lich das tun. was ihm in Freiheit 
bisher nicht ge l ungen war : eine 
Ausbildung abschließen! Doch dafür 
hätte ihn der Richter zu zwei Jah
ren oder länger verurteilen müs
sen .. . 
Mechthilde Gruber 
(Mit freundlicher Genehmigung der 
Vogel-verlag KG Würzburg entnommen 
aus "CHIP" - dem Microcomputer -
Fachmagazin , Nr . 7 - Juli 1984) 
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"GUTEN TAG", sage ich zu dem Sozi
alarbeiter. Er sieht mich an. Er 
scheint mich nicht erwartet zu ha
ben, weiß aber sofort , warum ich 
gekommen bin. 

Soz . : Heute können Sie nicht tele
fonieren 

Ich : Aber ich wollte .. . 

Soz.: Sie haben in diesem ~lonat be
reits genug telefoniert. 

Ich : Aber ich wollte doch nur sa
gen .. . 

Soz.: Im nächsten ~onat können Sie 
wieder etwas sagen, in diesem 
Monat haben Sie schon genug 
gesagt . Das Telefon ist nicht 
nur für Sie da ... 

Ich : Darf ich auch mal ... 

Soz . : Aber ich habe Ihnen doch ge
sagt, daß .. . 

Ich : Verdammt nochmal! Ich will 
doch nur ... 

Soz . : Im nächsten Honat 

Ich : Aber Herr Krüger, ich will 
nicht telefo ... 

Soz . : Das ist ja schön, daß Sie in 
diesem Monat nicht telefonie
ren wollen . 

Ich : In diesem Monat 

Soz . : In diesem ~lonat 

Ich : In diesem:-tonat will ich doch 
nur sagen ... 

Soz . : Aber nicht am Telefon! 

Ich : Darum geht es mir doch nicht. 

Soz . : Was wollen Sie dann noch hier? 

Ich : Das wi 11 ich Ihnen doch schon 
die ganze Zeit er klären . 

Soz.: Und ich habe Ihnen erklärt, 
daß Sie nicht telefonieren 
können ... 

Ich : Das haben wir doch nun ge
klärt ... 

Soz . : Wenn Sie das eingesehen haben, 
warum halten sie dann noch 
hier den ganzen Verkehr auf? 

Ich ( ... zynisch resignierend) 
Damit kei ner teLefonieren 
kann, ver dammt nochmal ! 

-Dietmar Jochum-
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A N W A L T S G E S P R Ä C H 

lCH BI:\ EI~ DIEB, OHNE DASS ICH ~!IR VORSÄTZLICH UND RECHTSWIDRIG EINE 
fRE}IDE, BE~GLtCHE SACHE .~~GEEIGNET HABE. ODER SCHEINT ES NUR SO, UND 
ICH HABE ~!IR DOCH ... , NA JA, ET\~AS FREXDES, BE\,'EGLlCHES L~TER DEN NAGEL 
GERISSEN? 

ICH HABE EINEN RECHTSAN\vALT KONSULTIERT UND IH~I VON MEINE~·! PROBLEI1 BE
RICHTET: 

Rechrsanw. : Das ist ja interessant . 

Ich: Na ja, ich habe dieses fremde, bewegliche Sächelchen zwar 
nicht mit eigenen Händen weggetragen, aber es könnte doch 
immerhin sein, daß, äh, Sie wissen sicher was ich meine -
also, diese von mir nicht getragene Sachedoch unter Umstän
den oder ganz bestimmt als Diebstahl im Sinne des Strafge
setzbuches bewertet werden kann. 

Rechtsanw.: So schnell wird ja in unserem Rechts-, ich meine in unserem 
Staat nun auch nicht geschossen. 

Ich : Sie meinen, daß ich vielleicht Glück haben könnte? 

Rechtsanw. : Von Glück kann da nicht die Rede sein. 

Ich: Also Pech . 

Rechtsanw.: Werden Sie mal etwas ruhiger, damit wir den Fall nicht von 
der verkehrten Seite anpacken . Einen moralischen Verstoß, 
soweit bin ich schon, haben Sie sich da schon geleistet. 
Aber das läßt sich ja alles ausbügeln. Also fangen wir mal 
von Anfang an. Sie sind also in dieses Büro . . . und als Sie 
wieder herauskamen, fehltendiesem Büro ... , also diesem Bü
roangestellten zwanzig ~lark. 

Ich: Ja, so war das. 

Rechtsanw . : Und er verlangt von Ihnen Ersatz? 

Ich: Jawohl, und anzeigen will er mich auch . 

Rechtsanw. : Wo lagen diese zwanzig Hark denn? 

Ich: Also, das Geld lag nicht in diesem Büro. 

Rechtsanw.: \~ie können Sie denn Geld stehlen, das überhaupt nicht vor
handen ist? 

Ich: Tja, das Geld war eigentlich nicht im Büro des Schreibers , 
es war im Büro des Chefs. 

Rechtsanw . : Also, haben Sie es dort gestohlen? 

Ich: Sehen Sie, das istmeinProblem. Ich habe das Geld nicht dem 
Chef geklaut, sondern dem Büroschreiber. 

Rechtsanw.: Hatte der Schreiber sein Geld dort verwahrt? 

Ich: Eigentlich nicht . Er sollte es am Monatsende bekommen. 
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Rechtsanw.: Und wo ist das Geld jetzt? 

Ich: Immer noch im Büro des Chefs. 

Rechtsanw.: ( ... schreit) Dann können Sie' s ja auch nicht geklaut haben. 

Ich: ( ... schreie ebenfalls) Doch! 

Rechtsanw.: ( ... etwas ruhiger) Verflixt nochmal 

Ich: ... na ja, der Chef will es dem Schreiber ... , weil ich ihn 
verführt habe ... 

Rechtsanw . : ( ... mit dem Blick der Erleuchtung) Sie haben 3lso den Schrei
ber angestiftet, da's Geld zu stehlen? 

Ich: Nein! 

Rechtsanw.: ( .. . verbissen und aggressiv) Zum Teufel nochmal, wer hat 
denn jetzt das verdammte Geld gestohlen? 

Ich: Ich! 

Rechtsanw.: Was haben Sie mit dem Geld gemacht? 

Ich: Im Büro des Chefs des Schreibers gelassen. 

Rechtsanw.: ( . . . faßt sich an die Stirn und schlägt mehrmals mit der fla
chen Hand zu) Verflixt und zugenäht! Haben Sie das Geld dort 
versteckt und wollten es später holen? 

Ich: Nein. 

Rechtsanw.: Junger Freund, meine Zeit ist kostbar. Zeit ist Geld. Also, 
wer hat denn nun das verdammte Geld? 

Ich: Sehen Sie, das hat der Chef auch gesagt : Zeit ist Geld! Und 
daß e r dem Schreiber zwanzig Mark vom Lohn einbehalten muß, 
weil ich ihn verführt habe , kostbare Zeit zu vergeuden. Der 
Chef bemerkte also, daß ichdemSchreiber die Zeit gestohlen 
hatte. Und deswegen kam ich zu Ihnen , um Sie um Rat zu fra
gen, ob Zeit eine fremde, bewegliche Sache ist, wenn anderen, 
wie gesagt, zwanzig Mark vom Lohn einbehalten werden. Der 
Schreiber will mich nun verklagen und anklagen. Er will Er
satz. 

Rechtsanw.: Aha, so liegt die Sache also. Und deswegen kommen Sie zu 
mir und reden stundenlang um den heißen Brei. Sie haben mir 
dreißig kostbare ~Ii nuten geraubt . Dafür berechne ich Ihnen, 
ich will mal nachsichtig sein, zwanzig~!ark fürdie kostbare, 
geraubte Zeit . 

ICH BIN EIN RÄUBER, OHNE DASS ICH VORSÄTZLICH UNo RECHTSWIDRIG MITTELS 
EINER GEFÄHRLICHEN WAFFE (ODER DOCH?) ETWAS FREMDES UND BEWEGLICHES MIT
GEHEN LIESS. ODER IST MEIN MUNDWERK SO GEFÄHRLICH, DASS, ... ACH, LAS
SEN WIR DAS. 

-Dietmar Jochum-

• 
I s gab einmal einen Hau

fen Abfall mit Namen 
Dr eck . 

Dreck, der in seinem jämmerlichen 
Zustand unter seinesgleichen eher 
unter einem Häufchen Schutt unter
zuordnen war, wurde, als man ihn 
zu Hause als überflüssigen Ballast 
erkannte, kurzerhand auf die Straße 
gesetzt. Sehr lange blieb e r auf 
demselben Fleck sitzen und rührte 
sich nicht. Vorüberziehende Men
schen sahen ihn stumm und kopfschüt
telnd an und manche traten ihm in 
die Seite, daß er einige Meter über 
die Straße rollte . Das ärgerte 
Dreck so sehr , daß er erst recht 
sitzen, ja unter dem Schmerz der 
Tritte sogar liegen blieb. 

Ein paar freundliche Henschen, die 
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an ihm vorbeikamen und Mitleid mit 
ihm hatten, hoben ihn auf . Sie nah
men ihn mit nach Hause und legten 
ihn in eine Ecke. Das tat Dreck 
gut . Er erholte sich. Nach eirt paar 
Tagen stellten die Leute fest, daß 
Dreck nur nutzlos in der Ecke lag 
und schmissenihnwieder hinaus . Da 
saß er wieder auf der Straße und 
die ~lenschen sahen ihn noch erstaun
ter an, waren sie doch schon f~oh 
darüber, einige Tage nicht an Dreck 
vorübergehen zu müssen. 

Sie meldeten den Vorfall nun der 
Aufsichtsbehörde, die für die Ord
nung und Sauberkeit auf den Straßen 
zuständig ist. Diese kamen schon 
sehr bald und luden Dreck in ihren 
Wagen . Erfreut stellte dieser fest , 
daß sich in dem wagen noch drei 
seiner Artgenossen befanden, die 
man e1n1ge Stunden zuvor in ande
ren Straßen aufgesammelt hatte und 

--

denen es genauso dreckig ging wie 
ihm. Einem ging es so dr eckig, daß 
Dreck sich vor ihm fürchtete. Doch 
Dreck, der auch schon einiges mit
gemacht hatte, überwand diese 
Furcht sehr schnell und fragte ihn, 
wohin sie nun führen. Schmutz, so 
hieß der andere, erklärte ihm, daß 
er schon das dritte Mal dabei sei' 
und sich schon daran gewöhnt habe. 
Dreck verstand immer noch nicht, 
was dieser meinte und bohrte weiter 
in seiner Frage. "In die große Ver
wertungsanlage", entgegnete Schmutz 
- und Dreck konnte sich darauf kei
nen Reim machen. "Was macht man da 
mit uns?" fragte er . "Das ist noch 
der einzige Ort, an dem man uns ge
brauchen kann", erklärte der ande
re. Dreck war erfreut, hatte er 
doch den Gedanken und die Hoffnung 
auf seine Nützlichkeit schon längst 
aufgegeben . 

Der wagen lieferte Dreck und seine 
Genossen in der großen Verwertungs
anlage ab . Dort wurden in der AuE
nahmeabteilung zuerst die Formal i 
täten erledigt und danach brachte 
man die vier in die Waschanlagen
Abteilung. Nachdem sie dies hinter 
sich hatten, wurden sie in eine Ab
stellkammer gelegt. Diese wurde von 
außen verschlossen und alle zwei 
Stunden kam ein ~ärter der Verwer
tungsanlage vorbei, um sich davon 
zu überzeugen, ob Dreck und seine 
Kollegen noch da waren. Dreck wurde 
nun böse und langweilte sich auch 
sehr, hatte er doch gehofft, von 
seiner Nutzlosigkeit befreit zu 
werden. Er beschloß aus dem Fenster 
zu springen, um wieder auf der Stra
ße liegen zu können, stellte jedoch 
enttäuscht fest, daß das Fenster 
vergittert war. Ohne sich um seine 
Kollegen zu kümmern, die ihm die 
Zwecklosigkeit seines Tuns demon
strieren wollten, trommelte er ge
gen die verschlossene Tür . 

Derselbe Wärter 
und fragte Dreck, 
Er erwiderte , daß 
Verwertungsanlage 
fühle als auf der 

kam wieder vorbei 
was er wünsche. 
er sich in der 

noch nutzloser 
Straße und ver-



langte, ihn wieder gehen·zu lassen. 
Der Wärter lachte Dreck jedoch nur 
aus , meinte, daß in der Anlage auf 
Gefühle keine Rücksicht genommen 
werde, gab Dreck einen Stoß, daß i!r 
auf den Boden der Abstellkammer 
fiel und v~rscbloß wieder die Tür. 
Nun machte Dreck seine Kollegen dafür 
verantwortlich, daß sie ihm einen 
Nutzen vorgegaukelt hatten, der 
sich jetzt nicht bestätigte . 

Die anderen versuchten Dreck zu be
ruhigen, indem sie ihm erklärten, 
daß es noch andere Verwertungsanla
gen in der Stadt gäbe und man in 
dieser nur einige Tage verbringen 
müßte, bis die Ordnungsstelle der 
Aufsichtsbehörde entschieden hätte, 
welche Verwertungsanlage für wen in 
Frage käme . Und dann erzählten sie 
Dreck auch von den freiwilligen 
Helfern dieser Anlagen, die schon 
oft eigene Verwertung für Anlagen
durchgänger gehabt hatten und man 
so auch außerhalb der Anlagen wie
der nützlich sein konnte. 

Dreck hatte sich wieder beruhigt 
und wartete, daß m!ln ihn erneut ge
brauchen könne , hatte er doch die 
Zusicherung eines Kollegen (von 
Schmutz), daß der schon dr eimal von 
einem freiwilligen Helfer ~ieder 
einem Nutzen zugeführt worden war . 

Bald darauf, als die Aufsichtsbe
hörde entschieden hatte, Dreck in 
die Anlage B zu versetzen, verab
schiedete er sich von Schmutz und 
seinen beiden Freunden und wurde 
abtransportiert. In der anderen An
lage konnte er sich frei bewegen. 
Man sagte ihm, daß das notwendig 
und vorgeschrieben sei, damit er 
f rüher oder später wi eder verwendet 
werden könne . "Re- Technisierung", 
nannt e man diese Fr eizügigkeit . 
Dreck sah wieder einen Hoffnungs
schimmer , und nie in seinem Dasein 
war e r glücklicher als in der Anla
ge B. 

Dreck kam dann in die Obhut eines 
Re- Technisierungshelfer s . Doch er 
bekam schon bald ein Gespür dafür, 
daß dieser Helfer mehr die Inter
essen der Institution vertrat, als 
Dreck eigenständig zu einem Glied 
der Technik entwickeln zu lassen. 
Er fühlte sich gepr ellt . Han gab 
ihm aber schon bald zu verstehen, 
daß er bisher immer nur ein Haufen 
Abfall gewesen sei und zunächst an 
einer allgemeinen Formungsgrund
schulung teilnehmen müsse, bevor er 
sich mit eigenen Vor stellungen über 
seine spätere Verwertung beschäfti
ge. Und wenn er sich bewähre , könne 
er ja Funktionen einnehmen, die 
weit über die Kenntnisvermittlung 
der Grundschulung hinausreichen. 
Dreck, der glaubte (bevor er zu Ab
fall wurde) , vo l l am technischen 
Prozeß mitgewi rkt zu haben, fühlte 
sich weit zurückver setzt.und litt 
unter Resignationser scheinungen. 

Doch sie gingen bald vorüber, als 
man ihm mitteilte, daß sich ein 
freiwilliger Re-Technisierungshel
fer gefunden habe, der vor ein paar 
Jahren sein Praktikum in der Anla
ge ahsolviert hatte und sich nun 
für Dreck interessiere. Dreck ver
stand vor lauter Freude die Welt 
und die Anlage nicht mehr. 

Der freiwillige Re-Technisierungs
helfer bot ihm nach seiner Verwer
tung in der Anlage in einem Labor, 
das er seit einigen Wochen leitete, 
die Funktion als Lötkolben an . 
Dreck wurde nun in seiner Freude so 
hochmütig, daß er sich von seinen 
Artgenossen immer mehr distanzier
te und seine Gestalt nur noch auf 
seine spätere Funktion konzentrier
te. Wegen seiner Hochmütigkeit wur
de er gemieden, und schon bald fand 
er sich in der Verwertungsanlage 
nicht mehr zurecht. Uberall lag er 
im Weg. Hob man ihn auf und trug 
ihn in eine Ecke, machte er sich 
bald wieder in der ganzen Anlage 
breit. Doch Dreck war kein hoff
nungsloser Fall. Der freiwillige 
Re-Technisierungshelfer erkannte 
das Problem, und es gelang ihm auch 
die Erwartungshaltung von Dreck et-

was zurückzuschrauben. Er bot ihm 
zunächst mit vielerlei Ausreden ei
ne Funktion als Reagenzglas an. Um 
in dieser Funktion nicht noch eine 
Degradierung hinnehmen zu müssen, 
verhielt Dreck sich in der nächsten 
Zeit angepaßter. Als er sich voll 
in den Verwertungsprozeß eingeglie
dert hatte, unternahm man den Ver
such, ihn in dem Labor des freiwil
ligen Helfers zu erproben. 

Nach anfänglichen Schwierigkeiten 
war er re-technisiert. 

Er funktionierce jahrelang als Ver
längerungskabel; bei einem Kurz
schluß wurde er bis zur Unkennt
lichkeit vernichtet. 

-Dietmar Jochum-

alle Hosen- und Jackentaschen kontrollieren, ob noch irgendwo 
Geld oder Papiere sind 

wenn sich die automatische Glastür viel zu langsam Millimeter 
um ~lillimeter vor dir öffnet, um dich dem Sprechzentrum fünf 
Schritte näher zu bringen 

bis zur nächsten Glastür 

daß heute die nette Rundliche da 1st, die versucht, die Kon
trolle erträglich durchzuführen 

jede Empfindung abzuschalten, wenn die Finger der dicken 
Blonden wie Spinnenbeine über deinen Körper kriechen 

- mitten im Gespräch - auseinandergerissen zu werden 

dauernd auf die Uhr zu sehen 

~~nschen in Quadraten oder Scheiben zu erleben 

je nachdem, ob die Gitter aus 1vaagerechten oder aus waage
rechten und senkrechten Streben zusammengesetzt sind 

ständig beobachtet fühlen 

abhängig sein vom Wohll~ollen der Beamten, 

Platzangst 

ist 

die Sprechstunde nach .30 ~1inuten oder nach eineinhalb Stunden 
zu beenden 

das Gefühl, du mußt jetzt sofort raus 

ohnmächtig und hilflos fühlen 

trotzdem inmer wieder kommen und sich auf 'die nächste Sprech
stunde freuen 

(Beate Keydel) 
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Eine Fotoausstellung der Gefangenen von »SANTA FU«, 
Justizvollzugsanstalt in Harnburg 

Foto: ·SANTA FU· ~~ Nacht 

»Die Entwicklung der Strafen 
und des Strafvollzuges vom Mittelalter 

bis zur Gegenwart in Hamburg« 
Die geschichtliche Aufarbeitung und Umsetzung 

der Vergangenheit in die Gegenwart 
als Plädoyer fiir notwendige Reformen des Strafrechts 

und des Strafvollzuges 

*********** 
Denis Pecic, Strafgefangener, 33 Jahre Knast, Initiator und Gestalter 
der Fotoausstellung von Santa Fu, wissenschaftlicher Mitarbeiter der 
Universität Bremen (Kriminalpolitik), äußert e sich bei der Eröffmmg der 
Ausstellung in einem Referat , ... ie folgt: 

Meine Damen und Herren, liebe Freunde ! 

Eine Fotodokumentation aus der berühmt-berüchtigten Strafans~:alt "Santa 
Fu" zu Hamburg ist auch im heuti.gen Strafvollzug ebenso ungewöhnlich, 
wenn nicht sogar einmalig, wie unpopulär . Das heutige Thema also: 

STRAFEN UND STRAFVOLLZUG VOM MITTELALTER BIS HEUTE - AM SEISPIEL t!AMBURG 

• 
Die Zeitgeschichte hat schon oft 
die Geschichte eingeholt: Die bi
blischen ~1enschenverfolgungen im 
Altertum und die Christenverfolgung 
in Rom, wo Menschen in die Arena 
getrieben, zur öffentlichen Belu
stigung und Befriedigung grausamer 
T'riebe, von Löwen lebendig zer
fleischt, von Gladiatoren getö tet 
und vonStieren aufgespießt wurden . 
Im !-littelalter waren es die blut
rünstigen Lebens- und Leibesstra
fen der weltlichen Obrigkeit und 
die massenhaften Enthauptungen der 

Seeräuber. Parallel dazu noch die 
grausame, perverse und sadistische 
Folter mit dem Tod auf dem Schei
terhaufen und dem Mord an Millio
nen von Menschen der Inquisition 
bis in die Neuzeit. Noch lebend in 
Erinnerung sind die Menschenverfol
gungen, die Greueltaten und die 
Morde an ~Ii 11 ionen von Menschen der 
Nazi- Terrorherrschaft: massenweise 
wurden Menschen (auch Kinder) in 
den Ostgebieten erschossen und in 
Massengräbern verscharrt, in Kon
zentrationslagern umgebracht oder 
vergast, in Gefängnissen totge
schlagen oder hingerichtet. Der 
einzige Unterschied zum Mittelal
t er war, daß einzelne Greueltaten 
und ~lassenmorde an Menschen meist 
von der Bevölkerung verborgen voll
zogen wurden. Auch die Gefängnisse 
- Relikte des Mittelalters in un
serer Zeit - haQen ihre grausame 
und makabere Geschichte : 

Schon im klassischen Altertum gab 
es neben den kleinen biblischen 
Gefängnissen auch große Gefängnis
se, offenbar erstmals im alten 
Ägypten, wo Menschen zur Verrich
tung schwerer Arbeit e i ngesperr t 
waren . Große Gefängnisse waren auch 
im alten Rom sehr beliebt: Verbre
cher, die eigentlich das Leben ver
wirkt hatten, ließ ~n schwere Ar
beiten ausführen, für die freie Ar
beiter bzw. Sklaven nicht oder nicht 
ausreichend zur Verfügung standen, 
wie z . B. in Steinbrüchen und Blei
bergwerken oder am Straßen- und 
Wasserleitungsbau etc . Schon damals 
trugen die Sträflinge teilweise 
schwere Ketten. Später wurden sie 
auch in "Bagnos" oder "Galeeren" 
geschlossen. Die Behandlung war 
hart und grausam; sie stellte eine 
größere Grausamkeit dar als etwa 
die Todesstrafe . 

In den meisten Burgen der Raubrit
ter waren im Mittelalter Privat
kerker, wo Ritterschaft und Adel 
auch ehebrecherische Frauen bis zu 
ihrem Tode gefänglich eingemauert 
halten konnten, sehr verbreitet . 
In katholischen Länder n waren es 
Klostergefängnisse, in denen Ehe
brecherinnen "von Stand" eingeker 
ker t waren, wenn sie nicht wie Bür
gerliche der Todesstrafe ausgelie
fert wurden. 

Die eigentlichen weltlichen Getäng
nisse verbreiteten sich mit der 
öffentlichen Strafe der weltlichen 
Obrigkeit nach der Halsgerichtsord
nung . Anfangs wurden Übeltäter bis 
zur Vollstreckung der Lebens- oder 
Leibesstrafe in Verwahrgefängnis
sen sicher verwahrt, meist auch mit 
schweren Ketten. beladen oder an Ko
jen angeschlossen. Grausame Folter
methoden zur Erpressung von Ge-

(Grundgesetz) 

Die Geschichte der Hinrichtungen, 
der Folter, der Kriminalstrafen und 
dt-s Strafvollzugs, gehört neben den 
blutigen Kriegen zu der grausamsten 
Geschichte der Vollstreckung obrig
keitsstaatlicher Gewalt an Menschen . 
Menschen wurden enthauptet, gevier
teilt, gehenkt, gerädert von unten 
nach oben oder von oben nach unten, 
verbrannt, gepfählt, ertränkt, le
bendig begraben, gefoltert, ver
stümmelt, eingesperrt und in jüng
ster Geschichte auch vergast, wie 
sie auch noch heute wie Tiere in 
Gefängnisse eingesperrt und mit 
subtilen ~ethoden vernichtet wer
den. »DIE WÜRDE DES OEDES) MENSCHEN IST UNANTASTBAR« 
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ständnissen, auch von Unschuldigen, 
waren üblich . Die Inquisition, mit 
ihren schrecklichen Folterkammern, 
übertraf noch an Grausamkeit der 
Unterbringung und Behandlung die 
weltlichen Verwahrgefängnisse. Es 
waren hie wie dort Gräber und Pest
höolen, wo Menschen bald darben, 
wenn sie nicht an den Folgen grau
samer Folter oder auf dem Scheiter
haufen starben. Neben der sadisti
schen und perversen Folter wurden 
inhaftierte Frauen und Mädchen auch 
noch geschändet und ihre Haft ver
längert, um sie aus diesem Grunde 
in der Gewalt behalten zu können. 

~it der Freiheitsstrafe im späten 
~ittelalter entstanden nach dem 
Amsterdamer Huster des Werk- und 
Zuchthauses sowie Spinnbauses die 
Strafgefängnisse, Zuchthäuser, 
Strafanstalten und schließlich die 
Justizvollzugsanstalten Jungster 
Zeit. Eines haben sie alle gemein
sam: den eingesperrten ~enschen mit 
brutalen oder subtilen Methoden in 
seiner sozialen und physischen Exi
stenz zu vernichten, um politische 
oder ideologische Macht durch Ge
walt und Abschreckung gegen die Be
völkerung durchzusetzen oder abzu
sichern. 

ZUM SINN UND ZWECK DER STRAFE 

Im biblischen Altertum galt der 
Vergeltungsgrundsatz "Auge um Auge, 
Zahn um Zahn" . Im alten germani
schen Fehderecht (Fehde) war es die 
Privatrache. Despoten undweltliehe 
Obrigkeit züchtigten die Menschen 
zu ihren Untertanen durch maßlose 
Strafe. Öffentliche Strafen dienten 
der Vergeltung und Abschreckung 
durch Verstümmelung oder Vernich
tung des Friedbrechers. Die Inqui
sition und Terrorherrschaften er
zwangen die totale Unter werfung der 
Menschen durch Religion bzw. Ideo
logie und ihrer Dogmen mit Folter, 
Kerker, Hexenverbrennung und Mord. 
Das alles geschah "Im::-lamen Gottes, 
des Schöpfers" oder "Im ::-ladlen des 
Volkes" (für Volk und Staat zum 
Heil des IOOOjährigen Reiches), 
wie auch die Scheinbegriffe "Ge
rechtigkeit" und "Recht" für ein 
Ubermaß an Vergeltung und Ubelszu
fügung in Strafsanktionen der "Hals
gerichtsordnung" und dogmatische 
Rechtsnormen des "Strafgesetzbu
ches" von 1871 herhalten mußten 
und noch heute müssen, um zu ver
schleiern, ,daß sie nur der poli
tischen Nachterhaltung der Regie
renden und der Besitzsicherung d~r 
Reichen gegen breite Schichten der 
unterprivilegierten Bevölkerung 
dienen. 

Und nun zur Intention der FOTOAUS
STELLUNG VON SANTA FU 

Die Fotodukumentat ion soll als Fo
rum der Gefangenen in der Öffent
lichkeit den bundesdeutschen Straf-

Suraubrrschiidd mit emem schweren etsemen Na
gel durchschlagen. Fundort: Grasbrook. Onginaltm 
Museum für H.unburgtsche Geschichte. 

vollzug und seine Folgen für die 
Betroffenen und die Allgemeinheit 
transparent machen. Es ist kein Zu
fall, daß diese Ausstellung in 
"Santa Fu" entstanden ist, denn 
diese Strafanstalt ist nicht um
sonst so berühmt-berüchtigt 'wie 
"San Quent in". Vor diesem Vergleich 
wurde das Zuchthaus auch "das To
tenhaus" bezeichnet. Erst die Ge
fangenenrevolte von Juli 1972 
brachte die Wende zu grundlegenden 
Reformen. Es gibt heute viele Leu
te1 die sagen: "Den Verbrechern 
geht es viel zu gut da drinnen". 
Könnten die Zellenwände und Gemäu
er dieses Gefängnisses reden, wür
den alle, die sie hören, vor Grau
en zu Salzsäulen erstarren. Sogar 
am Kirchenaltar hat sich ein G~
fangener erhängt. Gewa 1 texzesse ge
gen Gefangene, Todesfälle, Selbst
mordversuche und Selbstmorde waren 
die Regel: schmoren, verzweifeln, 
verrecken! Sogar ein Beamter er
schoß sieb mit seiner Dienstpistole. 
in einer Zelle; ein anderer wurde 
von einem der halbdutzend Wach
hunde zum Krüppel gebissen . 

Heute wird in "Santa Fu" ein libe
raler Strafvollzug praktiziert, wie 
in keiner anderen bundesdeutschen 
geschlossenen Strafanstalt. Dennoch 
ändert das nichts an der Tatsache, 
daß Strafgefangene noch heute wie 
Tiere in Gefängnisse eingesperrt 
sind und verglichen am erreichten 
Stand der gesellschaftlichen, tech
nischen und wirtscnaftlichen Ent
wicklung schlimmeres Ubel erleiden 
als im Mittelalter. Hier nur ein 
Beispiel: Vo r kaum 2 Honaten hat 
sich Rudi Baumgart an einem Baum im 
Stadtpark in Harnburg erhängt. Nach 

~~ 
jahrelanger Haft kam er in den 
Ubergangsvollzug . Als er nun zur 
Arbeit gehen sollte, um sich lang
sam an das normale Leben zu gewöh
nen, irrte er verstört in der Stadt 
umher und kam nicht mehr zurück. 

Was in einem~tenschen vor sich geht, 
der eingesperrt ist, kann mit einem 
Vogel verglichen werden, den man ein
fängt und in einen Käfig einsperrt . 
Der Vogel wird solange gegen die 
Gitterstäbe fliegen bis er erschöpft 
am Boden liegt. Es kommt dann eine 
Phase, wo er sich beruhigt und re
signiert . Dann setzt die Entfrem
dung von der Freiheit ein, bis man 
eines Tages die Käfigtür aufmachen 
kann und der Vogel sich nicht mehr 
getraut rauszufliegen. ·Es ändert 
nichts daran, ob der Käfig vergol
det oder verrostet ist, ob buntes 
Spielzeug oder nichts drin ist. 

Ich zitiere dazu Bert Brecht: "Es 
gibt verschiedene Arten zu töten. 
l-1an kann einem ein }!esser in den 
Bauch stechen, einem das Brot ent
ziehen, einen von einer Krankheit 
nicht heilen, einen in eine schlech
te Wohnung stecken, einen durch Ar
beit zu Tode schinden, einen Krieg 
führen usw. -Nur weniges davon ist 
i~ unserem Staate verboten." Ende 
des Zitats. 

Im bundesdeutschen Strafvollzug 
kommt noch die Deprivation der le-

Die Eröffizung der Fotoausstellung 
von Santa Fu im Foyer I! 
des Malersaals 
in der ehemaligen Kampnagel-Fabrik 
am 28. Apri/1982 

Frau Senatorin Eva Leithäuser eröffnete offiziell 
die erste Jemals von Strafgefangenen gemachte Foto
ausstellung über die Geschichte der Stra(en und des 
Strafvollzuges in Hamburg. Nach Frau Senatorin 
Leithäuser hielt auch der Verfasser eine Eröffnungs
ansprache und wies auf die Tatsache, daß uotz des 
Scheins der Fotoausstell~g, die Gefangenen auch in 
unserer Zeit wie Tiere eingesperrt werden, wie im 
Mittelalter. 
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Die erste motorisierte 
;, Grüne Minna'' der 20er Jahre 

Mit der Motorisierung im Straßenverkehr bekam 
auch die Hamburger Polizei ein kleines motorisier
tes Gefangnis auf Rädern Hir den Gefangenentrans
port, die "Grüne Minna". Polizeibeamte posieren 
dem Fotografen für ein Erinnerungsfoto der "Gr'ii
nen Minna" in der Alsterkrugchaussee. 
Foto: Staatsarchtv 

benserhal tenden Zuwendungen bis hin 
zum völligen Entzug heterosexuel
ler Beziehungen dazu . Wie ein 
Mensch im Strafvollzug zu Tode 
kommt, zeigt der Fall Peter Schult. 
Der Berliner Lungenfachar zt Fenedy 
dr.\ickte seine Meinung über die Hal
tung der bayerischen Justiz in die
sem Fall so aus : "Ein lverk von Heu
sehenverachtung ist in der Behand
lung von Schult deutlich geworden . 
Nur bei sofortiger Entlassung kön
ne die Zukunftsprognose für den 
unheilbar Kranken noch etwas gün
stiger aussehen." Inzwischen ist 
Peter Schult tot - er wurde am 4 . 
Mai 1984 in München bestattet . Nä
here Einzelheiten zu diesem Fall 
sind der lvandzeitung von Birgitta 
Wolf auf der Ausstellung zu ent
nehmen, so auch über die zwei fol 
genden Fälle, die an Unmenschlich
keit nicht mehr zu überbieten sind . 

Ein fast blinder, obdachloser Mann 
wird beim Diebstahl eines Puten
schlegels im Wert von 3,98 DM er
wischt. Der Putenschlegel wurde ihm 
somit im Warenhaus abgenommen, so 
daß kein materieller Schaden ent
standen i st. Der Mann wurde als 
Rückfalltäter zu einer Freiheits 
strafe von 6 Monaten verurteilt, 
die vollstr eckt wurde . Hätte Fr au 
Birgitta lvolf die Geri chtskos ten 
in Höhe von 212 , 20 DM nicht aus i h
rer Nothilfe bezahl t , müßt e der 
fa s t blinde, arbeitsunfähige und 
obdachlose Hann noch eine Er s a tz
freihei-tsstrafe von 2 I Tagen ver
büßen , Die Haftkosten fü r die voll
s t r eckten 6 Monate in Höhe von 
12 . 600 nH fallen aber zur Last des 
Steuerzahlers, nur weil ein Nann" 
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••••••••••••••••• für einen kurzen Augenblick einen 
Putenschlegel im Wert von 3, 98 0~1 
an sich genommen hatte . 

~och unmenschlicher ist folgender 
zweiter Fall : Eine Frau bestellte 
Heizöl und Lebensmittel auf Rech
nung, um ihre vier Kinder dur chzu
bringen, weil ihr Hann, ein Alkoho
liker, das Geld ausgegeben hatte. 
Wegen dieser Betrügereien aus Not 
im Rückfall, wur de die Frau zu ei
ner unbedingten Freiheitsstrefe 
verurteilt. Als sie von den Kindern 
weggeholt werden sollte, goß sie 
einen Kessel mit kochendem Öl und 
Wasser über ihren Körper und hoffte 
wohl auf ein Überl.eben im Kranken
haus in der Nähe ihrer Kinder; we
nigstens für einige Wochen - von 
den vier Kindern ha t ein Junge 
schwere Asthma- Anfälle. Trotz der 
schwer en Hautverbrennungen wurde 
die Mutte r von vier Kindern in die 
Krankenabteilung der berüchtigten 
Frauenstrafanstalt Aichach in Haft 
genommen . Auch nachdem die Frau den 
Tatschaden wiedergutgemacht und 2/3 
der Strafe verbüßt hatte, wurden 
ihr sowohl die bedingte Entlassung 
als auch der Urlaub aus der Haft zu 
ihren Kinder n abgelehnt; sie durf
te nur einmal in der Woche, immer 
freitags , zuHause anr ufen. Als sie 
erfuhr, daß ihre 15jährige Tochter 
schwanger sei, fühlte sie sich 
schuldig am Unglück ihrer mitbe
str aften Ki nder und stürzte sich 
vor einigen Wochen von der Kran
kenabteilung über das Treppengelän
der hinunter , so daß sie jetzt im 
Aichacher Kr eiskrankenhaus mit be
schädigter Wirbelsäule liegt . 

Der Rachegedanke war im Mittelal
ter, dann nach der Hachter greifung 
der Nazis und ist heute wieder ganz 
akt uell ! Auf die Anfrage eines Land
t agsabgeordneten wur de offiziell im 
}iünchner Landtag ermittelt, daß iti. 
den Jahren 1979 bis 1981 24 Gefan
gene an ver schiedenen Krankheiten 
in den bayer ischen Justizvollzugs
anstal ten gestorben seien, aber 
fast die doppelte Zahl, d.h. in 47 
Fällen , durch Suicid, also durch 
Selbstmord . Aber Fr anz Josef Strauß 
bezeichnet den Horror vollzug in 
Bayern: Hotelvollzug - dann soll er 
i n seine Hotels einsteig~n! 

Die bundesdurchschnittliche Selbst
mor drate ist nach Jahresstatisti
ken 4, 5 mal höher bei inhaftierten 
Männer n und JOmal höher bei inhaf
tierten Frauen im Vergleich zu ei
ner gl eichstrukturierten Bevölke
rung i n Fr eiheit. Eine derart hohe 
Selbstmord rate wie in der Bundes
r epublik (etwa 14 Selbstmorde auf 
10 .000 Gefangene , wobe i die Gefan
genenzah l z . Zt . fast 70 .000 be
t rägt) i st i m westlichen Ausland 

. ohne Bei spi el (Großbr itannien 4 ,9; 
J apan 3 auf 10 .000 Gefangene) . 

Auf deutschem Boden wer den wieder 

alle Rekorde der Unmenschlichkeit 
durch Eingriffe der Staatsgewalt 
in das Leben von Menschen geschla
gen, wie folgenden Gefangenenzif
fern zu entnehmen ist : Anfang der 
70er Jahre befanden sich 80 Gefan
gene auf hunderttausend Einwohne r 
in den Gefängnissen, 1980 waren es 
schon 91,2 und I 981 98 auf hundert
tausend Einwohner (in Gefangenen
zahlen war das eine Steige r ung von 
55.910 im Jahre 1980 auf 60 . 1'99 Ge
fangene im Jahre 1981) . Inzwischen 
sind es fast 70.000 Gefangene, so 
daß die Zahl von 100 Gefangenen auf 
100.000 Einwohner weit überschrit
ten ist . Zum Vergleich kommen auf 
100.000 Einwohner in den Niederlan
den 25 Gefangene, in Norwegen und 
Schweden 40 , in Dänemark 56 und in 
Frankreich 67 Gefangene . Außerdem 
bleiben in der Bundesrepublik die 
Gefangenen durchschnittlich viermal 
so lange in Haft wie in den Nieder
landen und unter wesentlich un
menschlicheren Haftbedingungen im 
geschlossenenMassenverwahrvollzug , 
während die niederländischen Ver
urteilten ihre Haft zu einem gro
ßen Teil im offenen Vollzug ver
bringen. 

Aber auch diese Vergleichszahlen 
besagen noch nichts über das ganze 
Ausmaß des durch die bundesdeutsche 
Staatsgewalt den Menschen zugefüg
ten Leids, denn es handelt sich um 
Stichzahlen . an einem bestimmten 
Jahrestag . Günter Schwarberg hat 
festgestellt und im "Stern" ve r
öffentlicht, daß rund 100 .000 Men-

Die "Grüne Minna 1982 

Die .,Grüne Minna" besorgt an Werktagen den 
Gefangenentransport zwischen den Gefangnissen 
bei Vorftihrungen. 



• • • • • • • • • Gesprächsgruppen in Santa Fu ••••••••• sehen jedes Jahr in der Bundesre-
publik verhaftet werden. Davon 
bleiben 40.000 länger als 3 Monate 
in Untersuchungshaft, manche bis 
5 Jahre und mehr. In keinem anderen 
Lande Europas werden U-Häftlinge 
auf Kosten des Steuerzahlers so 
lange hinter Gittern gehalten; da
bei wurden allein 1983 rund 50 % 
der zu schnell Verhafteten bei der 
Gerichtsverhandlung wieder freige
lassen. 

Die Menschenfeindlichkeit der 
Staatsgewalt bis zum Exzeß wird 
deutlich durch die Obergriffe gegen 
Frauen, die nur durch ihre zuneh
menden politischen Aktivitäten, 
insbesondere in der Friedensbewe
gung gegen die Sta t ionierung der 
Pershing II und Cruise Missiles zu 
erkl ärenist . ln keinem zivilisier
ten Land werden so viele Frauen 
ve-rhaftet wie in der Bundesrepublik . 
Und wenn man bedenkt, daß von den 
weiblichen Untersuchungsgefangenen 
nur 26 7. vollziehbare Haftstrafen 
bei der Gerichtsverhand~ung beka
men und in Berlin sogar nur 16 %, 
dann kann man sich ausmalen, wie
viel vermeidbares Leid, wie viele 
zerstörte Existenzen in 74 % bzw. 
84% der Fälle die Staatsgewalt un
nötig zur Abschreckung den Frauen 
zufügt. 

Die Haftsituation der inhaftierten 
Frauen und Mädchen durch die kata
strophal überfüllten bundesdeut
schen Gefängnisse läßt sich kaum 
noch beschreiben. Frauen machen nur 
3,9 % der gesamten Vollzugspopula
tion aus, wobei ihre Zahl in II 
Jahren um 54,6% von 1.430 am 30. 
6 . 1970 auf 2. 211 am 30 .6 . 1981 ge
stiegen ist , während die Zahl der 
inhaftier ten Hänner im gleichen 
Zeitraum um 26,0 % stieg . Die Haft
s trafen gegen Frauen werden auch 
überwiegend im geschlossenen Voll
zug oder in isolierten Frauenab
teilungen im Männervollzug voll
streckt , denn Abteilungen des of
fenen Vollzugs für Frauen gibt es 
nur in' Hessen und Nordrh·ein-Wes t
falen, im Obergangsvollzug nur im 
Horitz-Liepmann-Haus in Hamburg. 
So haben Frauen eine 7mal geringere 
Chance auf Vollzugslockerungen und 
Resozialisierung in das normale Le
ben bzw. Eingliederung in das be
rufliche Leben als männliche Ge
fangene. 

Politiker und Juristen wissen, daß 
maßlose Obelszufügung durch repres
sive Strafsanktionen gesellschafts
politisch falsch, unmenschlich und 
verfassungswidrig ist, weil der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
im Reaktionen- und Sanktionensy
stem nicht gewahrt is t. Von der Ge
samtpopulation der Gefängnisse ha
ben weniger a l s 10 % Gewalttaten 
gegen Menschen begangen . Nur in 
diesen Fällen könnte die Strafsank-

Bttrtuer- und GtsprädJsgruppm sollen der hola· 
non der Gefangenen im Massenvollzug entgegen· 
wirken. Dte Gruppen werden meist von freien Hel
fern im Vollzug organisten. Die Begegnungen tinden 
neben der gesetzlichen Besuchsregelung stan. Etwa 
etn Drittel der Gefangenen haben keme engen sozia· 
Jen Bindungen und über 20 % von thnen kemerlei 
Kontakt zur AußenweiL 

tion des Freiheitsentzuges zum 
Schutze der Allgemeinheit vor wei
teren Verbrechen gerechtfertigt 
sein. 

Das ist nur ein kleiner Abriß der 
alarmierenden ~lißstände im bundes
deutschen Strafvollzug und der noch 
verbeerenderen Folgen sowohl für 
die Betroffenen als auch für die 
Allgemeinheit . Aber das Rachebe
dürfnis und das Streben der Regie
renden nach Macht durch Abschrek
kung ist noch nicht gesättigt. Nach 
den bundesweiten Neubauplänen wer
den in einem Zehn-Jahres-Programm 
noch 10 . 389 Haftplätze zusätzlich 
gebaut; das bei einem Gesamtkos ten
aufwand von I, 9 ~tilliarden m·l. Die 
Baupläne und die Neubauten in Ber
lin zeigen, daß es sich um Isola
tions-Knäste nach dem ~uster der 
Hochsicherheitstrakte handelt. 

So ist heute der bundesdeutsche 
Strafvollzug, wenn wir von wenigen 
Ausnahmen, wie z.B. in Ramburg, ab
sehen, ein durch die Staatsgewalt 
der Regierenden perfekt organisier
tes Verbrechen an Menschen! Er ist 
nicht nur die Hölle für die Gefan
genen, sondern auch für die Bedien
steten. Von der Berliner Ärztin, 
Frau Dr. l-liegand, war auf dem 
8 . Strafverteidigertag in München 
zu erfahren , daß sich zwei Voll
zugsbedienstete mit ihrer Dienst
pistole auf Wachtürmen erschossen 
haben. 

Die nur nach Macht- und Kapital
herrschaft orientierte Politik der 
jetzigen CDU/CSU/F.D.P. -Bundesre
gierung in der Kriminal-, Sozial-, 
Steuer- und Wirtschaftspolitik ist 
schon an sich ohne die Stationie
rung der Pershing ll und Cruise 
Missiles eine Gefahr für die Mensch
heit . Amnestie fürdieKapitalmäch
tigen wegen Steuerhinterziehung 
zum Vor tei 1 der Regierenden, obwoh 1 
der Schaden für die Allgemeinheit 
größer ist als derjenige, der d1:1rch 
den größte~ Teil der Menschen be
gangen wurde, die heute die bundes
deutschen Gefängnisse bevölkern. 
So ist Recht nur das, was der ~tach t 
der Regierenden und der Kapital
mächtigen gegen die breite Masse 
derunterprivilegierten Bevölkerung 
dient . Das zeigt auch die geplante 
Steuerreform eine Umverteilung 
von unten nach oben, die die Armen 
ärmer, aber die Reichen reicher 
macht . So nimmt die Verrohung der 
Gesellschaft, dersoziale Unfrieße, 
die Vereinsamung der Menschen und 
die Hoffnungslosigkeit der Jugend, 
ständig zu. Die Folgen dieser Macht
politik der Gewalt, der Abschrek
kung und der sozialen Ungerechtig
keit, sind für künftige Generati
onen vergleichbar mit dem Walds ter-
ben für die Natur. ' 

Die Geschichte lehrt uns, daß 
~lachtmißbrauch durch Staatsgewalt 
immer diejenigen ereilt hat, die 
diese Gefahren heraufbeschworen 
haben. 

Oie "Fotoausstellung der Gefange
nen von Santa Fu" dient auch der 
Aufklärung zur Abwendung dieser Ge
fahren und zur Durchsetzuns von Re
formen . Sie ist ein Forum der Ge
fangenen in der Öffentlichkeit für 
die Öffentlichkeit, der sie gehört 
und von der sie getragen werden 
sollte. 

Denis P e c i c 

Eine Broschüre über die Fotodoku
mentation ist für eine Schutzge
bühr von 5,- m1 auf der Ausstel
lung erhältlich - für Studierende 
und Schüler(innen) 3,- mt 

DAHINTER STECKT IMMER EIN 
KLUGER KOPF! 

• SCHARFSCHÜTZE<< 
OE:R D"El>TSCHEN POLIZE.I ~ 
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••••• 'irr\ ••••• ! ~.!,~ k!k~i!.~.~.!-• ! ,!. !~.~.~!!.!.!~. ~- Strategie? mungsort) sollte ich endlich meine 
as mir äußerst zweifelhaft, ja, . .. langersehnte Brille erhalten. Der 

zwielichtig erscheinende Geschäfts- Nachdem d~e Zufuhrung, der zur Op- 0 'k h . h .. hl' h . . pt~ er atte s~e auc tatsac ~c 

gebarim des von 'draußen' - zum t~ker - Konsultatton angemeldeten b . . h· b . . ,1 .. et s~c , a er. e1.ne , wm~e1' zu 
Zwecke der Geschäftemacherei - in Gefangenen aus allen Hausern er- nt I h . d' An h l 

f d d · w . . . gl'o,.,. c ve rwe~ge rte 1 e na me 
die Strafanstalt hereinkommenden olgt un te artezett, ln etnem D fh' h . . "ht-

f "b f"ll · k' arau tn versprac er llll.r, s~ ... 
Augenoptikers veranlaßt mich diese o t u er u ten, sttc tgen, zum 1' h b 1 'd' b . d h 11 ' f · · f 1c e e~ ~gt o me~ner oc vo -
S"ine Verkaufs- und Arbeitsmethoden Warteraum um unktton~erten, en- f b . h . R kl . d' , au erec t~gten e amat~on, le-
hier einmal aufzuzeigen. sterlose~ Flu7, ebenfalls übe~ se Änderung nunmehr vorzunehmen. 
Für viele Gefangene ist - in der s~anden ~~t, wtrd.der Gefangene ~n Er hatte es vergessen! Es vergin-
(und durch die) Tat - dieser Opti- e~nen kl~tnen Sant-Beh~ndlungsraum gen weitere 14 Tage, bevor ich zur 
ker ein ständig wiederkehrendes g~rufen, tnwe~chembe.rett.s der Ve:- Abholung bestellt wurde. Endlich! 

kaufer, gemetnsam mtt etnem San~- - dachte ich . Pustekuchenl Diesmal A'rgernis, weil für sie zum einen 
täter, auf die Kunden wartet. Als stellte es sich heraus daß die die f r eie Wah L des Geschäftspart- • 

ners, aufgrundihres Eingesperrt- e~steswerden_die Bezahlungsmodali- Brille defekt war. Ein Zierbügel 
seins, nicht in Frage kommt bzw. taten . (ob d~e Abbuchung vom Haus- war abgebrochen, weiler-wie ich 
zum anderen eine solchermaßen ange- od~r Etgengeld e~folgen soll). ge- vermutete - nacht räglich nur not-
strebte, nur unter schwierigen Be- klart, bevor e~n- Warensorument dürftig (in Form einer Eilrepara-

offeriert wird. Ei ne Bera~ung sei-
gleitumständen evtl. zu erreichen tens des als Optiker(?!) fungieren-
wäre. Statt Kunden scheinen wir den Verkäufers findet rU.c.ll-tstatt -; für den Brillenhändler mehr "Pati-
enten" oder nicht weiter ernstzu- abgesehen von ständigen Beteue-

rungen, wie erlesen und vorteilnaft 
nehmende "Sozialfälle auf unterster aussehend das jeweilige Gestell 
Stufe" zu sein, die ihm hilf- und sei, welches der Kunde in die enge-
wehrlos (wie Schafe) zugeführt wer- re Wahl gezogel} hat. 
den. 

Der Optiker oder einer seiner vielen 
Stellvertreter, erscheint lmal pro 
Woche mit einem Musterköfferchen, 
das - nach meinem Dafürhalten - an
tiquierte Brillen (hier: Ladenhüter 
minderer Qualität) enthält, die zu
dem nicht selten einer Reparatur 
bedürfe!'\(!), in der Anstalt, um uns 
seine Ware zuHöchstpreisen auf die 
Nase bzw. hinter die Ohren zu drük
ken. 

Die Tatsache, daß es nicht vorher
sehbar ist, wer (ob Optiker, Ver
käufer oder Lehrling) von den 
'draußen' im Ladengeschäft tätigen 
jeweils an diesem Tag die Geschäfte 
in der Strafanstalt führt, sollte 
Erwähnung finden. Die Ansprechpart
ner sind von Woche zu Woche andere. 
Somit häufen sich Mißverständnisse 
mannigfaltiger Art, Vergeßlichkei
ten, nicht eingehaltene Abspr achen 
etc., die dann auf "Kompetenzver
lagerungen", ein Nicht-Bescheid
wissen, zurückgeführt werden . Ist 
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Schließlich entschloß ich mich für 
den Kauf ·eines Brillengestells . 
Als Privatkunde (wie nicht wenige 
es sind) habe ich den vollen Geld
betr ag für das Gestell inkl . Glä
ser zu entrichten . Der von mi r aus
gesuchte Brillenrahmen war, wie 
lediglich iah feststellte , eine 
Nummer zu groß. Den Verkäufer in
teressieren solche Unwesentlichkei
ten nicht, jedoch bot er mir die 
gleiche Brillenfassung in einer 
kleineren Ausführung an . Auf der 
Waren- Begleittüte wurde deshalb mit 
dickem Rotstift vermerkt : Eine 
Nwrrner kleiner! 

Weil ich bereits mit diesem Händ
ler schlechte Erfahrungen gemacht 
hatte , entschied ich mich am näch
sten Tag, meiner Bestellung einen 
'erinner lichen Brief' per Post an 
die Geschäftsadresse nachfolgen zu 
lassen . Nach einer dreiwöchigen 
Wartezeit (der für die Fertigstel
lung derBrille erforderliche Geld-

tur?) befestigt worden war. Dem Op
tiker war diese neuerliche Tatsa
che erkennbar peinli ch, denn die 
Fakten lagen (wortwörtlich) auf der 
Rand . Sich der Merkwürdigkeit sei
ner Geschäftspraxis für einen Au
genblick sicherlich bewußt gewor
den, bot er mir als "Trostpflaster" 
an, beim nächsten Abbpltermin - ne
ben meiner Brille ein "schönes 
Etui " (wörtlich) kostenlos mitzu
liefern . Ob das dann wohl nur der 
Ausg~eich für eine Reparatur sein 
soll? Nun wartete ich gespannt auf 
die kommende 'Vorführung vom Op
tiker'. Eine neue, teuer bezahlte 
und möglicherweise reparierte Bril
le, werde ich selbstverständlich 
nicht entgegennehmen . 

Eine Woche später bekam ich meine 
Brille! Das angekündete "schöne 
Etui" erwies sich als eines billig
ster ~chart: ordinäres, gummiar
tiges Kunstleder plus Werbeaufdruck 
(ausgerechnet seine Geschäftsadres
se) und zudem viel zu klein für die 
Brille . Er murmelte etwas von "lei
der vergessen"; - aber ich hörte 
nicht weiter hin und bemühte mich 
rasch den Abstand zwischen ihm und 
mir zu vergrößern . . 

Auch vor geraumer Zeit war ich 
(schon zum wiederholten Male) auf 
sei ne "Künste" angewiesen und gab 
eine komplette Brille in Auftrag. 
Zu di esem Zeitpunk t bereits hätte 
ich aufgrund vorausgegangener 
Erfahrungen - vorgewarnt sein müs
sen . Bei dieser Brille wurden dann 
auch tatsächlich die Gläser derart 
"luftig eingepaßt", so daß eine 
Kompanie (Ameisen) aufrechten 
Ganges, ohne den Rahmen zu berüh
r en hätte hindur chmar schieren 
können . 

Bei genauem Hinsehen lassen sich 
- meinen Recherahen zufolge - oft
mals reparierte bzw. nachträglich 
gelötete Stellen an so manch neuem 
Brillengestell feststellen. Ein 
Rat : achtet darauf! - das braucht 
sich niemand gefallen zu lassen . 

Eine Aufzählung dieser recht fru
strierenden Beispiele ließe sich 



Es ist! lllirltlich zum "brillen" mü 
unserem Knashoptiker, öem cleveren! 

fortführen; aber da mir - im Ge
gensatz zu den hier geschilderten 
Fällen - die notwendigen Beweise 
fehlen würden, sehe ich mich aus 
strafrechtlich-verantwortbaren Er
wägungen heraus gezwungen Enthalt-
samkeit zu üben. 

Für den Gefangenen ist die An
schaffung einerneuen Brille in der 

E inen Herzinfarkt zu bekommen, da
vor ist keiner von uns gefeit. We
der dort draußen in der Freiheit, 
noch hier drinnen in der Gefangen
schaft. Ob solch ein Infarkt einen 
fatalen Ausgang nimmt, bestimmen 
unter anderem die verschiedensten 
Umstände. So kann auch draußen je
mand in der \olohnung davon betrof
fen werden, ohne daß es jemand zur 
Kenntnis nimmt und Hilfe organisie
ren kann. Gleiches gilt natürlich 
für hier drinnen , wobei allerdings 
hinzukommt, daß hier auch bei einer 
Kenntnis der Sachlage teilweise 

kostbare , lebenswichtige Zeit ein
fach verschlampt, ver trödelt wird, 
weil Bequemlichkeit oder Sicher
heitsbestimmuogen hindernd im Wege 
stehen. Ein Thema, das bereits das 
Parlament, den Petitionsausschuß 
und ähnliche Einrichtungen beschäf
tigt hat . 

Um einen deraTt extrem vernachläs
sigten Fall handelt es sich auch 
bei jenem Mi~gefangenen, von dem 
hier die Rede sein soll (siehe Li
bli 3/84) . Dieser Mitgefangene, der 
ca. 2 Stunden auf den Transport ins 
Krankenhaus warten mußte, veraankt 
diese "schnelle" Hilfe mehr oder 
minder seinen damaligen Kollegen 
auf der Station, die bereit waren , 
zur Durchsetzuns di eser lebensno t
wendigen Maßnahme "Bambule" zu ma
chen . Doch nicht darum geht es 
hier. 

Es geht ganz einfach um die Tatsa
che, daß er für diese Krankheit 
jetzt noch zusätzlich bestraft 
wird . Durch den damals notwendige~ 
Aufenthalt auf der Intensivstation 

······~················ Regel mit erheb l i chen finanziellen 
Belastungen verbunden . So manch ei
ner hat monatelang gespart und auf 
vieles verzichtet, weil er sich 
statt eines Soziai-Kassengestells 
lieber etwas nicht so Entstellen
des auf die Nase setzen möchte. 
Dieser Wunsch ist durchaus ver
ständlich und nachvollziehbar; im
merhin wird ja eine Brille mitten 
im Gesicht getragen. 

Jetzt kann es ihm passieren - und 
es geschieht -, daß er als voraus
zahlender Kunde nicht den seiner 
Vorleistung entsprechenden Gegen
wert auch tatsächlich erhält. Es 
ist an sich eine recht dubiose Ver
fahreP~weise , daß der von dem Kun
den mit einem Auftrag bedachte Au
genoptiker erst dann mit seiner 
Arbeit beginnt, wenn das Bargeld 
in seiner Ladenkasse klimpert. 

in einem offentliehen Krankenhaus, 
der anschließenden Verlegung zur 
stationären Behandlung in das Voll
zugskrankenhaus ~1oabit so•,.,ie der 
insgesamten Krankschreibung von 
zwei Monaten, muß er nun auf seinen 
Knasturlaub, der Freistellung von 
der Arbeitspflicht verzichten. Sein· 
Antrag darauf wurde wie folgt be
schieden: 

Sehr geehrter Herr!" 
Ihrem Antrag vom 23.07.1984aufGe
währung der Freistellung von der 
Arbeitspflicht vermag ich nicht zu 
entsprechen . Gemäß§ 42 Abs. 1St
VollzG können Sie von der Arbeits-
pflicht freigestellt werden, wenn 
Sie ein Jahr lang zugewiesene Tätig
keiten nach § 37 oder Hilfstätig
keiten nach§ 41 Abs. 1 Satz 2 St
VollzG ausgeübt haben. 
Zeiten, in denen Sie infolge Krank
heit an einer Arbeitsleistung ver
hindert waren, werden auf das Jahr 
bis zu 6 Wochen jährlich angerech
net. 

Hier gilt es ( fernab einer Paro
die!), ein der stPafvoZZzugsbe
hßrd·lichen F:b'>sol•gepfZiah •· ... ent
sprechendes Verfahren - zum Schut
ze vor Übervorteilung durch ur~e
r üise Ges ch?:if temacizer von 'dr au
ßen' - zu entwickeln, welches den 
zuvor gesperrten, erforderlichen 
Rechnungsbetrag erst dann zur Ober
weisung freigibt, wenn die gelie
ferte Ware des Verkäufers vom Kun
den begutachtet und schließlich 
akzeptiert worden ist . 

Diese Praxis würde dann sicherlich 
mit dazu beitragen, daB der Opti
ker sich auf seine SorgfaZts pf Zicht 
besinnt sowie 'Sitte und Anstand' 
- auch gegenüber Strafgefangenen -
künftig walten läßt. 

- geba -

Der Ihrer Abrechnung zugrunde lie
gende Beschäftigungszeitraum er
streckt sich vom 14.03.83 bis 13. 
03.84. 
In dieser Zeit waren Sie jedoch mit 
58 Tagen 1 änger a 1 s 6 \~ochen i nfo 1-
ge Krankheit an einer Arbeitslei
stung verhindert und erfü 11 en somit 
nicht die o.a. Voraussetzungen. 
Ihrem Antrag kann nicht stattgege
ben werden. Ich bedauere, Ihnen 
keinen günstigeren Bescheid geben 
zu können. Auf die beigelegte 
Rechtsbehe 1 fbe 1 ehrung nehme i eh Be
zug. 
Im Auftrage 
gez.: 

Wir finden das gelinde gesagt zum 
Himmel stinkend, und solche Fälle 
sollten dafür sorgen, daß die zur 
Zeit bestehenden Bestimmungen für 
den Strafvollzug schleunigst geän
dert werden. Gerade Urlaub - auch 
wenn es sich wie im Knast nur um 
eine Freistellung von der Arbeits
pflicht handelt - soll der Gesund
erhaltung dienen. Einen vom Herz
infarkt betroffenen Menschen nun 
aufgrund gerade dieser Krankheit 
den mit der Urlaubsvoraussetzung 
erst geschaffenen generellen Gesun
dungsprozeß zu verbieten, erscheint 
nicht nur pervers, sondern ist be
reits Bestandteil schizophrenen 
Denkens. 

Etwa so (überspitzt): "Weil Du be
reits krank warst, darfst Du nicht 
gesunden!" Derartige Logik ist zwar 
teilweise gängige juristische Pra
xis, sollte aber menschlich vernünf
tigem Denken weichen. Gerade Leute 
nach einer derart gravierenden 
Krankheit bedürfen des Urlaubs. 

Oder ist da 'irgend jemand anderer 
l-leinung? 

-war-
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HAFT~ECHT 

§§ 109, 115 Abs. 5, 154 Abs. 2 Satz 2 StVollzG 
1 . Begehrt e in Antragsteller die Zulassung zur ehr en

amtlichen Betreuung eines St rafgefangenen , so Kann 
er durch die Able hnung im Rahmen des§ 154 ·Abs . 2 
StVollzG in seinen Recht en ver letzt sein . 

2 . Oie in S 154 Abs. 2 Satz 2 StVollzG genannt en Per 
sonen und Vereine 'la ben Z~>:ar Keinen Rechtsanspr uch 
a uf Zulassung zur e~renamtlichen Betr euung; i hnen 
steht aber ein Anspr uch auf fehlerfrei e Ermessens
entscheidung zu. 

3. Die Zulassung als ehrenamtl iche r Mit arbeiter Kann 
abge l ehnt werden, ~~enn de r Antragsteller sich f ür 
diese Aufgabe al s ungeeignet e rweist oder wenn de r 
Gefangene de r angebotenen Bet re uung gar nicht be
dar f . 

4 . Die Ablehnung eines Antrags auf Zulassung als eh
r enamtlicher Mi tarbei ter ist ermessensf ehl er haft , 
wennder Beschei d ~insichtlich der Sachdienlichkei t 
der angefochtenen 9etreuung (hier: Nachhilfeunter 
r icht) die gebotene umfassende Prüfung vermissen 
l äßt . 

Beschluß des Oberlandesgerichts Frankfurt a.M. vom 
7.9.1983- 3 \4s 506/83 (Stvollz) -

GRUNDE: Die Antragstellerin, die ein Lehrerstudium ab
solviert hat und Diplom-Pädagogik studiert, besucht 
den in der JVA Butzbach einsitzenden Strafgefangenen A 
"in mehr oder weniger regelmäßigen" Abständen. A nimmt 
zur Zeit an einem Fernkurs zur Erreichung des Haupt
schulabschlusses teil, wobei er in den meisten Fächern 
überdurchschnittliche Leistungen erbracht hat . Er er
wartet, daß er den Hauptschulabschluß spätestens i m 
Herbst 1983 erreicht haben wird. Anschließend will er 
den Lehrgang "Abitur für Rauptschulabsolventen" bele
gen. 

Auf Wunsch des Strafgefangenen beantragte die Antrag
stellerio bei der Vollzugsanstalt die Zul assung als 
ehrenamtliche Mitarbeiterin, um dem Gefangenen Nach
hilfeunterricht, insbesondere in den Fächern Deutsch 
und Mathematik, zu erteilen, da er Mängel in der 
deutschen Syntax und in der ~lengenlehre habe . Diesen 
Antrag lehnte die Vollzugsbehörde am 29.11.1982 mit 
der Begründung ab, nach sorgfältiger Prüfung habe sich 
ergeben, daß A der Nachhilfe für seine Fortbildung 
nicht bedürfe . 

Hiergegen wendet sich die Antragstellerio mit dem An
trag auf gerichtliche Entscheidung, der durch den an
gefochtenen Beschluß zurückgewiesen worden ist . Zur 
Begründung hat die Strafvollstreckungskammer ausge
führt, der angefochtene Bescheid lasse keinen Ermes
sensfehler erkennen. 
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Gegen den Beschluß der Straf vollstreckungskammer rich
t e t sich die Rechtsbeschwerde de,r Antragstellerin, mit: 
der sie die Sachrüge erhebt. 

Die Rechtsbeschwerde ist zulässig. Sie ist form- und 
f ris tgerecht eingeleg t und in gleicher Weise begründet 
worden (§ 118 StVollzG). Auch die besonderen Zulässig
ke itsvoraussetzungen des § 116 Abs. I StVollzG sind 
erfüllt. Die ~achprüfung der Entscheidung ist sowohl 
zur Fortbildung des Rechts als auch zur Sicherung e i
ner einheitlichen Rechtsprechung geboten. 

Oi e Rechtsbeschwerde ist auch begründet . 

Die Strafvollstreckungskammer hat die Antragsbefugnis 
der Antragstellerin nach § 109 Abs. I und 2 StVollzG 
zu Recht bejaht. Antragsberechtigt sind nicht nur 
Strafgefangene, sondern auch Außenstehende, soweit sie 
von e iner Vollzugsmaßnahme des Anstaltsleiters unmit
telbar betroffen sind. Das i s t bei der Antragstellerio 
der Fall, weil die von i hr begehrte Zulassung zur eh
r enamtlichen Betreuung e ines Strafgefangenen abge
lehnt worden ist. Sie kann dadurch im Rahmen des § 154 
Abs. 2 StVollzG auch in ihren Rechten verletzt worden 
sein (vgl. Calliess/Müller-Dietz StVollzG, 3. Auflage, 
§ 109 Rdnr. 9). 

Entgegen der Auffassung der Strafvollstreckungskammer 
ist der Antrag auf gerichtliche Entscheidung auch be
gründet. Der angefochtene Bescheid der Vollzugsbehör
de vom 29.11.1982 ist mange ls. ausreichender Begrün
dung rechtswidrig. 

Gemäß § 154 Abs. 2 Satz 2 StVollzG soll die Vollzugs
behörde mit Personen und Vereinen, deren Einfluß die 
Eingliederung der Gefangenen fördern kann, zusammenar
beiten. Danach haben der betreffende Gefangene sowie die 
Institutionen und Personen zwar keinen Rechtsanspruch 
auf Zulassung zur ehrenamtlichen Betreuung. Sie haben 
jedoch einen Anspruch auf fehlerfreien Ermessensent
scheid (so auch Calliess/Müller- Oietz , aaO ., § 154 
Rdnr . 4; zu weitgehend Hoffmann in : AK StVollzG 
§ 154 Rdnr . 5) . Bei der Ermessensentscheidung ist der 
Zweck des § 154 Abs. 2 Satz 2 StVollzG zu beachten. 
In vielen Fällen kann das Vollzugsziel der Resoziali
sierung durch die Bemühungen der Vollzugsbehörde und 
des Gefangenen allein nicht erreicht werden . Deshalb 
sollen auch private Initiativen von Institutionen und 
Personen außerhalb des Strafvollzugs für die Reso
zialisierungsarbeit nutzbar gemacht werden (vgl . Be
richt und Antrag des Sonderausschusses für die Straf
rechtsreform, BT-Dr . 7/3998, S. 44 f ., 106) . 

Danach kann die Zulassung als ehrenamtlicher Mitarbei
ter abgelehnt werden, wenn die betreffende Person für 
diese Aufgabe ungeeignet erscheint . DieserAblehnungs
grund kommt im vorliegenden Fall, jedenfalls nach den 
bisherigen Feststellungen, nicht in Betracht. Es wi
derspricht aber auch nicht der Zweckbestimmung des 
§ 154 Abs. 2 Satz 2 StVollzG, einen ehrenamtlichen 
Mitarbeiter deshalb zurückzuweisen, weil der Gefange
ne der angebotenen Betreuung gar nicht bedarf. Darauf 
stützt sich zwar die angefochtene Verfügung, weil sie 
bei dem Strafgefangenen A ein Bedürfnis für die ange
botene Nachhilfe durch die Antragstellerio verneint 
hat. 

Der Bescheid vom 29. II. 1982 ist aber dennoch ermessens
fehlerhaft, weil er bezüglich der Sachdienlichkeit des 
Nachhilfeunterr ichts eine umfassende Prüfung vermissen 



*******************************~ läßt. Nach den bisher e r brachten Leistungen konnte der 
Anstaltsleiter zwar davon ausgehen, daß der Strafge
fangene den angestrebten Hauptschulabschluß ohne 
Schwierigkeiten mit gu ten Ergebnissen auch ohne Nach
hilfeunterrichterr eichen werde. Die angefochtene Ver
fügung läßt jedoch nicht erkennen, ob der Anstaltslei
ter berücks ichtigt hat, daß der Gefangene ~m Anschluß 
an den RauBtschulabschluß noch den Lehrgang "Abitur 
für Hauptschulabsolventen" bel egen will. Auch dieses 
Ziel is t bei entsprechender Eignung im Rahmen des 
Voll~ugs fö rderungswürdig . Dabei hat der Gefangene 
aber wesentlich höher e Leistungsanforderungen zu er
füllen . Deshalb ist aber zweifelhaft, ob auch insoweit 
ein Bedürfnis nach Nachhilfeunterricht verneint wer
den kann, dessen Erteilung unter Umständen auch schon 
vor Beg~nn des Abitur- Lehrgangs sinnvoll sein kann. 

Somi t waren der angefochtene Beschluß und der Be
scheid des Anstaltslei t ers vom 29. I I. 1982 .aufzuheben 
(§§ 119 Abs. 4, 115 Abs . 4 und 5 StVollzG) . Die Voll
zugsbehörde ist nunmehr verpflichtet, die Antr~gstel
lerin unter Beachtung der Rechtsauffassung des Senats 
erneut zu bescheiden. 

Die Kosten- und Aus lagenentscheidung beruht auf §§ 121 
Abs. 4 StVollzG, 467 Abs . I StPO. 

Entnommen der Zeitschrift für Strafvollzug und Straf
fälligenhilfe, Heft 3 - Juni 1984 

§ 11 Abs. 2-StVollzG (Zur Prognosenentscheidung bei 
Vollzugslockerungen) 
Eine Befürchtung im Sinne des .§ 11 Abs . 2 StVollzG 
(Vermutung der Flucht- oder Mißbrauchsgefahr) besteht 
n u r, wenn auf Grund k o n k r e t e r, darzu 
legender Umstände mit dem Entzug (Flucht aus dem Vo ll
zug der Freiheitsstrafe) oder Mißbrauch (Begehung von 
St raftaten) bei der Vollzugslockerung gerechnet ~~erden 

kann . Bei negativen Prognoseentscheidungen der Justiz
vollzugsanstalt nach § 11 Abs . 2 StVollzG hat die 
Strafvollstreckungskammer zu prüfen , ob sich die Ju 
stizvollzugsanstalt mit a 1 1 e n Tatsachen aus
e i nandergesetzt hat , di.e der schlechten Prognose ent 
gegenstehen können . Die Justizvollzugsanstalt hat bei 
ihrer Ermessensentscheidung nach § 11 Abs . 1 StVollzG 
(Lockerung des Vollzuges) eine u m f a s s e n d e 
Abwägung a 1 1 e r entscheidungserheblichen Um
stände des Einzelfalles vorzunehmen . Dabei dürfen die 
Gesichtspunkte der Schul dschwere , der Sühne und der 
Ver teidigung der Rechtsordnung mit herangezogen wer
den . 

Oberlandesgericht Stuttgart, Beschluß vom 25 .5.1984 
- 4 Ws 70/84 -
Mitgeteilt von: Hubert Wetzler, Postfach 1204, Garten

straße I, 4156 Willich 2 

§§ 11 Abs. 2, 13 Abs. 1 StVoll.aG, VV Nr . 5 Abs. 1 c zu 
§ 11, Nr. 3 Abs. 1 c zu § 13 
a) Stützt die Vollzugsbehörde die Ablehnung e i nes Aus

gangs oder Urlaubs allein auf die Tatsache der Ver
urteilung zu einer langjährigen Freiheitsstra
fe , eine ~erliegende Ausweisungsverfügung und die 
Androhung einer zwangsweisen Abschiebung, bleiben 
jedoch sonstige , dem Anstaltsleiter bekannte Um
stände , die für die Prognoseentscheidung bedeutsam 
sein können, unbeachtet , widerspricht dies dem 
§ 11 Abs . 2 StVollzG . 

bl Zwar kommt solchen Gesichtspunkten erhebliches, in 

ren u . U. starKefamiliäre Bindungen des Gefangenen , 
sein Verhalten im Vollzug sowie eine - etwaige -
kriminelle Neigung des Gefangenen. 

c) Die Einzelfallprüfung wird nicht aufgr'und bestehen
der Ver~ta 1 tungsvorschri ften (insbesondere Nr. 5 
Ab: . 1 c zu § 11 StVollzG und Nr. 3 Abs . 1 c zu 
§ 13 StVollzGl entbehrlich . 

Beschluß des Oberlandesgerichts Celle, vom 9.12.1982 
- 3 Ws 392/82 (StrVollz) -
Entnommen der Zeitschrift für Strafvollzug und Straf
fälligenhilfe , Heft 5 -Oktober 1983 

~ 

§§ 109 Abs. 1, 111 Abs . 1 Nr. 2, 115 Abs. 4 , 139 ff. 
StVollzG (Beteiligte am gerichtlichen Strafvollzugs
verfahren) 
1 . Auch die Maßnahme eines einzelnen Justizbedienste: 

ten, insbesondere auch die eines Anstaltsarztes , 
ist anfechtbar . Dies ergibt sich bereits aus dem 
Wortlaut des § 109 Abs . 1 StVollzG, l-IOnach "gegen 
eine Maßnahme zur Regelung einzelner Angelegenhei
ten . . . " die gerichtlicne Entscheidung beantragt 
~>terden kann . 

2 . "Antragsgegner" sind im Strafvollzugsverf ahren al
lerdings weder der Anstaltsleiter noch der An
staltsar.zt . Vielmehr kennt das Strafvollzugsgesetz 
als "Beteiligte" nur die Vollzugsbehörde ( § § 111 
Abs . 1 Nr . 2 , 115 Abs . 4 StVollzG) . Hierbei handelt es 
sich um die Justizvollzugsanstalten oder die wei 
teren in §§ 139 ff. StVollzG genannten Einrichtun
gen . 

3 . Der Anstaltsarzt hat keine eigene Behördenfunktion , 
auch soweit er selbständi g entscheidet . Sein Han
deln muß sich die Justizvollzugsanstalt zurechnen 
lassen . 

La ndgericht Krefeld , Beschluß vom 25.5.1984 
- 33 Vo llz 39/84-
Mitgeteilt von: Hubert Wetzler, Postfach I 204, Garten

straße . !, 4 156 Willich 2 

§ 19 StVollzG (Aushändigung von Sachen zur Ausgestal
tung des Haftraums) 
1 . Ein Strafgefangener . darf seinen Haftraum in ange

messenem Umfang mit eigenen Sachen ausstatten ( § 19 
Abs . 1 Satz 1 StVollzGl . 

2 . Gegenstände , die die Über sichtlichkeit des Haft
raums oder in anderer Weise Sicherheit und Ordnung 
der Anstalt gefährden , können ausgeschlossen \ver
den(§ 19 Abs . 2 StVollzGJ . 

3 . Eigene Wäsche und eigenes Bettzeug darf der Straf
gefangene benutzen, wenn Gr ünde der Sicherheit 
nicht entgegenstehen und der Gefangene für Reini
gung, Instandsetzung und regelmäßigen Wechsel auf 
eigene Kosten sorgt . 

4 . Oie Nichtaushändigung eines Kissens an einen .Straf
gefangenen kann nicht mit Reinigungs - und Kontroll
schwierigkeiten begründet werden : es sei denn, daß 
der Strafgefangene eine Reinigung des Kissens auf 
eigene Ko~ten verweigert oder begründeter Anlaß 
dafür besteht, daß er dies in Zukunft tun wird . 

LandgeriLht Krefeld, Beschluß vom 25.5 .1984 
- 33 Voll z 39/84 -
Mitge tei lt von: Hubert Wetz1er? Postfach 1204,Garten

straße I, 4156 Willich 2 
vielen Fällen soga r ausschlaggebendes prognosti-

_
--sc_h_e_s_ G_e_w_i_c_h_t _z_u_: _J_· e_d_o_c_h_ k_a -nn_ e_l_-n_e_ a_b_l_e_h-ne_n_d_e_ E_n_t_-____ # __ flt __ f __ v_ .. _f_rft~CvßT scheidung immer erst eine Abwägung aller ~Jesentli-

chen Umstände des Einzelfalls tragen . Hierzu gehö-
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MERKBLATT 

Zur Berechtigung der Staatsanwaltschaft, auf die Ent
scheidungen über Lockerungen des Vollzuges Einfluß zu 
nehmen. 
In letzter Zeit haben sich sowohl in der Korrespondenz 
des Strafvollzugsarchivs der Universität Bremen als 
auch in der Rechtsberatung des Vereins für Rechtshil
fe im Justizvollzug des Landes Bremen e.V. Fälle ge
zeigt, bei denen es um die Frage geht, inwieweit die 
Anstalt an negative Stellungnahmen der Staatsanwalt
schaft zu Lockerungen des Vollzuges gebunden ist. Es 
scheint, daß die Staatsanwaltschaft -im Zusammenhang 
mit Lockerungen routinemäßig Anfragen der Vollzugsan
stalten erhält und beantwortet. Und wir kennen Fälle, 
in denen die Anstalten sich auf negative Stellungnah
men der Staatsanwaltschaft als (einzigen) Grund für 
die Ablehnung von Lockerungen berufen. Letzteres ist 
rechtlich eindeutig unhaltbar. Dagegen sollte durch 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung (§§ 109 ff. St
Vo 11 zG) bei de-r Strafvo 11 Streckungskammer vorgegangen 
werden (in Bad~n-Württemberg, Bremen, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Harnburg 
erst nach Vorverfahren gern.§ 109 Abs. 3 StVollzG 
durch Widerspruch oder Beschwerde bei der Aufsichts
behörde} . 

zur Rechtslage im einzelnen : 

1. Die Staatsanwaltschaft kommt im Strafvollzugsgesetz 
nicht vor . Dies entspricht einer konsequenten· Trennung 
der Vollzugszuständigkeiten einerseits und der Voll
streckungszustähdigkeit andererseits. Die Staatsan
waltschaft als Vollstreckungsbehörde hat nur mit Vor
fragen des Strafvollzuges zu tun (§§ 449 ff. StPO, 
z.B .: Ladung zum Strafantritt, Strafunterbrechung, 
etc . ) . 

2. In den bundeseinheitlichen Verwaltungsvorschriften 
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2.1 Bei Staatsschutzdelikten ist vor Lockerungen die 
Staatsanwaltschaft als Vollstreckungsbehörde zu hören 
(VV Nr. 1 zu§ JO, VV Nr. 5 zu§ 11, VV NI. 3 zu§13 
StVollzG). Im übrigen.sind hier Lockerungen nur mit 
Zustimmung der Aufsichtsbehörde zulässig. 

2.2 Bei Gefangenen, gegen die ein Ermittlungs- oder 
Strafverfahren anhängig ist, ist die "zuständige Be
hörde" zu hören (VV Nr. 2 zu § 10, VV Nr. 6 zu·§ 11, 
vv Nr . 4 zu§ 13 StVollzG) . Mindestens bei Ermittlungs
verfahren ist dies eindeutig die Staatsan~altschaft. 
Aogesichts der Verpflichtung der Ermittlungsbehörden, 
der Vollzugsanstalt über neue Strafverfahren Mittei
lung zu machen (MiStra), erscheint eine Regelanfrage 
bei der STA jedoch überflüssig und sollte daher von 
den Vollzugsanstalten unterlassen werden. 

3. In jedem Fall ist die Entscheidung über Lockerungen 
allein vonder Vollzugsbehörde und ausschließlich nach 
den im Strafvollzugsgesetz geregelten gesetzlichen 
Kriterien (§§ 11 und 13 StVollzG) zu treffen (OLG Ko
blenz, Beschluß vom 22,11.1977- 2 vollz 10/77). 

3.1 Wenn ein neues Strafverfahren anhängig ist, muß 
die Vollzugsanstalt prüfen, ob dieses im konkreten Fall 
ein Anhaltspunkt für erhöhte Fluchtgefahr oder für die 
Wahrscheinlichkeit neuer Straftaten während des Urlaubs 
darstellt (OLG Celle, Beschluß vom 29.8.1978-3 Ws 

22/78). Will die Staatsanwaltschaft Lockerungen um 
jeden Preis verhindern, muß sie einen Haftbefehl (Uber
haft) beantragen; tut sie das.nicht, dann hat die Voll
zugsanstalt diesen Umstand im Rahmen ihrer Ermessens
entscheidung zu berücksichtigen (OLG Frankfurt, Be
schluß vom 14.5.1984- 3 Ws 253/84 Vollz). 

3.2 wenn kein neues Strafverfahren läuft, besteht 
(außer bei Staatsschutzdelikten, wie z.B. Hochverrat) 
keine Veranlassung zu Rückfragen bei der Staatsan
waltschaft. Wird von ihr dennoch eine Stellungnahme 
abgegeben, so ist diese völlig unbeachtlich, da die 
Staatsanwaltschaft insoweit keinerlei Zuständigkeit 
besitzt. 

Prof. Dr. Johannes Feest, Strafvollzugsarchiv.(Univer-
sität Bremen) 

§§ 13, 120 Abs. 2 StVollzG, §§ 115 ff. ZPO, VV Nr. 3 
Abs. lb) zu§ 13 StVollzG 
1. Der Senat hält an dem Grundsatz fest, wonach bei 
gerichtlicher Anordnung der Abschiebehaft die Urlaubs
gewährung ausgeschlossen ist. Ist jedoch für den An
staltsleiter im konkreten Einzelfall ersichtlich, daß 
Erfolgsaussichten für die Aufhebung der Abschiebehaft 
bestehen, muß er dem Strafgefangenen vor einer end
gültigen Entscheidung über den Urlaubsantrag Gelegen
heit geben, eine Entscheidung~eszuständigen Gerichts 
über die Aufhebung der Abschiebehaft herbeizuführen . 

2. Um zu verhindern, daß jede der beiden hier bestim
menden staatlichen Behörden - Vollzugsbehörde und Aus
länderbehörde - sich unter Hinweis auf die jeweils 
andere Behörde weigert, einepositive Entscheidung zu
gunsten des Antragstellers zu treffen, ist der An
staltsleiter gehalten, daß diese zuerst die Voraus
setzungen für eine Aufhebung der Abschiebehaft schaf
fen muß, weil andernfalls eine Urlaubsgewährung un
-zulässig ist. 

3. Zu den Voraussetzungen für die Be1"'illigung von Pro
zeßkostenhilfe (§§ 120 Abs. 2 StVollzG, 114 ff. ZP01. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Frankfurt a.M. vom 
4.7.1983- 3 Ws 350/83 (StVollz) -
Entnommen der "Zeitschrift für Strafvollzug und Straf
fälligenhilfe", Heft 3 - Juni 1984 



Philipp Sonntag 

VERHINDERUNG 
UNDLINDERUNG 
ATOMARER 
KATASTROPHEN 
Mn einem Vorwort von 
Prof. Dr. Klaus M. Meyer-Abich 
und einem Geleitwort von 
Prof. Dr. Carl Friedrich 
Freiherr von Weizsäcker 

Philipp ;:.onntag 

OSANG 

VERHINDERUNG UND LINDERUNG ATO~tA
RER KATASTROPHEN 

Osang Verlag GmbH 
Bonn 

Atomare Katastrophen sind in der 
Tradition der Erklärung der "Göt
tinger Achtzehn" ein altes Thema 
der Vereinigung Deutscher Wissen
schaftler e.V. (VDW). Bekannt ge
worden sind insbesondere die Zivil
schu~zstudie von 1963 und das von 
C. F. von Weizsäcker herausgegebene 
Buch "Kriegsfolgen und Kriegsver
bütung" (1971). Philipp Sonntag 
ist die Initiative zu verdanken, 
die Probleme der Verhinderung und 
Linderung atomarer Katastrophen in 
den letzten Jahren mit veränderter 
Akzentuierung erneut zur Diskussion 
gestellt zu haben. Daraus ist das 
vorliegende Buch hervorgegangen. 

Professor Dr. Klaus Meyer- Abich 
Vorsitzender der VDW 

Philipp Sonntag, geboren 1938, Dr. 
rer . nat., Diplomphysiker. Studium 
der Physik, der Politischen Wissen
schaften und Ökonomie in Z.lünchen, 
Genf und Hamburg. Gründung und Be
teiligung an der Betriebsführung 
und Betriebskalkulation der Firma 
Roßmann Feinelectric. Wissenschaft
licher Mitarbeiter von C.F. von 
Weizsäcker an der Forschungsstelle 
der Vereinigung Deutscher Wissen
schaftler in Harnburg und am Max
Planck-Institut zur Erforschun'g der 
Lebensbedingungen der wissenschaft
lich- technischen Welt, Starnberg. 
Als Research Fello~ am Center for 
International Affairs, Harvard . 
1977- 1979 Vorstandsmitgleid der 
Gesellschaft für Experimentelle und 
Angewandte Ökologie, Starnberg. Ab 
1979 Mitarbeiter von K. W. Deutsch 
am Internationalen Institut für 
Vergleichende Gesellschaftsfor
schung, Wissenschaftszentrum Ber
lin. 

5303 Bomheim-Merten 

Indres Naidoo I Albie Sachs 

Insel in Ketten 
Lamuv Verlag 

DIALOG DRITI'E WEI.ll' 

Indres Naidoo/Albie Sachs 

INSEL IN KETTEN 

Lamuv Verlag GmbH 
Bornheim-Merten, ~lartinstraße 7 

Die südafrikanische Apartheit-Re
gierung hat Robben Island, das nur 
wenige Meilen von den Luxushotels 
der Kap- Halbinsel entfernt ist, in 
einen grauen, seelenlosen Ort ver
wandelt . Hier werden die Führer 
der Rebellion gegen dieses Regime 
interniert und sollen seelisch ge
brochen werden. Indres Naidoo, ei
ner der Führer des African National 
Congress (ANC), landete 1963 in 
Ketten auf der Insel. In einer ru
higen und genauen Sprache berich
tet dieses Buch über die Torturen, 
denen er und andere unterworfen 
waren, das grausame Reglement, un
ter dem die Arbeit im Steinbruch 
stattfand, und über den mutigen 
Widerstand der Gefangenen . Hier 
wird über ein zentrales Kapitel in 
der Geschichte Südafrikas berich
tet: die Geschichte einer Insel in 
Ketten, eine Geschichte des Wider
stands, ges eben mit den Augen eines 
~enschen, der zehn Jahre lang mit
tendrin gestanden hat. 

Aktionsgemeinschaft Dienst füJ 
Frieden (Herausgeber) . 

LIEDERBUCH DER FRIE~ENSDIENSTE 

Lamuv Verlag GmbH 
Bornheim~~erten, Martinstraße 7 

"Freude am Leben ist, so wie die 
Welt heute aussieht, nicht selbst
verständiich. Gründe auszuflippen, 
zu resignieren oder auszusteigen, 
gibt es genug. Deshalb brauchen 
wir die Fähigkeit zu feiern und zu 
lachen trotz alledem .• . 

Wir haben dieses Recht zu feiern 
und zu lachen, weil wir uns wissen 
auf der Seite der Hoffnung, auf der 
Seite des Lebens." 

Volker von Törne 

Dazu gehört natUrlieh auch, zu sin
gen, wobei klar ist, daß sieb Frie
den nicht herbeimusizieren läßt. 
Aber Singen gibt Hoffnung und Mut, 
die notwendigen kleinen Schritte 
zu gehen. 

* * * *·* * * Lieber Bücherfreund, 
in der nächsten Ausgabe des LICHT
BLICKS finden Sie weitere Neuvor
stellungen von Bilchern aus dem 
LAMUV VERLAG. 
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